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1 Antragsgegenstand 
 
Der Landkreis Lüneburg plant, einen Radweg östlich der Kreisstraße K28 von 
der Landesstraße L221 bis nach Nutzfelde zu bauen. Durch den Radweg soll der 
Radfahrer von der Fahrbahn geholt und somit die Verkehrssicherheit verbes-
sert werden. 
 
Der projektierte Radweg stellt die Verlängerung des südlich der Landesstraße 
L221 geplanten Radweges an der K28 dar. Es wird damit eine Lücke im Rad-
wegenetz geschlossen. 
 
Der Radweg wird auf den ersten rd. 160 m entlang der Fahrbahnkante durch 
ein Waldstück geführt. Im weiteren Verlauf bis nach Nutzfelde liegt er auf 
Ackerflächen. 
 
Insgesamt weist der Radweg eine Länge von 1,500 km auf. 
 
Die Maßnahme entlang der Kreisstraße K28 soll im Jahr 2024 umgesetzt wer-
den.
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2 Planrechtfertigung 
 
Gegenwärtig gibt es an der Kreisstraße K28 zwischen der Landesstraße L221 
und Nutzfelde keinen Radweg. Somit müssen Radfahrer die Fahrbahn nutzen. 
Die Kraftfahrzeuge fahren in diesem Abschnitt mit sehr hohen Geschwindigkei-
ten, was zusammen mit dem kurvigen und unübersichtlichen Streckenverlauf 
ein hohes Gefahrenpotenzial mit sich bringt. 
 
Die jetzige Verkehrssituation birgt im Hinblick auf die hohen Durchschnittsge-
schwindigkeiten der PKWs und dem zunehmenden Anteil an Schwerverkehr ein 
erhöhtes Unfallrisiko für Radfahrer. Der Bau des Radweges erhöht die Ver-
kehrssicherheit deutlich und führt zu einer entsprechenden Reduzierung des 
Gefahrenpotentials. 
 
Zusammen mit dem geplanten Radweg von Barendorf bis zur Landesstraße 
L221 wird entlang der Kreisstraße K28 eine durchgehende radläufige Verbin-
dung von Barendorf nach Scharnebeck geschaffen und somit eine Lücke im Rad-
wegenetz im östlichen Landkreis Lüneburg geschlossen. 
 
Der Kreistag des Landkreises Lüneburg hat im Juni 2020 ein Radverkehrskon-
zept beschlossen. Dieses stellt die Basis der künftigen Radverkehrsstrategie des 
Landkreises dar. Ziel ist es, die regionalen Radverkehrsverbindungen innerhalb 
des Landkreises und als Anbindung an Nachbarregionen zu stärken. Hinsichtlich 
der Umsetzungsstrategie sollen die Pendlerrouten und Netzlückenschließun-
gen gemäß der Priorisierung aus dem Konzept umgesetzt werden. Die Umset-
zung der Maßnahme „Ausbau eines Radweges an der K28 von der L221 bis nach 
Nutzfelde“ ist gemäß der Prioritätenliste für das Jahr 2024 vorgesehen. 
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3 Varianten und Variantenvergleich 
 
Im Vorfeld der Planungen wurde geprüft, ob der Radweg auf der Ost- oder auf 
der Westseite der Kreisstraße K28 verlaufen soll.  
 
Als Zwangspunkt für die Trassenwahl ist unter anderem die Anbindung an den 
geplanten Radweg südlich der Landesstraße L221 zu nennen. Dieser verläuft 
östlich der K28, so dass hier die Führung ebenfalls auf der Ostseite sinnvoll ist. 
Eine zusätzliche Querung der Fahrbahn birgt ein gewisses Unfallrisiko und soll 
aus Gründen der Verkehrssicherheit vermieden werden. 
 
Die Kreisstraße K28 verläuft durch ein Landschaftsschutzgebiet des Landkreises 
Lüneburg. Dieses liegt überwiegend auf der Westseite. Daher ist es bei Betrach-
tung des Eingriffes in ein Landschaftsschutzgebiet als vorteilhaft anzusehen, die 
östliche Seite zu wählen. 
 

 

Abb. 3-1: Kreisstraße neben der Kiesgrube (Blick nach Süden) 

 
 
Auf der Westseite der Kreisstraße K28 befindet sich eine Grube zum Kiesabbau. 
Diese liegt zum Teil sehr nah an der Fahrbahn, so dass sich dort eine Trasse für 
den Radweg nur schwer realisieren lässt. Zudem stellt die Zufahrt zur Grube ein 
Gefahrenpotential dar, dass durch die Linienführung auf der gegenüberliegen-
den Seite vermeiden lässt. 
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 Abb. 3-2: Zufahrt Kiesgrube (Blick nach Süden) 

 
Bei der östlichen Trassierung ist nach ersten Gesprächen mit den Grundstücks-
eigentümern mit keinem Widerstand beim Grunderwerb zu rechnen.  
 
Mit diesen Rahmenbedingungen wurde bereits zu einem frühen Zeitpunkt die 
Trasse östlich der Fahrbahn als Vorzugsvariante gewählt.  
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4 Technische Gestaltung der Baumaßnahme 
 

4.1 Ausbaustandard 
 
Der Radweg wurde entsprechend der Belastungsklasse für Rad- und Gehwege 
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 1 in Betonbauweise dimensioniert.  
 
Die Regelbreite des Radweges beträgt 2,50 m mit Banketten in einer Breite von 
1,00 m zu beiden Seiten. 
 
Die Planung basiert auf den Vorgaben und Empfehlungen der RASt 06 und der 
ERA 2010. 
 
Die Linienführung besteht aus Geraden- und Kreisbogenelementen, die eine 
Geschwindigkeit von bis zu 40 km/h zulassen. Der gewählte Mindestkurvenra-
dius beträgt 30 m. Der Kuppenhalbmesser beträgt mindestens 150 m und der 
Wannenhalbmesser 100 m. Somit ist ein zügiges Befahren des Radweges mög-
lich, was dem zunehmenden Verkehr mit Pedelecs Rechnung trägt.  
 
Die Planung der Querungshilfe am nördlichen Ortsausgang von Barendorf ba-
siert auf den Vorgaben und Empfehlungen der RASt 06, Bild 100. 
 
 

4.2 Trassierung 
 
Der Radweg beginnt am Knotenpunkt der Kreisstraße K28 mit der Landesstraße 
L221 und verläuft auf der Ostseite der Kreisstraße K28 bis zum Ortseingang von 
Nutzfelde. Er hat eine Länge von insgesamt 1,500 km. 
 
Der Radweg wird auf der gesamten Strecke östlich der Kreisstraße K28 geführt.  
 
Die Entwurfsparameter wurden so gewählt, dass ist gemäß ERA 2010 bei selb-
ständig geführten Radwegen eine Geschwindigkeit von 40 km/h möglich ist. 
Der Kurvenradius beträgt mind. 30 m, der Kuppenhalbmesser mind. 150 m und 
der Wannenhalbmesser mind. 100 m. Somit wird die vermehrte Nutzung von 
Pedelecs und das schnelle Fahren bei längeren Gefällestrecken berücksichtigt. 
Die erforderlichen Anhaltewege auf dem Radweg werden bei den Parametern 
automatisch beachtet.  
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Auf den ersten rd. 160 m verläuft er mit einem Abstand zur Fahrbahn von nur 
1,00 m entlang eines Waldgrundstückes. In diesem Abschnitt gestaltet sich der 
Grunderwerb als schwierig, weshalb hier die Trasse in dem 3,80 m breiten Sei-
tenraum gelegt wurde. 
 

 

Abb. 4-1: Radwegetrasse nahe des Knotenpunkts K28/L211 (Blick nach Süden) 
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Im weiteren Verlauf ab Bau-km 0+160 verschwenkt der Radweg auf die benach-
barten Ackerflächen. Er wird neben dem Straßenseitengraben bzw. an der Un-
terkante der Böschung trassiert. Er hat hier wechselnde Abstände zur Fahr-
bahn, diese reichen von 4,00 m bis 10,00 m. 
 

 

Abb. 4-2: Ackerfläche bei Bau-km 0+800 (Blick nach Süden) 

 
 
Die vorhandenen Feldzufahrten werden bis zum Radweg in einer Breite von 
5,00 m in bituminöser Bauweise bis an den Radweg erneuert, ackerseitig wird 
eine bituminöse Schürze mit 1,00 m Tiefe hergestellt. 
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Kurz vor Nutzfelde schwenkt er wieder näher an die Fahrbahn heran, er hat ab 
Bau-km 1+350 einen Abstand von 4,00 m zur Fahrbahn. In Nutzfelde wird der 
Radweg kurz vor Bauende bis an die Fahrbahn herangeführt, um dann den Rad-
fahrer auf die Fahrbahn zu leiten. 

 

 

Abb. 4-3: Ortseingang von Nutzfelde (Blick nach Süden) 

 
 

4.3 Querschnitt 
 
Der Radweg wird in Betonbauweise in einer Breite von 2,50 m mit einem 
1,00 m breiten Bankett hergestellt. 
 
Die Querneigung wird generell als Einseitneigung mit 3,0 % ausgebildet. Die 
Neigung zur Fahrbahn hin angelegt, so dass die Entwässerung auf der Fläche 
des Landkreises erfolgt.  
 
a) Aufbau Radweg in Betonbauweise gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1: 
 12 cm Betondecke C30/37, XF4 
 15 cm Schottertragschicht 0/32 mm, 80 MPa 
 18 cm Frostschutzschicht 0/32 
Die Gesamtdicke des frostsicheren Aufbaus soll 45 cm betragen. 
 
b) Aufbau Zufahrten in Asphaltbauweise gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 3, Bk1,0: 
 3 cm Deckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N  
 10 cm Asphalt-Tragschicht AC 32 T N 
 15 cm Schottertragschicht 0/32 mm, 150 MPa 
 25 cm Frostschutzschicht 0/32 mm, 120 MPa 
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Die Gesamtdicke des frostsicheren Aufbaus soll rd. 53 cm betragen. 
 
c) Aufbau Gehweg in Pflasterbauweise gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1: 
 8 cm Pflaster aus Betonsteinen RE grau 
 4 cm Bettung B 0/4 G 
 15 cm Schottertragschicht 0/32 mm, 80 MPa 
 23 cm Frostschutzschicht 0/32 mm 
Die Gesamtdicke des frostsicheren Aufbaus soll 50 cm betragen. 
 
 

 

Abb. 4-4: Regelquerschnitt 

 
 

4.4 Linienführung im Höhenplan 
 
Die geplante Gradiente des Radweges hat Tangentenneigungen von minimal 
0,15 % und maximal 2,70 %. Die Ausrundungshalbmesser liegen zwischen 500 
und 5.400 m. 
 
 

 

4.5 Leitungen 
 
Vorhandene Versorgungsleitungen werden im Zuge der Bauausführung berück-
sichtigt.  
 
Am Bauende in Nutzfelde kreuzt eine Niederspannungsleitung die Kreisstraße 
K28 und damit den geplanten Radweg. Weiterhin verläuft eine Feldbereg-
nungsleitung parallel zum Radweg von Bau-km 0+195 bis 0+695. 
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Feldberegnungsleitung parallel zum Radweg von Bau-km 0+195 bis 0+695. 
 
Folgende Leitungsträger sind von der Baumaßnahme betroffen: 
 

Avacon Netz GmbH 
 

Strom Niederspannung 
 
Feldberegnungsleitung  

  

Vorhandene Versorgungsleitungen werden im Zuge der Bauausführung insbe-
sondere im Bereich der Querungshilfe berücksichtigt. Sie sind während der 
Bauarbeiten aufzusuchen und zu sichern. 
 
Die Beregnungsleitung liegt derzeit zwischen der Fahrbahn und dem geplanten 
Radweg. Diese ist im Zuge der Maßnahme auf die Ackerseite umzuverlegen, 
einschl. der vorhandenen Beregnungshydranten. Die Umverlegung muss in der 
beregnungsfreien Zeit erfolgen. 
 
 

4.6 Baugrund / Erdarbeiten 
 
Im Rahmen der Planungen wurde im Oktober 2022 von dem Büro CCS GmbH 
aus Suderburg eine Bodenuntersuchung durchgeführt. Es wurden dafür an ins-
gesamt 4 Stellen Rammkernsondierungen bis 2,00 m Tiefe abgeteuft, aus drei 
Homogenbereichen Mischproben gebildet und diese nach LAGA TR Boden ana-
lysiert. Der anstehende Oberboden wurde als Mischprobe gemäß BBodSchV 
untersucht. Weiterhin wurden 3 Bohrkerne in den Zufahrten gezogen und auf 
den PAK-Gehalt hin untersucht. 
 
Der anstehende Boden besteht im oberen Horizont aus einer 0,20 - 0,65 m star-
ken Oberbodenschicht, darunter stehen bis zur Endtiefe von 2,00 m Feinsande 
und Schluffe an. 
 
Die Untersuchungen nach LAGA TR Boden haben ergeben, dass der anstehende 
Boden keine nennenswerten Schadstoffbelastungen enthält. Der Boden wird 
dem Wert Z0 nach LAGA TR Boden zugeordnet und kann entsprechend des Ab-
fallschlüssels 170504 verwertet werden. 
 
Die Asphaltanalysen haben ebenfalls keine Schadstoffbelastungen ergeben. Die 
Verwertung des Ausbauasphalts erfolgt gemäß der Verwertungsklasse A nach 
RuVA. 
 
Der Untersuchungsbericht zur Erkundung des Schichtenaufbaus und Bestim-
mung von Schadstoffgehalten der Ausbaustoffe des Büros CCS GmbH ist dem 
Entwurf angehängt.  
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4.7 Entwässerung 
 
Die Entwässerung des Radweges erfolgt überwiegend über das 1,00 m breite 
Bankett zwischen Radweg und Fahrbahn. Damit erfolgt die Entwässerung voll-
ständig auf den Flächen des Landkreises Lüneburg. In dem Abschnitt von Bau-
km 1+320 bis 1+450 sowie von Bau-km 2+000 bis 2+080 wird die Querneigung 
des Radweges nach außen gekippt. Dort versickert das anfallende Oberflächen-
wasser auf der Bankette und der Böschung. 
 
Bei Bau-km 0+610 wird ein Durchlass aufgrund einer Verbreiterung einer Feld-
zufahrt verlängert. Die Grabenverrohrung erfolgt mit Stahlbetonrohren DN400, 
an den Enden werden Böschungsstücke gesetzt und diese umpflastert. 
 
 

4.8 Straßenausstattung 
 
Der Radweg wird mit dem Verkehrszeichen 240 "gemeinsamer Geh-/Radweg" 
beschildert.  
 
In der Ortslage in Nutzfelde sowie am Knotenpunkt mit der Landesstraße L221 
am Radwegende bzw. -anfang wird mit dem Gefahrenzeichen 138 auf mögliche 
kreuzende Radfahrer hingewiesen. 
 
Die genaue Beschilderung wird nach dem Radwegebau vom Landkreis Lüne-
burg in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde ausgeführt. 
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5 Tangierende Planungen 
 
Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) 
plant derzeit einen Radweg entlang der Landesstraße L221 von Lüneburg nach 
Osten. Dieser Radweg wird zum Knotenpunkt (Kreisverkehrsplatz) mit der 
Kreisstraße K28 und von dort auf der Ostseite der Kreisstraße rd. 220 m nach 
Süden geführt, wo er an der Einmündung der Gemeindestraße nach Wendhau-
sen endet. 
 
Die von der NLStBV projektierte Verbindung zwischen dem Kreisverkehrsplatz 
und der Gemeindestraße wird in die geplante Radwegetrasse entlang der K28 
integriert. 
 
Die Maßnahme des NLStBV wird nach derzeitigem Kenntnisstand erst nach dem 
Radweg entlang der Kreisstraße K28 realisiert.  
 
Zwischen dem Landkreis Lüneburg und der NLStBV wurden im Vorfeld der Pla-
nung Abstimmungsgespräche durchgeführt, bei denen die Anbindung der bei-
den Radwege untereinander und die provisorische Verkehrsführung im Knoten-
punkt zwischen der Realisierung beider Maßnahmen festgelegt wurde. 
 
Südlich der Landesstraße L221 plant der Landkreis Lüneburg die Fortführung 
des Radweges bis nach Barendorf. Durch diese Vorhaben wird dann eine durch-
gehende Fahrradstrecke zwischen Barendorf und Scharnebeck geschaffen.  
 
Weitere tangierende Planungen sind nicht bekannt. 
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6 Temporär zu errichtende Anlagen 
 

Für die Herstellung des Radweges wird es erforderlich, Baustelleneinrichtungs-
flächen zu schaffen. Es müssen Baugeräte wie Radlader, Bagger, Container, WC 
etc. abgestellt aber auch Ein- und Ausbaumaterialien zwischengelagert werden. 
Aufgrund der vorgesehenen halbseitigen Sperrung der Fahrbahn können diese 
auf der nicht befahrenen Fahrbahnhälfte gelagert werden. 
 
Sollten weitere Flächen benötigt werden, ist es in der Verantwortung des Bau-
unternehmens, sich diese zu beschaffen. 
 
Teil der Baustelleneinrichtung ist die Beschaffung von Baustrom und Bauwas-
ser. Dieses wird der ausführende Auftragnehmer mit den jeweiligen Versor-
gungsunternehmen abstimmen. 
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7 Baudurchführung 
 
Die Baumaßnahme wird mit einer Vollsperrung der Fahrbahn durchgeführt. 
Entsprechende Umleitungen über Boltersen und die Landesstraße L221 sind 
einzurichten. Der Radverkehr wird während der Arbeiten halbseitig auf der 
Kreisstraße geführt.  
 
An der Baustrecke liegt die Zufahrt zu der Kiesgrube der Fa. Manzke. Hier sind 
im Vorfeld der Maßnahme Abstimmungen zu treffen, wie der Verkehr zur bzw. 
von der Grube während der Sperrung aufrechterhalten werden kann. Für die 
an der K28 liegenden Ackerflächen sind die Zufahrtsmöglichkeiten direkt zwi-
schen der Baufirma und den Landwirten festzulegen.   
 
Die Bauzeit beträgt – abhängig von der Leistungsfähigkeit der Baufirma – zwölf 
bis fünfzehn Wochen. 
 
Die Ausführung ist für das Jahr 2024 vorgesehen.  
 
Die Bauausführung wird vom Landkreis Lüneburg, Betrieb Straßenbau und -un-
terhaltung überwacht. 
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8 Zusammenfassung der betroffenen Belange des Umweltschut-
zes 

 

8.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan  
 

Für den Neubau des Radweges wurde ein landschaftspflegerischer Begleitplan 
(LBP) vom Büro Planwerkstatt Holzer, Lüneburg erarbeitet. Dieser umfasst eine 
Bestandserhebung der Biotoptypen in textlicher und zeichnerischer Form. Be-
schrieben werden die zu erwartenden Eingriffe in den Naturhaushalt.  

 
Als Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung werden vorgesehen: 
- Baum- / Stammschutzmaßnahmen  
- Einsaat Randstreifen mit Niedersachsenmischung 
- Bauzeitenregelung (für Gehölze allgemein).  
-  
Für den zu erwartenden Eingriff durch den Radwegebau wurde (gemäß Nieder-
sächsischem Städtetagsmodell) eine Kompensationsbedarf in Höhe von  
4.049 Werteinheiten ermittelt.  
 
Da der AG über keine geeigneten Flächen für Ausgleichsmaßnahmen verfügt, 
wurde für den naturschutzfachlichen Eingriff das Kompensationspool „Vierhö-
fener Heide“ der Stiftung Naturschutz des Landkreises Lüneburg durch den Er-
werb von „4.409 Ökopunkten“ in Anspruch genommen. Mit der Inanspruch-
nahme des Kompensationspools kann der zu erwartende Eingriff in den Natur-
haushalt vollumfänglich kompensiert werden. 
 
Nahezu die gesamte Trasse des Radweges verläuft über Ackerflächen bzw. 
Wegrandvegetation. Für den Bau des Radweges werden keine Gehölze besei-
tigt.  
 
 

8.2 Artenschutzfachliche Untersuchung für einen Radweg an der K 28 
zwischen KVP L 221 und Nutzfelde  

 

Durch den Dipl.-Biologe Karsten Lutz, Hamburg, wurde zum geplanten Radweg 
eine artenschutzfachliche Untersuchung erstellt.  
 
Die Potenzialanalyse ergibt das potenzielle Vorkommen von Vogelarten, die 
hier Teile ihres Nahrungsgebietes haben. Fledermäuse haben keine Quartiere 
in den Bäumen am Rand. Weitere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind 
nicht zu erwarten.  
 
Für die Arten, die nach den europäischen Richtlinien (FFH-RL, Anh. IV [Fleder-
mäuse] und europ. Vogelarten) geschützt sind, wurde eine 
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artenschutzrechtliche Betrachtung vorgenommen. Es werden bei keiner Art po-
tenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten beschädigt. Durch die Bauarbeiten 
kommt es bei der Einhaltung der Schutzfrist (keine Gehölzrodungen von 01. 
März bis 30. September; allgemein gültige Regelung § 39 BNatSchG) nicht zu 
Verletzungen oder Tötungen von Fledermäusen oder Vögeln. 
 
Bei einer Verwirklichung des Vorhabens kommt es demnach nicht zum Eintre-
ten eines Verbotes nach § 44 (1) BNatSchG. 
 
Unüberwindliche Hindernisse zur Verwirklichung des Vorhabens liegen somit 
durch die Bestimmungen des § 44 BNatSchG nicht vor. 
 
 

8.3 UVP-Vorprüfung zum Radweg-Neubau an der K 28, L 221 bis Nutz-
felde – P 02 (zu Straßenbauvorhaben) 

 

Im November 2021 hat das Büro EGL, Lüneburg, eine UVP-Vorprüfung für den 
geplanten Radweg durchgeführt. Diese basierte auf einer Grobplanung ohne 
Kenntnis des genauen Verlaufes. Verwendet wurde dazu der „Prüfkatalog zur 
Ermittlung der UVP-Pflicht von Straßenbauvorhaben“. Es handelt sich um eine 
„Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c UVPG und § 5 NUVPG.“  
 
In Vorabstimmungen wurde die SBU seitens der UNB des Landkreises Lüneburg 
angehalten, diese UVP-Vorprüfung in Kenntnis der Detailplanung anzupassen 
und zu aktualisieren. Die Aktualisierung (durchgeführt von der Planwerkstatt 
Holzer, Lüneburg) kommt zu folgendem Ergebnis:  
 
„Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Auswirkungen des Vorhabens auf 
die Schutzgüter des UVPG von geringem Ausmaß sind, da sie räumlich sehr be-
grenzt wirken. Die vorhandenen Qualitäten der im Gebiet vorhandenen Schutz-
güter werden durch die Umsetzung des Radwegs nicht im erheblichen Maße 
beeinflusst. Insgesamt ist somit festzustellen, dass durch die Planung des Rad-
wegs aufgrund der Größe des Vorhabens keine erheblich nachteiligen Auswir-
kungen im Sinne des UVPG zu erwarten sind.  
Hinsichtlich der Erholungsnutzung sind positive Auswirkungen zu erwarten.  
Eine UVP-Pflicht besteht somit nicht.“ 
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9 Weitere Belange 
 

9.1 Grunderwerb 
 
Für den Neubau des Radweges ist es auf der gesamten Strecke erforderlich, 
Flächen zu erwerben. Dabei handelt es sich ausschließlich um Ackerflächen.  
 
Mit den jeweiligen Grundstückseigentümern gab es bereits entsprechende Vor-
verhandlungen. Alle Eigentümer haben ihre Bereitschaft zum Verkauf signali-
siert. 
 
Die Grundstücke mit der Darstellung der zu erwerbenden Fläche und die Eigen-
tümer sind in den Grunderwerbsplänen und dem Grunderwerbsverzeichnis de-
tailliert aufgeführt.  
 
 

9.2 Kabel und Leitungen 
 
Im Baufeld des Radweges liegen nur wenige Versorgungsleitungen. Vorhan-
dene Versorgungsleitungen werden im Zuge der Bauausführung berücksichtigt. 
Sie sind während der Bauarbeiten aufzusuchen und zu sichern. Die Vorgaben 
der zuständigen Versorgungsträger werden beachtet. 
 
Von Bau-km 0+195 bis 0+695 liegt eine Beregnungsleitung zwischen der Fahr-
bahn und dem projektierten Radweg. Diese wird auf die Ackerseite umverlegt. 
Die Umverlegung muss in der beregnungsfreien Zeit erfolgen. 
 
 

9.3 Straßen und Wege 
 
Entlang der Radwegetrasse gibt es keine querenden Straßen oder öffentlichen 
Wege. Allerdings sind mehrere Feldzufahrten entlang der Strecke vorhanden. 
 
Die vorhandenen Feldzufahrten werden von der Fahrbahnkante bis zum ge-
planten Radweg in einer Breite von 5,00 m in bituminöser Bauweise bis an den 
Radweg angelegt. 
 
 

9.4 Entsorgung/Verwertung von Aushub- und Abbruchmaterial 
 
Laut Baugrundgutachten wurde keine Schadstoffbelastungen bei den Ausbau-
materialien festgestellt. Für die Verwertung der Materialien sind keine beson-
deren Auflagen zu beachten. 
 
 



9 Weitere Belange 22
 
 

9.5 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 
Die Kreisstraße K28 kreuzt die Trasse der Lüneburger Landwehr. Bei der vorlie-
genden Radwegetrasse verläuft diese an der Landwehr vorbei, so dass diese 
Maßnahme keinen Eingriff in das Kulturgut mit sich bringt. Es gab diesbezüglich 
bereits 2022 einen Abstimmungstermin mit dem Denkmalschutz. 
 
 

9.6 Land- und Forstwirtschaft 
 
Die geplante Radwegetrasse verläuft ab Bau-km 0+180 bis nach Nutzfelde auf 
bestehenden Ackerflächen. Hier ist Grunderwerb erforderlich, für die es ent-
sprechende Vorverhandlungen gegeben hat. Eventuelle Ernteausfälle auf den 
zu erwerbenden Flächen sind zwischen dem Landkreis und den Landwirten zu 
regeln. 
 
Die Baustelleneinrichtungsflächen sollen auf öffentlichen Flächen geschaffen 
werden. Sofern die ausführende Baufirma weitere Flächen, zum Beispiel für die 
Zwischenlagerung des Oberbodens, benötigt, so ist dies direkt zwischen der 
Baufirma und den Landwirten zu vereinbaren.  
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10 Kosten 
 

10.1 Baukosten 
 
Die Baukosten belaufen sich auf 700.000,00 € brutto. 
 
Die Kosten gliedern sich auf wie folgt: 
 
 Radweg               635.000,00 € 
 Baunebenkosten                65.000,00 € 
 
 
Der Kostenberechnung wurden aktuelle Einheitspreise vergleichbarer Maßnah-
men zugrunde gelegt. 
 
 
Die Kosten verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Ne-
benausgaben für Grunderwerb und Notar sind nicht enthalten. 
 
Die detaillierte Kostenberechnung ist im Anhang 1 aufgeführt.  
 
 

10.2 Kostenträger 
 
Kostenträger für den Radweg ist der Landkreis Lüneburg, Betreib Straßenbau 
und -unterhaltung. 
 
Der Landkreis Lüneburg rechnet für diese Maßnahme mit Fördergeldern nach 
dem R-GVFG. 
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11 Durchführung der Baumaßnahme 
 
Die Baumaßnahme wird unter Vollsperrung der Fahrbahn ausgeführt. Entspre-
chende Umleitungen über die Bundesstraße B216 und die Landesstraße L221 
sind einzurichten. Der Radverkehr wird während der Arbeiten halbseitig auf der 
Kreisstraße geführt. Die Verkehrsführung während der Bauausführung wird im 
Vorfeld mit der Verkehrsbehörde des Landkreises Lüneburg abgestimmt. 
 
Die Bauzeit beträgt – abhängig von der Leistungsfähigkeit der Baufirma – zwölf 
bis fünfzehn Wochen. 
 
Die Ausführung ist für das Jahr 2024 vorgesehen.  
 
Die Bauausführung wird vom Landkreis Lüneburg, Betrieb Straßenbau und -un-
terhaltung überwacht. 
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12 Abkürzungen 
 
 
BBodSchV  Bundesbodenschutzverordnung 
 
ERA   Empfehlung für Radverkehrsanlagen 
 
LAGA   Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall 
 
LBP   Landschaftspflegerischer Begleitplan 
 
NLStBV Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 

Verkehr 
 
GVFG   Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
 
RASt   Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 
 
RStO   Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von  

Verkehrsflächen 
 
RuVA   Runderlass zur Verwertung von Ausbauasphalt 
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13 Zusammenfassung 
 
Der Landkreis Lüneburg beabsichtigt, zwischen der Landesstraße L221 und 
Nutzfelde an der K28 einen Radweg mit einer Länge von rd. 1.500 m neu zu 
bauen. Es ist geplant, den Radweg östlich der K28 anzulegen. Die Herstellung 
des Radweges erfolgt in Betonbauweise mit einer Regelbreite von 2,50 m.  
 
Mit der Maßnahme wird die Verkehrssicherheit für Radfahrer zwischen der 
Landesstraße L221 und Nutzfelde deutlich erhöht und ein Lückenschluss im 
Radwegenetz östlich von Lüneburg realisiert.  
 
Die Baukosten belaufen sich auf brutto ca. 700.000,00 €. Kostenträger ist der 
Landkreis Lüneburg, es wird mit Zuschüssen nach R-GVFG gerechnet. 
 
 
 
 

Verfasser: 
Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters mbH 
 
Bad Bevensen, den 31.08.2023
 

 
Ulrich von der Ohe 



 
 

Anhang 1 
 
 

Kostenberechnung 
 
 
  



19.07.2023 Seite 1 von 22
Landkreis Lüneburg 22233/397-001
Radweg K28, Prio 2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

01 Straßenbauarbeiten

01.01 Radweg Barendorf - L221

01.01.01 Baustellensicherung

01.01.01.0010 105 0621 10519290199
1 psch 13.886,29 13.886,29

Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle * ... Freitext ...
auß. Kraft setzen * ... Freitext ...
Anordnung Unt. AG * ... Freitext ...

01.01.01.0020 105 0621 11010
90 d 50,00 4.500,00

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.01.01.0030 105 0621 115000000
1 psch 2.500,00 2.500,00

Verkehrssicherung umbauen

01.01.01.0040 105 0621 1200199
1 psch 5.000,00 5.000,00

Verkehrssich. läng. Dauer abbauen
in Kraft ges. * ... Freitext ...
... Freitext ...

01.01.01.0050 105 0621 90501
90 d 50,00 4.500,00

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
schrift.Dokument

01.01.01.0060 105 0621 10522299101
1 psch 10.000,00 10.000,00

Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Umleitungsstrecke * Verk.konzept AG
auß. Kraft setzen * ... Freitext ...
... Freitext ... * Anordnung Unt. AG
gebührenfrei

01.01.01.0070 105 0621 11019
90 d 50,00 4.500,00

Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition * ... Freitext ...

01.01.01.0080 105 0621 1200199
1 psch 5.000,00 5.000,00

Verkehrssich. läng. Dauer abbauen
in Kraft ges. * ... Freitext ...
... Freitext ...

Übertrag: 49.886,29
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Landkreis Lüneburg 22233/397-001
Radweg K28, Prio 2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 49.886,29
01.01.01.0090 105 0621 90501

90 d 50,00 4.500,00
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
schrift.Dokument

01.01.01.0100 1 St 1.500,00 1.500,00
Beweissicherung an Gebäuden, Verkehrswegen, baulichen Anlagen und
ähnlichen im Baubereich vorhandenen Anlagen durchführen. Der AN muss
nachweisen können, dass Schäden nicht durch ihn verursacht wurden.

01.01.01.0110 30 St 23,00 690,00
Vorhandene Grenzsteine sichern

01.01.01.0120 8 St 120,00 960,00
Provisorische Grundstückszufahrt herstellen.

01.01.01.0130 107 0321 004111101
40 St 58,00 2.320,00

Schutz für Baumstamm herstellen
StU bis 50 cm * Polst.flex.Drai.
Brett 24 mm * Höhe mind. 2,00m
Schutz Verwert.AN

01.01.01.0140 107 0321 004211201
20 St 79,00 1.580,00

Schutz für Baumstamm herstellen
StU ü. 50-100 cm * Polst.flex.Drai.
Brett 24 mm * Höhe mind. 2,50m
Schutz Verwert.AN

01.01.01.0150 107 0321 004311201
20 St 4,00 80,00

Schutz für Baumstamm herstellen
StU ü. 100-150 cm * Polst.flex.Drai.
Brett 24 mm * Höhe mind. 2,50m
Schutz Verwert.AN

01.01.01.0160 107 0321 002311901
150 m 9,00 1.350,00

Schutzzaun f. Pflanzenbestand herst.
um Gehölzbestand * Unterlagen AG
Höhe 1,00 m * ... Freitext ...
Zaun Verwert. AN

01.01.01.0170 5 St 53,00 265,00
Lastverteilungsplatte zum Wurzelschutz

01.01.01 Baustellensicherung 63.131,29
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Landkreis Lüneburg 22233/397-001
Radweg K28, Prio 2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

01.01.02 Baufeldräumung

01.01.02.0010 106 0321 0291011
3 St 20,00 60,00

Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,1-0,3 m * Holz Verwert. AN
S.Abr.Verwert. AN

01.01.02.0020 106 0321 0292011
3 St 40,00 120,00

Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,3-0,5 m * Holz Verwert. AN
S.Abr.Verwert. AN

01.01.02.0030 106 0321 0293111
1 St 75,00 75,00

Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,5-0,75m * Neigung über 1:4
Holz Verwert. AN * S.Abr.Verwert. AN

01.01.02.0040 106 0321 0191125
3 St 13,00 39,00

Wurzelstöcke roden
DU über 0,1-0,3 m * Neigung über 1:4
verfüll/Boden AN * Wst.schichten

01.01.02.0050 106 0321 0192025
3 St 16,00 48,00

Wurzelstöcke roden
DU über 0,3-0,5 m * verfüll/Boden AN
Wst.schichten

01.01.02.0060 106 0321 0193125
1 St 31,00 31,00

Wurzelstöcke roden
DU über 0,5-0,75m * Neigung über 1:4
verfüll/Boden AN * Wst.schichten

01.01.02.0070 106 0321 009100000
30 m² 6,00 180,00

Strauchbestand roden
Höhe bis 2 m

01.01.02.0080 25 St 20,00 500,00
Lichtraumprofilschnitt durchführen

01.01.02.0090 130 0321 01110051112
6 St 40,00 240,00

Verkehrsschild abbauen
Größe bis 1,1 m2 * Rohrpf. bis 76,1
Fundament entf. * neben d. Fahrbahn

Übertrag: 1.293,00
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Landkreis Lüneburg 22233/397-001
Radweg K28, Prio 2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 1.293,00
säubern u. lagern * Geeig.Boden verf.

01.01.02.0100 129 1120 0571102
30 St 12,00 360,00

Leitpfosten abbauen
Eingrableitpfost. * erf. Erdarbeiten
Abbauteil lagern

01.01.02.0110 129 1120 412100211
35 St 25,00 875,00

Leitpfosten des AG aufstellen
Eingrableitpf. * Ku.eigrab.sockel
Pfosten lagern * HB 1

01.01.02.0120 2 St 60,00 120,00
Kilometerstein/OD-Stein umsetzen

01.01.02.0130 410 m 20,00 8.200,00
Zaun umsetzen

01.01.02 Baufeldräumung 10.848,00
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Landkreis Lüneburg 22233/397-001
Radweg K28, Prio 2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

01.01.03 Aufnehmen vorhandener Befestigung

01.01.03.0010 113 0321 0383104
145 m 10,50 1.522,50

Asphaltbefestigung trennen
Einzelfl. * schneiden
Dicke ü. 12-18 cm

01.01.03.0020 113 0321 02890422103
275 m² 12,00 3.300,00

Asphaltbefestigung aufnehmen
... Freitext ... * Dicke ü. 12-18 cm
Dicke ü. 10-20 cm * Tiefe ü. 10-20 cm
Länge max. 25 cm * Aufbr. Verw. AN

01.01.03.0030 113 0321 018916931
20 m² 12,00 240,00

Pechhaltige Befestigung aufnehmen
... Freitext ... * Teerbeton
Dicke ü. 20-25 cm * ... Freitext ...
aufbrechen * Pech beseit. ges.

01.01.03.0040 102 1012 21722
7 t 72,00 504,00

Gefährl. Abfall aus Baustelle ents.
Bitumen u. Teer * Geb. trägt AG

01.01.03.0050 112 0816 004327704
320 m² 11,00 3.520,00

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
STS * Dicke 15-20cm
ländl. Weg * n. Unterlagen AG
Bstoff. Verw.AN.

01.01.03.0060 20 m³ 62,00 1.240,00
Tragschichtmaterial Z2 entsorgen

01.01.03 Aufnehmen vorhandener Befestigung 10.326,50
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Landkreis Lüneburg 22233/397-001
Radweg K28, Prio 2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

01.01.04 Erdarbeiten

01.01.04.0010 108 0919 911912101
5 m³ 65,00 325,00

Suchgraben herstellen
... Freitext ... * Tiefe bis 1,25 m
mitMasch.unterst. * Aufbruch gesond.
Boden einb.u.v.

01.01.04.0020 107 1120 606090030
2000 m² 0,20 400,00

Rasen mähen
... Freitext ... * Mähgut Verw. AN

01.01.04.0030 106 1018 102
2000 m² 0,20 400,00

Vegetationsdecke bearbeiten

01.01.04.0035 106 1018 109002101
1300 m³ 5,80 7.540,00

Oberboden abtragen und lagern
Abtr.über 10-30cm * Oberbod.i.lagern
Lagerfl.AN Bauz.

01.01.04.0040 106 1018 119002101
1000 m³ 7,20 7.200,00

Oberboden abtragen
Abtrag ü. 10-30cm * Oberb.Verw. AN
Abrechnung Abtrag
Hinweis zur Pos. 01.01.05.0080 "Bankett abtragen"

01.01.04.0050 112 0816 0432203
60 m³ 13,00 780,00

Bankett abtragen
Breite 0,80 m * Dicke 15-25 cm
entsorgen

01.01.04.0060 102 1012 117311001
60 m³ 9,00 540,00

N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent
Bankettschälgut * Entsorgung AN
Gebühr einrechn. * Abr. Abtrag

01.01.04.0070 106 1018 212910210
200 m³ 13,00 2.600,00

Boden bzw. Fels lösen und verwerten
... Freitext ... * profilg. lösen
Planum gesondert * LAGA Z 0

01.01.04.0080 106 0321 20290000202
450 m³ 8,50 3.825,00

Übertrag: 23.610,00
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Landkreis Lüneburg 22233/397-001
Radweg K28, Prio 2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 23.610,00
Boden bzw. Fels lösen und einbauen
... Freitext ... * Planum gesondert
Abrechng. Auftrag

01.01.04.0090 106 1018 212910210
200 m³ 17,00 3.400,00

Boden bzw. Fels lösen und verwerten
... Freitext ... * profilg. lösen
Planum gesondert * LAGA Z 0

01.01.04.0100 106 1018 212910241
50 m³ 66,00 3.300,00

Boden bzw. Fels lösen und verwerten
... Freitext ... * profilg. lösen
Planum gesondert * LAGA Z 2
Verwertung nachw.

01.01.04.0110 107 1120 01229901101
20 m³ 55,00 1.100,00

Boden im Wurzelbereich aufnehmen
Boden von Hand * ... Freitext ...
... Freitext ... * Oberboden
wachstumsf.Stoff * Boden Verwert. AN

01.01.04.0120 106 1018 242101201
750 m³ 18,00 13.500,00

Baustoff liefern und einbauen
Bodeno.Fremdbest. * Auftragsbereich
Planum gesondert * Abrechng. Auftrag

01.01.04.0130 500 m² 1,60 800,00
Böschungsprofilierung

01.01.04.0135 106 1018 142022401
4000 m² 3,60 14.400,00

Oberboden des AG andecken
Seitenstreifen * 3 cm unter Fahrb.
Andeckung 20 cm * Boden i. aufnehm.

01.01.04.0140 106 1018 142012401
500 m² 4,20 2.100,00

Oberboden des AG andecken
Böschungen * 3 cm unter Fahrb.
Andeckung 20 cm * Boden i. aufnehm.

01.01.04.0160 107 1120 20404110110
4900 m² 1,20 5.880,00

Rasenansaat mit RSM Regio herst.
Seitentrennstr. * Feinplanum lock.
Menge 3 g/m2 * UG 01
Grundmischung

Übertrag: 68.090,00
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Landkreis Lüneburg 22233/397-001
Radweg K28, Prio 2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 68.090,00
01.01.04.0170 106 1018 5092900

350 m 18,00 6.300,00
Grabenprofil wiederherstellen
Aushub -0,25 m3/m * ... Freitext ...

01.01.04.0180 106 0321 52291111111
200 m³ 48,00 9.600,00

Graben herstellen
... Freitext ... * Grab. Unterl. AG
Breite 0,30 m * Tiefe bis 0,5 m
Böschneig. 1:1,5 * Boden Verwert. AN
LAGA Z 0 * Abrechnung Abtrag

01.01.04 Erdarbeiten 83.990,00
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Landkreis Lüneburg 22233/397-001
Radweg K28, Prio 2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

01.01.05 Schichten ohne Bindemittel
Hinweis zum Titel 01.01.06. "Schichten ohne Bindemittel"

01.01.05.0010 106 1018 24901
7000 m² 0,80 5.600,00

Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

01.01.05.0020 2 St 360,00 720,00
Probefeld herstellen

01.01.05.0030 112 0816 10842199301
1200 m³ 38,00 45.600,00

Frostschutzschicht herstellen
Rad- und Gehwege * 0/32
Feinanteil UF3 * ... Freitext ...
... Freitext ... * ohne ind. Gstk.
Abrechng. Auftrag

01.01.05.0040 112 0816 10892139301
90 m³ 41,00 3.690,00

Frostschutzschicht herstellen
... Freitext ... * 0/32
Feinanteil UF3 * EV2 min. 120MN/m2
... Freitext ... * ohne ind. Gstk.
Abrechng. Auftrag

01.01.05.0050 112 0816 219319121
5600 m² 9,80 54.880,00

Schottertragschi- cht herstellen
Rad- und Gehwege * 0/32
... Freitext ... * Dicke 15 cm
ohne ind. Gstk. * U min.13+Filterst

01.01.05.0060 112 0816 219919121
300 m² 11,20 3.360,00

Schottertragschicht herstellen
... Freitext ... * 0/32
... Freitext ... * Dicke 15 cm
ohne ind. Gstk. * U min.13+Filterst

01.01.05.0070 112 0816 228319221
30 t 33,00 990,00

Schottertragschi- cht herstellen
Rad- und Gehwege * 0/32
... Freitext ... * Profilausgleich
ohne ind. Gstk. * U min.13+Filterst

01.01.05.0080 112 0816 228910221
35 t 36,00 1.260,00

Schottertragschicht herstellen

Übertrag: 116.100,00
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Landkreis Lüneburg 22233/397-001
Radweg K28, Prio 2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 116.100,00
... Freitext ... * 0/32
Profilausgleich * ohne ind. Gstk.
U min.13+Filterst
Hinweis zur Pos. 01.01.06.0100 "Bankett profilgerecht herstellen"

01.01.05.0090 112 0222 701121111
55 m³ 70,00 3.850,00

Bankett profilgerecht herstellen
Neben Fahrbahn * Baustoffgemisch
Breite U.AG * 12 tief+ 6 hoch
3 cm tiefer * EV2 mind. 100MPa

01.01.05.0100 112 0816 90259
5 St 65,00 325,00

Erschwernis durch Einbauten
b.Herst. ToB * ... Freitext ...

01.01.05 Schichten ohne Bindemittel 120.275,00
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Landkreis Lüneburg 22233/397-001
Radweg K28, Prio 2

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

01.01.06 Betonarbeiten
Hinweis zur Pos. 01.01.07.0010 "Betondecke herstellen"

01.01.06.0010 3700 m² 32,00 118.400,00
Betondecke herstellen

01.01.06.0020 50 m² 39,00 1.950,00
Fahrbahndecke aus Beton gemäß ZTV Beton-StB 07/07 wie vor jedoch im
Handeinbau.

01.01.06.0030 114 0919 24002
3750 m² 0,60 2.250,00

Betondecke nachbeh. und schützen
NBM aufbringen

01.01.06.0040 1500 m 4,90 7.350,00
Scheinfugen (quer) nach Angabe des AG im Abstand von 3,00 m bis 40 mm
tief und 3 mm breit schneiden.

01.01.06.0050 114 0919 32739991500
60 m 34,00 2.040,00

Raumfuge herstellen
Rad- und Gehweg * ... Freitext ...
... Freitext ... * ... Freitext ...
einschneiden * 15/38,k. v.,ZGV35

01.01.06.0060 3 St 158,00 474,00
Einbauteile höher setzen

01.01.06.0070 112 0816 90299
3 St 55,00 165,00

Erschwernis durch Einbauten
... Freitext ... * ... Freitext ...

01.01.06 Betonarbeiten 132.629,00
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01.01.07 Asphaltarbeiten

01.01.07.0010 113 0919 138141009
260 m² 26,00 6.760,00

Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst
Bk1,8-Bk0,3 * Dicke 10 cm
Bitumen 70/100 * ... Freitext ...

01.01.07.0020 113 0919 063210223
260 m² 0,70 182,00

Bitumenemulsion aufsprühen
Bk1,8-Bk0,3 * Asphalt frisch
C40B5-S * Menge 250 g/m2
vor A.deckschicht

01.01.07.0030 113 0919 34813100009
260 m² 19,00 4.940,00

Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.
Bk1,0-Bk0,3 * Dicke 3 cm
Bitumen 70/100 * ... Freitext ...

01.01.07.0040 113 0321 138121009
55 m² 50,00 2.750,00

Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst
Bk1,8-Bk0,3 * Dicke 14 cm
Bitumen 70/100 * ... Freitext ...

01.01.07.0050 113 0919 063210223
55 m² 1,20 66,00

Bitumenemulsion aufsprühen
Bk1,8-Bk0,3 * Asphalt frisch
C40B5-S * Menge 250 g/m2
vor A.deckschicht

01.01.07.0060 113 0321 33811200009
55 m² 28,00 1.540,00

Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst
Bk1,8-Bk0,3 * Dicke 4,0 cm
Bitumen 70/100 * ... Freitext ...

01.01.07.0070 113 0919 937515301
280 m 5,00 1.400,00

Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.
Bord-Randanschl * bis 20 m
Tiefe 35 mm * Breite 15 mm
schneiden

01.01.07.0080 113 0919 94241153001
280 m 4,70 1.316,00

Fugenfüllung herstellen
Bord-Randfuge * Deckschicht

Übertrag: 18.954,00
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 18.954,00
bis 20 m * Tiefe 35 mm
Breite 15 mm * Fugenmasse N2

01.01.07.0090 113 0919 0785501
2 St 65,00 130,00

Erschwernis infolge Einbauten
Erschw.herstellen * Asphaltbefestig.
Hydranten+Schieb

01.01.07 Asphaltarbeiten 19.084,00
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

01.01.08 Pflasterarbeiten

01.01.08.0010 115 0621 3061391
175 m 6,50 1.137,50

Fundamentgraben herstellen
SoB * F-Breite ü50-70cm
... Freitext ... * ü. Aush. Verw. AN

01.01.08.0020 115 0621 31103001111
45 m 52,00 2.340,00

Bordstein aus Beton setzen
BSt. HB 15x30 cm * an Rinne mit BewF
gerader Stein * bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

01.01.08.0025 115 0621 31103001311
10 m 58,00 580,00

Bordstein aus Beton setzen
BSt. HB 15x30 cm * an Rinne mit BewF
Halbm. ü. 2,5-5 m * bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

01.01.08.0030 115 0621 31103001611
2 m 58,00 116,00

Bordstein aus Beton setzen
BSt. HB 15x30 cm * an Rinne mit BewF
Überg./Absenker * bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

01.01.08.0035 115 0621 31109001111
5 m 49,00 245,00

Bordstein aus Beton setzen
BSt. RB 18x22 cm * an Rinne mit BewF
gerader Stein * bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

01.01.08.0040 115 0621 31199000111
110 m 32,00 3.520,00

Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ... * gerader Stein
bis 10 cm unt. OK * F-beton 12 MPa

01.01.08.0040 7 m 95,00 665,00
Flachbordstein zum Aufkleben

01.01.08.0050 3 m 50,00 150,00
Flachbordstein zum Aufkleben (Zulage)

01.01.08.0060 2 m 50,00 100,00
Flachbordstein zum Aufkleben (Zulage)

Übertrag: 8.853,50
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Übertrag: 8.853,50
01.01.08.0110 115 0621 3261199

6 St 12,00 72,00
Bordstein trennen
HBSt. 18/30-15/22 * BSt.nassschneiden
... Freitext ...

01.01.08.0120 115 0621 3262199
5 St 11,00 55,00

Bordstein trennen
TBSt. 10/30-8/20 * BSt.nassschneiden
... Freitext ...

01.01.08.0130 115 0621 3263199
4 St 16,00 64,00

Bordstein trennen
FBSt. 30/25-20/25 * BSt.nassschneiden
... Freitext ...

01.01.08.0150 115 0621 42111122100
60 m 73,00 4.380,00

Rinne mit Pflast. aus Beton herst.
Bordrinne * Pfst.160/160/140
o.F., m. Vorsatz. * 2-zeilig
Fundamentbet. XF2 * Fuge Typ B

01.01.08.0170 115 0621 44601
5 m 16,00 80,00

Anpassung von Streifen herstellen
Länge bis 50 cm

01.01.08.0180 115 0621 10140492222
170 m² 42,00 7.140,00

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Rad-/Gehwegflchn. * St.100/200/80
... Freitext ... * SZ22/LA25
Bett.0/5 30 v. H. * Fuge 0/5
Ellenbogenverband

01.01.08.0185 10 m² 46,00 460,00
Betonsteinpflasterdecke, Sicherheitsstreifen

01.01.08.0200 115 0621 1950101
70 m 11,00 770,00

Pflastersteine zuarbeiten
aus Beton * Dicke 6-8 cm

01.01.08.0210 115 0621 19811
3 St 38,00 114,00

PflasterdeckenAnpassung herstellen
Einzelgr. b 0,5m2 * Steine Pflasterd.

Übertrag: 21.988,50
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Übertrag: 21.988,50
01.01.08.0215 115 0621 15231111113

10 m² 165,00 1.650,00
Pflasterd. gebBw Kleinpfl.st. herst
Rad- und Gehwege * Flächen bis 2 m2
St.100/100/100 * Granit
Bett.mörtel 0/4 * Haftvermittler
Fuge Typ A * Reihenverband

01.01.08 Pflasterarbeiten 23.638,50
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01.01.09 Entwässerung

01.01.09.0010 110 0222 304210101
10 m 23,00 230,00

Entwässerungsrohrleitung abbrechen
Rohr DN ü.250-500 * Beton-Rohr
Tiefe bis 1,25 m * Ausb. verwerten
Die nachfolgenden Leitungsgrabenpositionen werden nach dem Abtrag des
Oberbodens abgerechnet.

01.01.09.0020 110 0222 35326111421
20 m 158,00 3.160,00

Betonrohrltg. herst. m. Erdarbeit.
DN 400 Stb KF * Bettung Typ 1
Tiefe bis 1,50 m * Überdeckg.0,5-1m
LM 1,Sta.prüf. * Boden Unterl. AG
seit.lag./entf.Z0

01.01.09.0040 110 1120 3730121
4 St 380,00 1.520,00

Böschungsstück einbauen (Zul.)
Rohr DN 300 * Stahlbeton-Rohr
Anlauf 1 zu 1

01.01.09.0060 110 1120 14431129902
25 m² 130,00 3.250,00

Grabenböschung befestigen
Breite ü.1-1,50 m * Tiefe bis 1,00 m
Böschg. 1 zu 1 * verwerten
... Freitext ... * ... Freitext ...
Dicke 15 cm

01.01.09 Entwässerung 8.160,00
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01.01.10 Beregnungsleitung

01.01.10.0010 108 0321 911911000
10 m³ 65,00 650,00

Suchgraben herstellen
... Freitext ... * Tiefe bis 1,25 m
nur Handschacht.

01.01.10.0020 106 0321 11200390402
155 m³ 22,00 3.410,00

Oberboden abtragen und andecken
Abtr. Unterl. AG * ... Freitext ...
Andeck. ü.25-50cm * Abrechng. Auftrag
Die nachfolgenden Leitungsgrabenpositionen werden nach dem Abtrag des
Oberbodens abgerechnet.

01.01.10.0030 108 0321 21621102102
515 m 17,00 8.755,00

Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
gew. Boden * Tiefe bis 1,25 m
Rohr bis DN 150 * lag.i./verd.
LAGA Z 0 * Aushub verwerten

01.01.10.0040 110 0321 3430102
515 m 5,70 2.935,50

Leitungszone verfüllen
Boden liefern * Rohr DN 150

01.01.10.0050 12 St 25,00 300,00
Rohrleitung schneiden

01.01.10.0060 10 m 9,50 95,00
Rohrleitung ausbauen

01.01.10.0070 4 St 56,00 224,00
Rohrleitung verschließen

01.01.10.0080 9 St 123,00 1.107,00
Beregnungshydrant ausbauen

01.01.10.0090 515 m 38,00 19.570,00
Druckrohrleitung PVC DN 125 PN 16

01.01.10.0100 10 St 125,00 1.250,00
Überschiebmuffe PVC DN 125 PN 16

01.01.10.0110 10 St 165,00 1.650,00
Muffenbogen PVC DN 125 PN 16

01.01.10.0120 3,5 m³ 205,00 717,50
Betonwiderlager

01.01.10.0130 9 St 816,00 7.344,00

Übertrag: 48.008,00
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Übertrag: 48.008,00
Beregnungshydrant in neue Leitung wieder einbauen

01.01.10.0140 1 psch 900,00 900,00
Abrechnungsplan erstellen

01.01.10 Beregnungsleitung 48.908,00
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01.01.11 Sonstiges

01.01.11.0010 131 0321 50521100023
3000 m 3,00 9.000,00

Längsmarkierung Typ II herstellen
durchg.Fstr.begr. * Breite 0,12 m
mit Vormarkierung * P 7
grobstr.Betond.

01.01.11.0015 131 0321 50523170022
15 m 9,00 135,00

Längsmarkierung Typ II herstellen
durchg.Fstr.begr. * Breite 0,25 m
mit Vormarkierung * Heißplastikmasse
P 7 * nicht grob.Decke

01.01.11.0015 131 0321 530519001
2 St 110,00 220,00

Sonstiges Mark. zeichen Typ II herst
Piktogramm 1,00 m * mit Vormarkierung
... Freitext ... * grobstr. Decke

01.01.11.0020 1500 m 0,80 1.200,00
Ebenheitsmessung auf Betondecke ausführen

01.01.11.0030 101 0919 7222232
5 St 190,00 950,00

Bohrkern entnehmen
Kern-DU 15 cm * Tiefe 10 bis 15cm
Betonschicht * Verfül. Beton

01.01.11.0040 4 St 25,00 100,00
Blecheimer liefern

01.01.11.0050 6 St 160,00 960,00
Lastplattendruckversuch nach DIN 18134

01.01.11 Sonstiges 12.565,00

01.01 Radweg Barendorf - L221 533.555,29

01 Straßenbauarbeiten 533.555,29
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02 Baunebenkosten

02.01 Baunebenkosten

02.01.0010 1 psch 54.680,00 54.680,00
Baunebenkosten

02.01 Baunebenkosten 54.680,00

02 Baunebenkosten 54.680,00
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Zusammenstellung

01.01.01 Baustellensicherung 63.131,29

01.01.02 Baufeldräumung 10.848,00

01.01.03 Aufnehmen vorhandener Befestigung 10.326,50

01.01.04 Erdarbeiten 83.990,00

01.01.05 Schichten ohne Bindemittel 120.275,00

01.01.06 Betonarbeiten 132.629,00

01.01.07 Asphaltarbeiten 19.084,00

01.01.08 Pflasterarbeiten 23.638,50

01.01.09 Entwässerung 8.160,00

01.01.10 Beregnungsleitung 48.908,00

01.01.11 Sonstiges 12.565,00

01.01 Radweg Barendorf - L221 533.555,29

01 Straßenbauarbeiten 533.555,29

02.01 Baunebenkosten 54.680,00
02 Baunebenkosten 54.680,00

Summe
588.235,29

zzgl. MwSt  19 %
111.764,71

Gesamtsumme
700.000,00
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Vorgang, Aufgabenstellung 
 

Der Betrieb Straßenbau und -unterhaltung des Landkreises Lüneburg in Scharnebeck plant den 
Neubau eines Radweges entlang der Kreisstraße K28 zwischen Barendorf und Nutzfelde. Die 
Ausführung beinhaltet zwei Abschnitte, von denen einer die Teilstrecke von der Landesstraße 
L221 bis zur Ortschaft Nutzfelde umfasst. Im Zuge der ausführenden Arbeiten sind anfallende 
Ausbaustoffe aufgrund ihrer Beschaffenheit zu verwerten, sodass vorab Bestandsaufnahmen 
sowie Zustandserfassungen erfolgen. Anhand entnommener Materialien und daran 
durchgeführter Untersuchungen können Aussagen über vorhandene Schadstoffgehalte zu 
Klassifizierungen der Ausbaustoffe beitragen. 
 
Die CCS GmbH wurde zur Erfassung des Schichtenaufbaus im geplanten Trassenverlauf mit 
der Ausführung von Erkundungsbohrungen beauftragt. 
Am 08.09.2022 erfolgten aus diesem Grund an drei vorgegebenen Ansatzpunkten 
Bohrkernentnahmen im Bereich von befestigten Ackerzufahrten um den Schichtenaufbau zu 
bestimmen und chemische Untersuchungen zur Ermittlung vorhandener Schadstoffgehalte 
durchzuführen. 
Der Aufbau ungebundener Schichten wurde an den Ansatzpunkten zudem bis zu einer Tiefe 
von 35 cm unter Fahrbahnoberkante erfasst. 
 
An vier weiteren Ansatzpunkten im unbefestigten Seitenraum der Kreisstraße erfolgte zudem 
die Durchführung von Kleinbohrungen bis zu einer Tiefe von 200 cm unter Geländeoberkante 
zur Erfassung des vorhandenen Schichtenaufbaus. 
Zur Ermittlung des vorhandenen dynamischen Verformungsmoduls wurden an drei dieser 
Ansatzpunkte zudem Lastplattendruckversuche mit dem leichten Fallgewichtsgerät 
durchgeführt. 
 
Es wurden Bodenproben zur organoleptischen Ansprache sowie für labortechnische 
Untersuchungen entnommen. 
 
 
 
Untersuchungen 
 

Es erfolgten Abstimmungen zum Untersuchungsumfang. 
 
An zwei Materialproben wurde die Korngrößenverteilung mittels Nasssiebung gemäß DIN EN 
ISO 17892-4 ermittelt und auf dieser Grundlage die Frostempfindlichkeitsklasse des Materials 
bestimmt. 
Die erstellten Sieblinienbereiche liegen diesem Untersuchungsbericht als Anlage bei. 
 
Die bituminösen Schichten aus zwei der Ansatzpunkte wurden zu zwei Mischproben 
zusammengefasst. Die Asphaltmischproben wurden zur Ermittlung von PAK-Gehalt sowie 
Phenolindex chemisch analysiert und einer Verwertungsklasse gemäß RuVA zugeordnet.  
Drei Materialproben der angetroffenen ungebundenen Schichten wurden zwecks Zuordnung 
zum Z-Wert gemäß LAGA Boden (Mindestuntersuchungsumfang) analysiert.  
Es erfolgte zudem die chemische Analyse einer Bodenmischprobe des entnommenen 
Oberbodens. Die Probe wurde gemäß der Vorsorgewerte nach BBSchV untersucht und 
bewertet. 
 
Chemische Untersuchungen wurden durch die AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH in Kiel 
ausgeführt. 
Die Prüfberichte liegen diesem Untersuchungsbericht als Anlage bei. 
 
Der angetroffene Schichtenaufbau sowie Ergebnisse von Untersuchungen sind in den 
nachfolgenden Tabellen dargestellt. 
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Folgende Ergebnisse wurden ermittelt: 
 

Ansatzpunkt 1: Seitenraum, Station 7 + 150; 3,5 m vom Fahrbahnrand 
bis Tiefe 
von OK 

Schicht- 
dicke 

Beschreibung des 
Schichtenaufbaus 

Proben- 
bez. Kategorie Z-Wert LAGA Abfall- 

schlüssel 

[cm] [cm] hydraulisch gebunden oder ungebundene 
Schichten (Kurzbez. gemäß DIN 18196) K28 -    AVV 

20 

55 
70 

200 

20 Mutterboden                                                          (OH) MB Oberboden entfällt entfällt 

35 
15 

Feinsand                                                                  (SE) 
Feinsand                                                                  (SE) S Bodengemisch Z0 170504 

130 Schluff, sandig, tonig  halbfest                                 (UL) Sch Bodengemisch Z0 170504 

 
Ermittlung dynamischer Verformungsmodul Station 7 + 150 
Ergebnis: Evd = 12,62 MN/m² 
 
 
Ansatzpunkt 2: Ackerzufahrt, Station 7 + 225; 3,1 m vom Fahrbahnrand 
bis Tiefe 
von OK 

Schicht- 
dicke 

Beschreibung des 
Schichtenaufbaus 

Proben- 
bez. 

PAK- 
Gehalt 

Phenol-
index 

Verw.- 
klasse 

Asbest- 
gehalt 

Abfall- 
schlüssel 

[cm] [cm] bituminös gebundene Schichten K28 - [mg/kg] [mg/l] RuVA M.-% AVV 
2,7 

14,0 

 
 

35 

2,7 
11,3 

Asphaltdeckschicht 
Asphalttragschicht, zerbrochen 

**      

 hydraulisch gebunden oder ungebundene 
Schichten (Kurzbez. gemäß DIN 18196)  Kategorie Z-Wert LAGA  

21 Feinsand, schwach schluffig, dunkel  *7+225          (SU) **    

 
*7+225: Ermittlung Frostempfindlichkeitsklasse an Materialprobe 
Ergebnis: Frostempfindlichkeitsklasse F1 
 
 
Ansatzpunkt 3: Seitenraum, Station 7 + 450; 3,2 m vom Fahrbahnrand 
bis Tiefe 
von OK 

Schicht- 
dicke 

Beschreibung des 
Schichtenaufbaus 

Proben- 
bez. Kategorie Z-Wert LAGA Abfall- 

schlüssel 

[cm] [cm] hydraulisch gebunden oder ungebundene 
Schichten (Kurzbez. gemäß DIN 18196) K28 -   AVV 

20 

50 
80 

200 

20 Mutterboden                                                          (OH) MB Oberboden entfällt entfällt 

30 
30 

120 

Feinsand                                                                  (SE) 
Sand, schwach schluffig, dunkel                               (SU) 
Sand, schwach schluffig                                            (SU) 

S Bodengemisch Z0 170504 

 
Ermittlung dynamischer Verformungsmodul Station 7 + 450 
Ergebnis: Evd = 24,17 MN/m² 
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Ansatzpunkt 4: Ackerzufahrt, Station 7 + 600; 3,4 m vom Fahrbahnrand 
bis Tiefe 
von OK 

Schicht- 
dicke 

Beschreibung des 
Schichtenaufbaus 

Proben- 
bez. 

PAK- 
Gehalt 

Phenol-
index 

Verw.- 
klasse 

Asbest- 
gehalt 

Abfall- 
schlüssel 

[cm] [cm] bituminös gebundene Schichten K28 - [mg/kg] [mg/l] RuVA M.-% AVV 
2,3 
6,5 

11,8 

 
 

35 

2,3 
4,2 
5,3 

Asphaltdeckschicht, ohne Schichtenverbund mit 
Asphaltdeckschicht 
Asphalttragschicht, gebrochen 

A1 2,13 < 0,010 A ** 170302 

 hydraulisch gebunden oder ungebundene 
Schichten (Kurzbez. gemäß DIN 18196)  Kategorie Z-Wert LAGA  

23 Sand, stark schluffig                                                (SU*) Sz Bodengemisch Z0 170504 

 
 
Ansatzpunkt 5: Seitenraum, Station 7 + 900; 3,3 m vom Fahrbahnrand 
bis Tiefe 
von OK 

Schicht- 
dicke 

Beschreibung des 
Schichtenaufbaus 

Proben- 
bez. Kategorie Z-Wert LAGA Abfall- 

schlüssel 

[cm] [cm] hydraulisch gebunden oder ungebundene 
Schichten (Kurzbez. gemäß DIN 18196) K28 -   AVV 

20 

100 
200 

20 Mutterboden                                                          (OH) MB Oberboden entfällt entfällt 

80 
100 

Feinsand, stark schluffig                                        (SU*) 
Schluff, sandig, tonig  halbfest                                 (UL) Sch Bodengemisch Z0 170504 

 
Ermittlung dynamischer Verformungsmodul Station 7 + 900 
Ergebnis: Evd = 6,81 MN/m² 
 
 
Ansatzpunkt 6.1: Seitenraum, Station 8 + 125; 3,5 m vom Fahrbahnrand 
bis Tiefe 
von OK 

Schicht- 
dicke 

Beschreibung des 
Schichtenaufbaus 

Proben- 
bez. Kategorie Z-Wert LAGA Abfall- 

schlüssel 

[cm] [cm] hydraulisch gebunden oder ungebundene 
Schichten (Kurzbez. gemäß DIN 18196) K28 -   AVV 

65 

180 

200 

65 Mutterboden                                                          (OH) MB Oberboden entfällt entfällt 

115 Feinsand  *8+125                                                      (SE) S Bodengemisch Z0 170504 

20 Schluff, sandig, tonig  halbfest                                 (UL) Sch Bodengemisch Z0 170504 

 
*8+125: Ermittlung Frostempfindlichkeitsklasse an Materialprobe 
Ergebnis: Frostempfindlichkeitsklasse F1 
 
 
Ansatzpunkt 6.2: Ackerzufahrt, Station 8 + 125; 3,5 m vom Fahrbahnrand 
bis Tiefe 
von OK 

Schicht- 
dicke 

Beschreibung des 
Schichtenaufbaus 

Proben- 
bez. 

PAK- 
Gehalt 

Phenol-
index 

Verw.- 
klasse 

Asbest- 
gehalt 

Abfall- 
schlüssel 

[cm] [cm] bituminös gebundene Schichten K28 - [mg/kg] [mg/l] RuVA M.-% AVV 
1,7 
3,7 

12,7 

 
 

35 

1,7 
2,0 
9,0 

Asphaltdeckschicht 
Asphaltdeckschicht 
Asphalttragschicht 

A2 0,380 < 0,010 A ** 170302 

 hydraulisch gebunden oder ungebundene 
Schichten (Kurzbez. gemäß DIN 18196)  Kategorie Z-Wert LAGA  

22 Feinsand, schluffig, dunkel                                    (SU*) Sz Bodengemisch Z0 170504 
 

**nicht analysiert 
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Grund- oder Schichtenwasser wurde am Tag der Erkundung an keinem der genannten 
Ansatzpunkte angetroffen. 
 
 
 
Einstufung der Analyseergebnisse des Asphalts 
 

PAK und Phenole: 
Nach Tabelle 1 der RuVA-StB 01, Ausgabe 2001, Fassung 2005 werden folgende 
Verwertungsklassen unterschieden: 

 Verwertungsklasse A: PAK-Gehalt nach EPA ≤ 25 mg/kg  Phenolindex ≤ 0,1mg/l 
 Verwertungsklasse B: PAK-Gehalt nach EPA > 25 mg/kg  Phenolindex ≤ 0,1mg/l 
 Verwertungsklasse C: PAK-Gehalt nach EPA ist anzugeben  Phenolindex > 0,1mg/l 

 
 
 
Bewertung der Untersuchung von Mutterboden 

 Bezeichnung: K28 - MB 
 Beschreibung1): Sand, schwach schluffig, humos - Mutterboden / OH 
 Humusgehalt2): schwach humos 
 Bodenartengruppe3): Sand ss 
 Spezifische Bodenart: Sand 
 Kategorie: Oberboden 
 Prüfbericht Nr.: 2222280 – 699664 vom 18.10.2022 
 Analysennummer: 699664 

 Beurteilung anhand der Vorsorgewerte für Böden der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 des Bundes- Bodenschutzgesetzes (Tab. 4.1, 
Vorsorgewerte Metalle) und (Tab. 4.2, Vorsorgewerte organische Stoffe) für die Bodenart Sand 
auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse: 
Die untersuchte Bodenprobe erfüllt die Anforderungen der Vorsorgewerte gemäß 
BBodSchV. Das zuzuordnende Bodenmaterial ist somit zum Auf- und Einbringen oder 
zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht geeignet. 

 
 
 
Zuordnungswerte für sonstige ungebundene Schichten 
 

K28 - S: Bodenmischprobe von Ansatzpunkt 1, 3. und 6.1 
 Beschreibung1): Feinsand  /  SE 
 Humusgehalt2): sehr schwach humos 
 Bodenartengruppe3): Sand ss 
 Spezifische Bodenart: Sand 
 Kategorie: Boden ohne spezifischen Verdacht 
 Prüfbericht Nr.: 2222279-699661 vom 19.10.2022 
 Analysennummer: 699661 

 Einstufung nach LAGA-Mitteilung 20 (neu, Stand 05. Nov. 2004), Zuordnungswerte TR Boden, 
 Feststoffgehalte (Tab. II.1.2-2) / (Tab. II.1.2-4) und Eluatkonzentrationen (Tab. II.1.2-3) /  
 (Tab. II.1.2-5) für die spez. Bodenart Sand auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse. 

 Ergebnis: Z0  
 
 Abfallschlüssel n. AVV: 170504 
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K28 - Sz: Bodenmischprobe von Ansatzpunkt 4 und 6.2 
 Beschreibung1): Sand, stark schluffig  /  SU* 
 Humusgehalt2): sehr schwach humos 
 Bodenartengruppe3): Schluffsand us 
 Spezifische Bodenart: Sand 
 Kategorie: Boden mit spezifischem Verdacht 
 Prüfbericht Nr.: 2222279-699662 vom 19.10.2022 
 Analysennummer: 699662 

 Einstufung nach LAGA-Mitteilung 20 (neu, Stand 05. Nov. 2004), Zuordnungswerte TR Boden, 
 Feststoffgehalte (Tab. II.1.2-2) / (Tab. II.1.2-4) und Eluatkonzentrationen (Tab. II.1.2-3) /  
 (Tab. II.1.2-5) für die spez. Bodenart Sand auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse. 

 Ergebnis: Z0  
 
 Abfallschlüssel n. AVV: 170504 
 
 
 
K28 - Sch: Bodenmischprobe von Ansatzpunkt 1, 5 und 6 
 Beschreibung1): Schluff, stark feinsandig  /  UL 
 Humusgehalt2): sehr schwach humos 
 Bodenartengruppe3): Sandschluff su 
 Spezifische Bodenart: Sand 
 Kategorie: Boden ohne spezifischen Verdacht 
 Prüfbericht Nr.: 2222279-699663 vom 19.10.2022 
 Analysennummer: 699663 

 Einstufung nach LAGA-Mitteilung 20 (neu, Stand 05. Nov. 2004), Zuordnungswerte TR Boden, 
 Feststoffgehalte (Tab. II.1.2-2) / (Tab. II.1.2-4) und Eluatkonzentrationen (Tab. II.1.2-3) /  
 (Tab. II.1.2-5) für die spez. Bodenart Sand auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse. 

 Ergebnis: Z0  
 
 Abfallschlüssel n. AVV: 170504 
 
 
 
 
 
1) Bodenart nach DIN EN ISO 14688-1, bestimmt mittels Fingerprobe / Kurzzeichen nach DIN 18196 

2) Humusgehalt - näherungsweise bestimmt anhand des Glühverlustes aus Analysebericht. 
3) Bodenartengruppe nach Bodenkundlicher Kartieranleitung KA 5 Tab. 19, bestimmt mittels Fingerprobe. 
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Hinweise 
 

 Erkundungsbohrungen obliegen punktuell angetroffenen Verhältnissen, es ist daher 
nicht auszuschließen, dass Teilbereiche, in denen kein Aufschluss erfolgte, einen 
abweichenden Aufbau zeigen. 
 

 Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Lagerung entnommener 
Materialien sowie von Rückstellproben nur zeitlich befristet erfolgt. 
Sollte die Aufbewahrung von Material Ihrerseits einen verbindlichen Zeitraum erfordern, 
setzen Sie sich zwecks Abstimmung gern mit uns in Verbindung. 
 

 Im Zuge der Ausführung ist beim Ausbau schadstoffbelasteter Materialien darauf zu 
achten, dass deren Aufbruch, Aufnahme sowie Lagerung ohne Verschleppung der 
Schadstoffe erfolgt. Hierfür sind Schichten gemäß ihrer Beschaffenheit, Belastungen 
und ggf. Deklaration separat zu behandeln. 
Es wird empfohlen, zur Beseitigung entnommene Ausbaustoffe zunächst auf einer 
geeigneten Fläche bereit zu stellen und erst nach einer Beprobung des Haufwerkes und 
Durchführung einer Deklarationsanalyse zu entsorgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suderburg den 20.10.2022 
im Auftrag 

 
(Dipl.- Ing.  (FH)  A. Hein) 
 
 
 
 
 

Übersicht der Anlagen 
 
          

I: 1 Blatt Lageskizze 
 
II: 2 Seiten Fotodokumentation der Bohrkerne 
 
III: 4 Blatt Bohrprofile 
 
IV: 3 Blatt Prüfprotokolle zur Ermittlung des dynamischen Verformungsmoduls 
 
V: 2 Blatt Korngrößenverteilung 
 
VI: 15 Blatt Prüfberichte der Firma AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH, Kiel 
 
----- 
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Anlage II zum Untersuchungsbericht Nr. 3676 – Fotodokumentation der Bohrkerne 

BV: Neubau Radweg Kreisstraße K28 – Abschnitt L221 bis Nutzfelde 

 

Ansatzpunkt 1: Station 7+225 

 

 

Ansatzpunkt 4: Station 7+600 
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Anlage II zum Untersuchungsbericht Nr. 3676 – Fotodokumentation der Bohrkerne 

BV: Neubau Radweg Kreisstraße K28 – Abschnitt L221 bis Nutzfelde 

 

Ansatzpunkt 6: Station 8 + 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Station 7 + 150

Höhenmaßstab 1:10

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Mutterboden OH

Feinsand SE

Feinsand, schwach schluffig SU

Schluff, sandig, tonig UL

2,00 m

0,20

0,55

0,70

0,00

-0,10

-0,20

-0,30

-0,40

-0,50

-0,60

-0,70

-0,80

-0,90

-1,00

-1,10

-1,20

-1,30

-1,40

-1,50

-1,60

-1,70

-1,80

-1,90

-2,00

CCS GmbH
Institut für Erd- und Straßenbaustoffe
Karl-Hillmer-Straße 5
29556 Suderburg

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage III.1 zu Bericht Nr.: 3676

Projekt:Radweg K28 - L221 bis Nutzfelde

Auftraggeber: Landkreis Lüneburg - SBU

Bearb.: Hein Datum: 08.09.2022

CCS GmbH
Institut für Erd- und Straßenbaustoffe
Karl-Hillmer-Straße 5
29556 Suderburg

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage III.1 zu Bericht Nr.: 3676

Projekt:Radweg K28 - L221 bis Nutzfelde

Auftraggeber: Landkreis Lüneburg - SBU

Bearb.: Hein Datum: 08.09.2022



Station 7 + 450

Höhenmaßstab 1:10

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Mutterboden OH

Feinsand SE

Sand, schwach schluffig, 
dunkel SU

Sand, schwach schluffig SU

2,00 m

0,20

0,50

0,80

0,00

-0,10

-0,20

-0,30
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-1,60

-1,70

-1,80

-1,90

-2,00

CCS GmbH
Institut für Erd- und Straßenbaustoffe
Karl-Hillmer-Straße 5
29556 Suderburg

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage III.2 zu Bericht Nr.: 3676

Projekt:Radweg K28 - L221 bis Nutzfelde

Auftraggeber: Landkreis Lüneburg - SBU

Bearb.: Hein Datum: 08.09.2022

CCS GmbH
Institut für Erd- und Straßenbaustoffe
Karl-Hillmer-Straße 5
29556 Suderburg

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage III.2 zu Bericht Nr.: 3676

Projekt:Radweg K28 - L221 bis Nutzfelde

Auftraggeber: Landkreis Lüneburg - SBU

Bearb.: Hein Datum: 08.09.2022



Station 7 + 900

Höhenmaßstab 1:10

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Mutterboden OH

Feinsand, stark schluffig SU*

Schluff, sandig, tonig UL

2,00 m

0,20

1,00

0,00

-0,10

-0,20

-0,30

-0,40

-0,50

-0,60

-0,70

-0,80
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-1,00

-1,10

-1,20

-1,30

-1,40

-1,50

-1,60

-1,70

-1,80

-1,90

-2,00

CCS GmbH
Institut für Erd- und Straßenbaustoffe
Karl-Hillmer-Straße 5
29556 Suderburg

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage III.3 zu Bericht Nr.: 3676

Projekt:Radweg K28 - L221 bis Nutzfelde

Auftraggeber: Landkreis Lüneburg - SBU

Bearb.: Hein Datum: 08.09.2022

CCS GmbH
Institut für Erd- und Straßenbaustoffe
Karl-Hillmer-Straße 5
29556 Suderburg

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage III.3 zu Bericht Nr.: 3676

Projekt:Radweg K28 - L221 bis Nutzfelde

Auftraggeber: Landkreis Lüneburg - SBU

Bearb.: Hein Datum: 08.09.2022



Station 8 + 125

Höhenmaßstab 1:10

0 = +0,00 m zu Festpunkt

Mutterboden OH

Feinsand, schwach schluffig SU

Schluff, sandig, tonig UL

2,00 m

0,65

1,80

0,00

-0,10

-0,20

-0,30

-0,40

-0,50

-0,60

-0,70

-0,80
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-1,00

-1,10

-1,20

-1,30

-1,40

-1,50

-1,60

-1,70

-1,80

-1,90

-2,00

CCS GmbH
Institut für Erd- und Straßenbaustoffe
Karl-Hillmer-Straße 5
29556 Suderburg

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage III.4 zu Bericht Nr.: 3676

Projekt:Radweg K28 - L221 bis Nutzfelde

Auftraggeber: Landkreis Lüneburg - SBU

Bearb.: Hein Datum: 08.09.2022

CCS GmbH
Institut für Erd- und Straßenbaustoffe
Karl-Hillmer-Straße 5
29556 Suderburg

Zeichnerische Darstellung von 
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage III.4 zu Bericht Nr.: 3676

Projekt:Radweg K28 - L221 bis Nutzfelde

Auftraggeber: Landkreis Lüneburg - SBU

Bearb.: Hein Datum: 08.09.2022
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Anlage V.1 zu Untersuchungsbericht Nr. 3676 
 
 
Auftraggeber : Landkreis Lüneburg, Betrieb Straßenbau und -unterhaltung 
 
Baumaßnahme : Neubau Radweg K28, Abschnitt L221 bis Nutzfelde 
 
Auftragsinhalt : Bestimmung der Korngrößenverteilung eines Bodenmaterials mit 
  Berechnung der Frostempfindlichkeitsklasse 
 
Probenahme : Ackerzufahrt Station 7 + 225, 3,1 m vom Fahrbahnrand 
  Unterhalb bituminöser Schichten 
  Entnahme am 08.09.2022 durch Herrn Böttcher, CCS GmbH 
  
Verfahren : Nasssiebung gemäß DIN EN ISO 17892-4 
 
 
 
Ergebnis 
 

 
 
Probenbezeichnung    : 7+225 
Kornanteil < 0,063 mm  : 8,3 % 
Bodenart gemäß DIN EN ISO 14688 : Sand, schwach schluffig 
Bodengruppe gemäß DIN 18196  : SU 
 
 
Frostempfindlichkeitsklasse  : F1 
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Anlage V.2 zu Untersuchungsbericht Nr. 3676 
 
 
Auftraggeber : Landkreis Lüneburg, Betrieb Straßenbau und -unterhaltung 
 
Baumaßnahme : Neubau Radweg K28, Abschnitt L221 bis Nutzfelde 
 
Auftragsinhalt : Bestimmung der Korngrößenverteilung eines Bodenmaterials mit 
  Berechnung der Frostempfindlichkeitsklasse 
 
Probenahme : Seitenraum Station 8 + 125, 3,5 m vom Fahrbahnrand 
  Unterhalb Mutterboden 
  Entnahme am 08.09.2022 durch Herrn Böttcher, CCS GmbH 
  
Verfahren : Nasssiebung gemäß DIN EN ISO 17892-4 
 
 
 
Ergebnis 
 

 
 
Probenbezeichnung    : 8+125 
Kornanteil < 0,063 mm  : 4,3 % 
Bodenart gemäß DIN EN ISO 14688 : Sand 
Bodengruppe gemäß DIN 18196  : SE 
 
 
Frostempfindlichkeitsklasse  : F1 
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AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

CCS Competence Centrum Suderburg GmbH
Karl-Hillmer-Str. 5
29556 Suderburg

Datum 19.10.2022

20123579Kundennr.

PRÜFBERICHT 
Auftrag 2222279 Radweg K28 - Abschnitt L221 bis Nutzfelde

Analysennr. 699659 
14.10.2022Probeneingang

08.09.2022Probenahme

AuftraggeberProbenehmer

K28 - A1Kunden-Probenbezeichnung

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Feststoff

Eluat

Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz

Backenbrecher

Naphtalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3-c,d)pyren

Summe PAK (EPA)

Eluaterstellung
Temperatur Eluat
pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit
Phenolindex

%

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

°C

µS/cm
mg/l

DIN 19747 : 2009-07
DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren

A

DIN 19747 : 2009-07
DIN 38414-23 : 2002-02

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12457-4 : 2003-01

DIN 38404-4 : 1976-12
DIN EN ISO 10523 : 2012-04

DIN EN 27888 : 1993-11
DIN EN ISO 14402 : 1999-12

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

0,45
0,40

<0,050
<0,050

0,26
0,11
0,27
0,12
0,29
0,23

2,13     

22,0
9,5

47,0
<0,010

°

°

99,1

x)

 0,1

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0
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Datum 19.10.2022

20123579Kundennr.

PRÜFBERICHT

K28 - A1Kunden-Probenbezeichnung
x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage 
verfügbar,  sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die 
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 
2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Prüfungen:  14.10.2022
Ende der Prüfungen:  19.10.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme 
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß 
Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Agrar&Umwelt Frau Larissa Gorski, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de

Auftrag 2222279 Radweg K28 - Abschnitt L221 bis Nutzfelde

Analysennr. 699659 
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[@ANALYNR_START=699660]

[@BARCODE= | |R]

AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

CCS Competence Centrum Suderburg GmbH
Karl-Hillmer-Str. 5
29556 Suderburg

Datum 19.10.2022

20123579Kundennr.

PRÜFBERICHT 
Auftrag 2222279 Radweg K28 - Abschnitt L221 bis Nutzfelde

Analysennr. 699660 
14.10.2022Probeneingang

08.09.2022Probenahme

AuftraggeberProbenehmer

K28 - A2Kunden-Probenbezeichnung

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Feststoff

Eluat

Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz

Backenbrecher

Naphtalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(g,h,i)perylen

Indeno(1,2,3-c,d)pyren

Summe PAK (EPA)

Eluaterstellung
Temperatur Eluat
pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit
Phenolindex

%

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg

°C

µS/cm
mg/l

DIN 19747 : 2009-07
DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren

A

DIN 19747 : 2009-07
DIN 38414-23 : 2002-02

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12457-4 : 2003-01

DIN 38404-4 : 1976-12
DIN EN ISO 10523 : 2012-04

DIN EN 27888 : 1993-11
DIN EN ISO 14402 : 1999-12

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

0,14
0,064

<0,050
<0,050
<0,050

0,12
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

0,056
<0,050

0,380     

21,8
9,6

57,0
<0,010

°

°

99,8

x)

 0,1

 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0
 2

 10

 0,01
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Datum 19.10.2022

20123579Kundennr.

PRÜFBERICHT

K28 - A2Kunden-Probenbezeichnung
x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage 
verfügbar,  sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die 
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 
2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Prüfungen:  14.10.2022
Ende der Prüfungen:  19.10.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme 
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß 
Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Agrar&Umwelt Frau Larissa Gorski, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de

Auftrag 2222279 Radweg K28 - Abschnitt L221 bis Nutzfelde

Analysennr. 699660 
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[@ANALYNR_START=699661]

[@BARCODE= | |R]

AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

CCS Competence Centrum Suderburg GmbH
Karl-Hillmer-Str. 5
29556 Suderburg

Datum 19.10.2022

20123579Kundennr.

PRÜFBERICHT 
Auftrag 2222279 Radweg K28 - Abschnitt L221 bis Nutzfelde

Analysennr. 699661 
14.10.2022Probeneingang

08.09.2022Probenahme

AuftraggeberProbenehmer

K28 - SKunden-Probenbezeichnung

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz

Färbung

Geruch
Konsistenz
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)

EOX

Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)

Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

%

%
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

DIN 19747 : 2009-07
DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren

A

visuell
sensorisch

visuell
DIN EN 15936 : 2012-11
DIN 38414-17 : 2017-01
DIN EN 13657 : 2003-01
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA 
KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr.)

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA 
KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr.)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

0,21
<1,0

2
<5

<0,06
5
2
4

<0,066
17

<50

<50

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

°

°

°

°

96,6

hellbraun
erdig
erdig

 0,1

 0,1
 1

 1
 5

 0,06

 1
 2
 2

 0,066

 2
 50

 50

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

*)

*)

*)
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Datum 19.10.2022

20123579Kundennr.

PRÜFBERICHT

K28 - SKunden-Probenbezeichnung

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Eluat

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

Eluaterstellung
Temperatur Eluat
pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Arsen (As)

Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

°C

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12457-4 : 2003-01

DIN 38404-4 : 1976-12
DIN EN ISO 10523 : 2012-04

DIN EN 27888 : 1993-11
DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

n.b.

22,5
8,2

13,8
<1,00
<1,00

<0,001
<0,001

<0,0003
<0,003
<0,005
<0,007

<0,00003
<0,03

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0
 2

 10

 1
 1

 0,001

 0,001
 0,0003
 0,003
 0,005

 0,007
 0,00003

 0,03

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage 
verfügbar,  sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die 
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 
2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Prüfungen:  14.10.2022
Ende der Prüfungen:  19.10.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme 
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß 
Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Auftrag 2222279 Radweg K28 - Abschnitt L221 bis Nutzfelde

Analysennr. 699661 
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Datum 19.10.2022

20123579Kundennr.

PRÜFBERICHT

K28 - SKunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Agrar&Umwelt Frau Larissa Gorski, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de

Auftrag 2222279 Radweg K28 - Abschnitt L221 bis Nutzfelde

Analysennr. 699661 
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[@ANALYNR_START=699662]

[@BARCODE= | |R]

AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

CCS Competence Centrum Suderburg GmbH
Karl-Hillmer-Str. 5
29556 Suderburg

Datum 19.10.2022

20123579Kundennr.

PRÜFBERICHT 
Auftrag 2222279 Radweg K28 - Abschnitt L221 bis Nutzfelde

Analysennr. 699662 
14.10.2022Probeneingang

08.09.2022Probenahme

AuftraggeberProbenehmer

K28 - SzKunden-Probenbezeichnung

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz

Färbung

Geruch
Konsistenz
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)

EOX

Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)

Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

%

%
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

DIN 19747 : 2009-07
DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren

A

visuell
sensorisch

visuell
DIN EN 15936 : 2012-11
DIN 38414-17 : 2017-01
DIN EN 13657 : 2003-01
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA 
KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr.)

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA 
KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr.)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

0,20
<1,0

3
7

<0,06
7
3
4

<0,066
16

<50

<50

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

°

°

°

°

93,7

braun
geruchlos

erdig/steinig

 0,1

 0,1
 1

 1
 5

 0,06

 1
 2
 2

 0,066

 2
 50

 50

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

*)

*)

*)
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Datum 19.10.2022

20123579Kundennr.

PRÜFBERICHT

K28 - SzKunden-Probenbezeichnung

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Eluat

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

Eluaterstellung
Temperatur Eluat
pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Arsen (As)

Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

°C

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12457-4 : 2003-01

DIN 38404-4 : 1976-12
DIN EN ISO 10523 : 2012-04

DIN EN 27888 : 1993-11
DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

0,052

<0,050

<0,050

<0,050

0,073

0,054

0,179     

22,5
8,6

20,3
1,75

<1,00
0,001

<0,001
<0,0003

<0,003
<0,005
<0,007

<0,00003
<0,03

x)

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0
 2

 10

 1
 1

 0,001

 0,001
 0,0003
 0,003
 0,005

 0,007
 0,00003

 0,03

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berücksichtigt.

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage 
verfügbar,  sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die 
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 
2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Prüfungen:  14.10.2022
Ende der Prüfungen:  19.10.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme 
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß 
Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Auftrag 2222279 Radweg K28 - Abschnitt L221 bis Nutzfelde

Analysennr. 699662 
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Datum 19.10.2022

20123579Kundennr.

PRÜFBERICHT

K28 - SzKunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Agrar&Umwelt Frau Larissa Gorski, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de

Auftrag 2222279 Radweg K28 - Abschnitt L221 bis Nutzfelde

Analysennr. 699662 
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[@ANALYNR_START=699663]

[@BARCODE= | |R]

AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

CCS Competence Centrum Suderburg GmbH
Karl-Hillmer-Str. 5
29556 Suderburg

Datum 19.10.2022

20123579Kundennr.

PRÜFBERICHT 
Auftrag 2222279 Radweg K28 - Abschnitt L221 bis Nutzfelde

Analysennr. 699663 
14.10.2022Probeneingang

08.09.2022Probenahme

AuftraggeberProbenehmer

K28 - SchKunden-Probenbezeichnung

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion
Trockensubstanz

Färbung

Geruch
Konsistenz
Kohlenstoff(C) organisch (TOC)

EOX

Königswasseraufschluß
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd)

Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC)

Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

%

%
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

DIN 19747 : 2009-07
DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren

A

visuell
sensorisch

visuell
DIN EN 15936 : 2012-11
DIN 38414-17 : 2017-01
DIN EN 13657 : 2003-01
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA 
KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr.)

DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA 
KW/04 : 2019-09 (Schüttelextr.)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

0,19
<1,0

3
10

<0,06
14

5
8

<0,066
26

<50

<50

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

°

°

°

°

90,5

braun
geruchlos

erdig

 0,1

 0,1
 1

 1
 5

 0,06

 1
 2
 2

 0,066

 2
 50

 50

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

*)

*)

*)
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Datum 19.10.2022

20123579Kundennr.

PRÜFBERICHT

K28 - SchKunden-Probenbezeichnung

Best.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Eluat

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

Eluaterstellung
Temperatur Eluat
pH-Wert

elektrische Leitfähigkeit
Chlorid (Cl)
Sulfat (SO4)
Arsen (As)

Blei (Pb)
Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)

Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

°C

µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

DIN ISO 18287 : 2006-05 
(Verfahren A)

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 12457-4 : 2003-01

DIN 38404-4 : 1976-12
DIN EN ISO 10523 : 2012-04

DIN EN 27888 : 1993-11
DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN ISO 15923-1 : 2014-07

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

DIN EN ISO 12846 : 2012-08

DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

n.b.

22,6
8,4

10,6
1,78

<1,00
<0,001
<0,001

<0,0003
<0,003
<0,005
<0,007

<0,00003
<0,03

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0,05

 0
 2

 10

 1
 1

 0,001

 0,001
 0,0003
 0,003
 0,005

 0,007
 0,00003

 0,03

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage 
verfügbar,  sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die 
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 
2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Prüfungen:  14.10.2022
Ende der Prüfungen:  19.10.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme 
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß 
Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

Auftrag 2222279 Radweg K28 - Abschnitt L221 bis Nutzfelde

Analysennr. 699663 
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Datum 19.10.2022

20123579Kundennr.

PRÜFBERICHT

K28 - SchKunden-Probenbezeichnung

AGROLAB Agrar&Umwelt Frau Larissa Gorski, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de

Auftrag 2222279 Radweg K28 - Abschnitt L221 bis Nutzfelde

Analysennr. 699663 
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[@ANALYNR_START=699664]

[@BARCODE= | |R]

AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

CCS Competence Centrum Suderburg GmbH
Karl-Hillmer-Str. 5
29556 Suderburg

Datum 18.10.2022

20123579Kundennr.

PRÜFBERICHT 
Auftrag 2222280 Radweg K28 - Abschnitt L221 bis Nutzfelde

Analysennr. 699664 
14.10.2022Probeneingang

08.09.2022Probenahme

AuftraggeberProbenehmer

K28 - MBKunden-Probenbezeichnung

Messun-
sicherheitBest.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

Feststoff
Fraktion < 2 mm (Wägung)

Fraktion > 2 mm
Trockensubstanz

Analyse in der Fraktion < 2mm
Humusgehalt
Königswasseraufschluß
Blei (Pb)

Cadmium (Cd)
Chrom (Cr)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)

Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)
Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indeno(1,2,3-cd)pyren

PAK-Summe (nach EPA)

PCB (28)

PCB (52)

%

%
%

%

mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg

DIN 19747 : 2009-07
DIN 19747 : 2009-07

DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A

DIN 19747 : 2009-07

DIN EN 15936 : 2012-11
DIN EN 13657 : 2003-01
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN EN 1483 : 2007-07
DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

DIN 38414-23 : 2002-02
DIN 38414-23 : 2002-02

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

DIN EN 15308 : 2016-12 
(Schüttelextr.)

DIN EN 15308 : 2016-12 
(Schüttelextr.)

93,6
6,4

1,81

13
0,09

6
5
4

<0,066
29

<0,050
<0,10

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.b.

<0,010

<0,010

° 96,4

 0,1
 0,1

 0,1

 0,2

 5
 0,06

 1
 2
 2

 0,066

 2
 0,05
 0,1

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05
 0,05
 0,05

 0,05
 0,05

 0,01

 0,01

+/- 6 %

+/- 0,5

+/- 15
+/- 0,18

+/- 3,5

+/- 6
+/- 6

+/- 30 %
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Datum 18.10.2022

20123579Kundennr.

PRÜFBERICHT

K28 - MBKunden-Probenbezeichnung

Messun-
sicherheitBest.-Gr.Einheit Ergebnis Methode

PCB (101)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

PCB-Summe

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

DIN EN 15308 : 2016-12 
(Schüttelextr.)

DIN EN 15308 : 2016-12 
(Schüttelextr.)

DIN EN 15308 : 2016-12 
(Schüttelextr.)

DIN EN 15308 : 2016-12 
(Schüttelextr.)

Berechnung aus Messwerten der 
Einzelparameter

<0,010

<0,010

<0,010

<0,010

n.b.

 0,01

 0,01

 0,01

 0,01

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender 
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Die Berechnung der im vorliegenden Prüfbericht angegebenen kombinierten und erweiterten analytischen Messunsicherheit basiert auf 
dem GUM  (Guide to the expression of uncertainty in measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem 
Nordtest Report  (Handbook for calculation of measurement uncertainty in environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017).  Der 
verwendete Erweiterungsfaktor beträgt 2 für ein 95%iges Wahrscheinlichkeitsniveau (Konfidenzintervall).

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die 
Originalsubstanz.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Beginn der Prüfungen:  14.10.2022
Ende der Prüfungen:  18.10.2022

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme 
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere 
schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß 
Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise  i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

AGROLAB Agrar&Umwelt Frau Larissa Gorski, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de

Auftrag 2222280 Radweg K28 - Abschnitt L221 bis Nutzfelde

Analysennr. 699664 
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dauernd zu belastende Fläche

lfd. Nr. im Grunderwerbsverzeichnis / Größe der Teilfläche
      2 Nr. des Grunderwerbsplanes
    34 lfd, Nr. des betroffenen Flurstückes
      1 Teilfläche eines Flurstückes

3  14/2   4 248 m2

2.34.1     345 m2

Gebäude bereits abgebrochen

geplanter Gebäudeabbruch

Flur / Flurstück / Größe des Flurstückes
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Alle in dem Plan eingetragenen 
Leitungen sind nach zu erfolgender
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Die Angaben der Art, Lage, 
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Grunderwerb

zu erwerbende Fläche

vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche

dauernd zu belastende Fläche

lfd. Nr. im Grunderwerbsverzeichnis / Größe der Teilfläche
      2 Nr. des Grunderwerbsplanes
    34 lfd, Nr. des betroffenen Flurstückes
      1 Teilfläche eines Flurstückes
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geplanter Gebäudeabbruch
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zu erwerbende Fläche

vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche

dauernd zu belastende Fläche

lfd. Nr. im Grunderwerbsverzeichnis / Größe der Teilfläche
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    34 lfd, Nr. des betroffenen Flurstückes
      1 Teilfläche eines Flurstückes
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geplanter Gebäudeabbruch
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Grunderwerb

zu erwerbende Fläche

vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche

dauernd zu belastende Fläche

lfd. Nr. im Grunderwerbsverzeichnis / Größe der Teilfläche
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      1 Teilfläche eines Flurstückes
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Gebäude bereits abgebrochen

geplanter Gebäudeabbruch
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10

Absenker / Abs

Hochbord

Tie ord

Rundbord
Rasenbord

HB

TB

RdB
RaB

FlachbordFB

42.00

Planung

Neubau

Höhen

Rückbau

Zaun

Winkelstütze

Fallrohr

Poller

Abfallkorb

Sitzbank

Leuchte

Baum

Straßenablauf

Hecke

Mauer

Hochbord

Tie ord

Rundbord

Rasenbord

HB

TB

RdB

RaB

Absenker / Abs

FlachbordFB

Bestand Leitungen

Hochspannung

Mi elspannung

Niederspannung

Deutsche Telekom

Kabel Deutschland

Fernwärme

Beleuchtung

SW - Kanal

RW - Kanal

MW - Kanal

Gasleitung

Brauchwasser

Trinkwasser

Fernmeldeleitung

Druckrohrleitung

Leerrohr/Schutzrohr

Drainage

Planung Leitungen

Elektro

Gas

Trinkwasser

Fernmelde

Druckrohrleitung

Fernwärme

Drainage

SW - Kanal

RW - Kanal

MW - Kanal

Leerrohr/Schutzrohr Versorgungstrasse

Beleuchtung

Alle in dem Plan eingetragenen 
Leitungen sind nach zu erfolgender
Abs mmung mit dem Leitungs-
träger vor Ort zu überprüfen.
Die Angaben der Art, Lage, 
Dimension, Verlege efe und 
des Materials sind unverbindlich.
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Grunderwerb

zu erwerbende Fläche

vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche

dauernd zu belastende Fläche

lfd. Nr. im Grunderwerbsverzeichnis / Größe der Teilfläche
      2 Nr. des Grunderwerbsplanes
    34 lfd, Nr. des betroffenen Flurstückes
      1 Teilfläche eines Flurstückes

3  14/2   4 248 m2

2.34.1     345 m2

Gebäude bereits abgebrochen

geplanter Gebäudeabbruch

Flur / Flurstück / Größe des Flurstückes



Grunderwerbsverzeichnis 

für den Neubau eines Radweges entlang der L221 von Barendorf nach Nutzfelde (Prio 02) 

Unterlage: 6.2 Blatt: 1

Datum: 31. August 2023

lfd. 
Nr. 

Bau-
km 

Eigentümer: 
Name, Vorname  

Straße 
Wohnort 

Grundbuch 
von 

 
Band   Blatt 

Gemarkung 
 
 

Flur    Flurstück 

Nutz- 
ungs- 

art 

Größe 
des Flur-
stückes 

m2 

Zu  
erwerbende 

Fläche 
m2 

Vorüberg. 
in Anspr. z. 
n. Fläche 

m2 

Dauernd zu 
belastende 

Fläche 
m2 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 9+948 

- 

9+995 

Ramona Junge-Blecken  Scharnebeck A 

Hf 

5.334 

141,72 

   

1098  14  61/6 

2 9+640 

- 

9+948 

Ramona Junge-Blecken  

 

1098 

Scharnebeck 

 

14    61/5 

A 

 

39.605 

1.174,47 

   

3 9+637 

- 

9+640 

Gemeinde Nutzfelde  

 

90013 

Scharnebeck 

 

  14  119/2 

A 6 

4,04 

   

4 

 

9+623 

- 

9+637 

Gemeinde Nutzfelde  Scharnebeck S 4.909 

35,82 

   

90013  14 119/1 

5 
 

9+621 

- 

9+623 

Gemeinde Nutzfelde  Scharnebeck A 4 

3,75 

   

90013  14 119/3 

6 9+120 

- 

9+621 

Ramona Junge-Blecken  Scharnebeck A 

H 

120.125 

1.878,62 

   

1098  14 70/2 

7 9+104 

- 

9+116 

Gemeinde Nutzfelde  Scharnebeck S 8.617 

42,62 

   

90013  14 116/1 

8 8+710 

- 

9+104 

Daniel Dittmer  Scharnebeck A 125.741 

1.404,08 

   

1031  14 93/2 

9 

 

8+706 

- 

8+720 

Daniel Dittmer  Scharnebeck   

10,04 

   

1031  14 115/2 



 
 

  

9 
 
 

 Gemeinde Scharnebeck  Scharnebeck H 

S 

6.529 

15,13 

   

1357  14 114/9 

Grunderwerbsverzeichnis 

 für den Neubau eines Radweges entlang der L221 von Barendorf nach Nutzfelde (Prio 02) 

Unterlage: 6.2 Blatt: 2

Datum: 31. August 2023

lfd. 
Nr. 

Bau-
km 

Eigentümer: 
Name, Vorname  

Straße 
Wohnort 

Grundbuch 
von 

 
Band   Blatt 

Gemarkung 
 
 

Flur    Flurstück 

Nutz- 
ungs- 

art 

Größe 
des Flur-
stückes 

m2 

Zu  
erwerbende 

Fläche 
m2 

Vorüberg. 
in Anspr. z. 
n. Fläche 

m2 

Dauernd zu 
belastende 

Fläche 
m2 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 8+694 

- 

8+706 

Gemeinde Scharnebeck 

 

 

 

 

1357 

Scharnebeck 

 

14    114/9 

H 6.529 

15,13 

   

       

 

   

   

       
 

   

   

       

 

   

   

       
 

   

   

       

 

   

   

       

 

   

   

       
 

   

   



 
 

a: für den Träger der Baulast b: für Nebenanlagen und Nebenbetriebe c: für Dritte d: Fläche wird durch Kreuzung der Straße ggf. nicht benötigt 
 
 
Abkürzungen für Nutzungsarten gemäß Planfeststellungsrichtlinien 

A = Ackerland  Abl = Abbauland  Agl = Ausstellungsgelände  Agr = Acker-Grünland  Anl = Grünanlage 

Bgl = Bahngelände  Bpl = Bauplatz  Btr = Betriebsgelände   D = Deich (Damm)  Fhf = Friedhof 

Fpl = Flugplatz  G = Gartenland  Gr = Grünland   GrA = Grünland-Acker  H = Wald 

Hal = Halde   Hei = Heide    Hf = Hof- und Gebäudefläche  Hpf = Hopfenpflanzung  Hu = Hutung 

Lpl = Lagerplatz  Mo = Moor   P = Parkplatz   Pl = Platz   S = Straße 

W = Wiese   Wa = Wasserfläche  Wg = Weingarten  

 

 
 
 
Bearbeitet:           Geprüft: 
Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters mbH       Landkreis Lüneburg 
Bad Bevensen, den …………………….        Lüneburg, den …………………….  
 
 
 
 
Im Auftrage:           Im Auftrage: 



  Unterlage Nr. 07 
 

 

Landkreis Lüneburg 

 

 

Prio 02, Ausbau eines Radweges an der K28 von der L221 nach Nutzfelde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigungsunterlagen 
für 

den Ausbau eines Radweges an der K28  

 von der L221 nach Nutzfelde  

 

 

 
07 UVP-Bericht

 

 

 

 

Ausgestellt: 

 

Landkreis Lüneburg 

 

Im Auftrage: gez. Fraedrich 

 

Lüneburg, den 31.08.2023

Landkreis Lüneburg: 
festgestellt gem. § 38 NStrG 

 
Lüneburg, ………………. 

                  62 

 

im Auftrage: …………… 

Bauoberrätin 
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Prüfkatalog (Stand: 11.11.22 / aktualisiert 03.08.2023)                  Unterlage Nr.  
 

 
 
 
 
 

 
 
Von Bau-km   7 - + 030 bis Bau-km   8 + 530 
Baulänge:  1.500 m 
Nächster Ort:  Lentenau und Nutzfelde in der Samtgemeinde Scharnebeck  
Landkreis:  Lüneburg     
Genehmigungsbehörde: Landkreis Lüneburg, Fachdienst 62 (Regional- und Bauleitplanung) 

 

Prüfkatalog 
zur 

Ermittlung der UVP-Pflicht  
von 

Straßenbauvorhaben  
 

Teil A: UVP-Pflicht aufgrund der Art und des Umfangs des  
  Vorhabens gemäß §§ 6, 9-12 UVPG sowie § 2 NUVPG   
 

Teil B:   Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 7 UVPG   
(in Verbindung mit den §§ 8-14 UVPG und § 2 NUVPG)  

 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021  
(BGBl. IS. 540).   

Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom  
18. Dezember 2019 (Nds. GVBl. 2019, 437).   
 

aufgestellt: 
Scharnebeck, den 02.08.2023 

Landkreis Lüneburg, SBU 
 
 

im Auftrage:   
 

      
 

geprüft: 
Lüneburg, den     

Landkreis Lüneburg, Regionalplanung  
 
 

im Auftrage:   
 

            

 

Neubau eines 2,50 m breiten Beton- 
Radwegs rechtsseitig der Kreisstraße 28 
von der L 221 „Nutzfelder Kreisel“  
bis Lentenau,  
in der Samtgemeinde Scharnebeck 

aktualisiert durch: 
Planwerkstatt Holzer, Lüneburg 
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Teil A:   
UVP-Pflicht aufgrund der Art und des Umfangs des Vorhabens  

gemäß § 6, 9-12 UVPG sowie § 2 NUVPG 
 

 

1 
 

Straßenbauvorhaben mit gesetzlich vorgeschriebener UVP gemäß  
§§ 6, 9-12 UVPG mit Anlage 1 UVPG, Nr. 14.3 bis 14.5 

Zutreffendes  
ankreuzen 

 
1.1 

Neubau einer Bundesautobahn oder einer Bundesstraße als Schnellstraße, wenn 
diese eine Schnellstraße im Sinne der Begriffsbestimmung des Europäischen Über-
einkommens über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs ist (vgl. Anlage 1 
Nr. 14.3 UVPG)   

 
 

 

 
1.2 

Neubau einer vier- oder mehrstreifigen Bundesstraße, die eine durchgehende Länge 
von 5 km oder mehr aufweist (vgl. Anlage 1 Nr. 14.4 UVPG)   

 
 

 
 
1.3 

Ausbau oder Verlegung einer bestehenden Bundesstraße zu einer vier- oder 
mehrstreifigen Bundesstraße, wenn der auszubauende und/oder verlegte Ab-
schnitt eine durchgehende Länge von 10 km oder mehr aufweist (vgl. Anlage 1 Nr. 
14.5 UVPG) 

 
 

 
 

 
1.4 

Änderung oder Erweiterung eines UVP-pflichtigen Vorhabens:   
Verlängerung einer vier- oder mehrstreifigen Bundesstraße durch Neubau oder 
weiteren Ausbau, ggf. samt Verlegung einer bestehenden Straße, wenn das Ver-
längerungsvorhaben selbst die Straßenlängen die in der Anlage 1 des UVPG unter 
14.4-14.5 angegebenen sind, erreicht oder überschreitet (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
UVPG)   

 
 

 
 

1.5 
Änderung oder Erweiterung eines Vorhabens, für das keine UVP durchgeführt 
wurde: Verlängerung einer vier- oder mehrstreifigen Bundesstraße durch Neubau 
oder  weiteren Ausbau, ggf. samt Verlegung einer bestehenden Straße, wenn das 
geänderte Vorhaben die Straßenlängen die in der Anlage 1 des UVPG unter 14.4-
14.5 angegebenen sind, erreicht oder überschreitet (vgl. § 9 Abs. 2 Nr. 1 UVPG)   

 
 

 
 

1.6 
Bau eines weiteren Abschnittes einer neuen vier- oder mehrstreifigen Bundesstraße 
oder Ausbau, ggf. samt Verlegung, eines weiteren Abschnittes einer bestehende, 
höchstens dreistreifigen Straße zu einer vier oder mehrstreifigen Bundesstraße, 
wenn dadurch die unter Punkt 1.1 bis 1.3 genannten Größenwerte erreicht oder 
überschritten werden.   
Dabei sind bestehende Straßenabschnitte zu berücksichtigen,  
• die in engem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang zu dem bestehenden 

Abschnitt stehen (vgl. § 10 Abs. 4 und 5 UVPG).   
• bei denen eine Zulassungsentscheidung getroffen wurde und ein UVP  

durchgeführt wurde (vgl. § 11 Abs. 2). 
• bei denen eine Zulassungsentscheidung getroffen wurde und kein UVP  

durchgeführt wurde (vgl. § 11 Abs. 3).  
• bei denen noch keine Zulassungsentscheidung getroffen wurde und eine 

UVP-Pflicht besteht (vgl. § 12 Abs. 1). 
• bei denen noch keine Zulassungsentscheidung getroffen wurde und keine 

UVP-Pflicht besteht (vgl. § 12 Abs. 2). 
• bei denen noch keine Zulassungsentscheidung getroffen wurde, keine  

UVP-Pflicht besteht und noch keine vollständigen Antragsunterlagen für das 
Zulassungsverfahren eingereicht sind (vgl. § 12 Abs. 3).   
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2 
Straßenbauvorhaben mit gesetzlich vorgeschriebener UVP gemäß  
§ 2 NUVPG mit Anlage 1 NUVPG, Nr. 3 und 4   

 

2.1 
Bau einer Schnellstraße im Sinne der Begriffsbestimmung des Europäischen Über-
einkommens über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs vom  
15. November 1975 (BGBl. II 1983 S. 245), zuletzt geändert durch Vertrag vom  
11. Dezember 1985/24. Juli 1986 (BGBl. II 1988 S. 379), soweit es sich nicht um  
eine Bundesautobahn oder sonstige Bundesstraße handelt (vgl. Anlage 1 Nr. 3 
NUVPG) 

 
 

 

2.2 
Bau einer vier- oder mehrstreifigen Landes-, Kreis-, Gemeinde- oder Privatstraße, 
wenn die neue Straße eine durchgehende Länge von 5 km oder mehr aufweist oder 
wenn eine bestehende ein- oder zweistreifige Straße verlegt oder ausgebaut wird 
und der geänderte Straßenabschnitt eine durchgehende Länge von 10 km oder mehr 
aufweist (vgl. Anlage 1 Nr. 4 NUVPG) 

 
 

 

2.3 
Änderung oder Erweiterung eines UVP-pflichtigen Vorhabens:   
Verlängerung einer vier- oder mehrstreifigen Landes-, Kreis-, Gemeinde der Pri-
vatstraße durch Neubau oder weiteren Ausbau, ggf. samt Verlegung einer beste-
henden ein- oder zweistreifigen Straße, wenn das Verlängerungsvorhaben selbst 
die Straßenlängen die in der Anlage 1 des NUVPG unter Nr. 4 angegebenen sind, 
erreicht oder überschreitet (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 1 UVPG)   

 
 

 

2.4 
Änderung oder Erweiterung eines Vorhabens, für das keine UVP durchgeführt wurde:  
Verlängerung einer vier- oder mehrstreifigen Landes-, Kreis-, Gemeinde- oder Pri-
vatstraße durch Neubau oder weiteren Ausbau, ggf. samt Verlegung einer beste-
henden Straße, wenn das geänderte Vorhaben die Straßenlängen die in der Anlage 
1 des NUVPG unter Nr. 4 angegebenen sind, erreicht oder überschreitet (vgl. § 9 
Abs. 2 Nr. 1 UVPG)   

 
 

 

2.5 
Bau eines weiteren Abschnittes einer neuen vier- oder mehrstreifigen Landes-,  
Kreis-, Gemeinde- oder Privatstraße oder Ausbau, ggf. samt Verlegung, eines weite-
ren Abschnittes einer bestehenden, ein- oder zweistreifigen Straße, wenn dadurch 
die unter Punkt 2.2 genannten Größenwerte erreicht oder überschritten werden.  

Dabei sind bestehende Straßenabschnitte zu berücksichtigen,   
• die in engem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang zu dem bestehenden 

Abschnitt stehen (vgl. § 10 Abs. 4 UVPG und § 2 Abs. 3 NUVPG).   
• bei denen eine Zulassungsentscheidung getroffen wurde und ein UVP durchge-

führt wurde (vgl. § 11 Abs. 2). 
• bei denen eine Zulassungsentscheidung getroffen wurde und kein UVP durchge-

führt wurde (vgl. § 11 Abs. 3). 
• bei denen noch keine Zulassungsentscheidung getroffen wurde und eine UVP-

Pflicht besteht (vgl. § 12 Abs. 1). 
• bei denen noch keine Zulassungsentscheidung getroffen wurde und keine 

UVP-Pflicht besteht (vgl. § 12 Abs. 2). 
• bei denen noch keine Zulassungsentscheidung getroffen wurde, keine UVP-

Pflicht besteht und noch keine vollständigen Antragsunterlagen für das Zulas-
sungsverfahren eingereicht sind (vgl. § 12 Abs. 3). 

 
 

 

 
Falls keiner der o.g. Punkte zutrifft, ist die UVP-Pflicht für den Bau sonstiger Straßen durch eine Vorprüfung des 
Einzelfalls zu ermitteln (vgl. Anlage 1 Nr. 14.6 UVPG sowie Anlage 1 Nr. 5 NUVPG). 
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Teil B:   

Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3c UVPG und § 5 NUVPG  
 

 

 

1 Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens  
Zusätzliche Erläuterungen ggf. am Ende dieser Tabelle 

 Neubaumaßnahme 
 Änderung oder Erweiterung einer Straße 

 

Art / Umfang 

 
1.1 

 
Baulänge in km: 
  

rd. 1,5 km 

 
1.2 

 
geschätzte Flächeninanspruchnahme in ha (Bau/Anlage): 
 

rd. 1,3 ha 

 
1.3 

 
geschätzter Umfang der Neuversiegelung in ha:  
 

voll: 0,38 ha 
teil: 0,15 ha 

gesamt: rd. 0,55 ha 

 
1.4 

 
geschätzter Umfang der Erdarbeiten in m³: 
 

Erdkasten 2.400 m³, zzgl. 
Einschnitte, Auffüllungen und 

Anschüttungen  
(Umfang noch unklar) 

 
1.5 

 
Ingenieurbauwerke  
(z. B. Anzahl der Brückenbauwerke, ggf. erläutern): 
 

 

 
1.5a 
 

 
geschätzte Länge der Bauzeit: 2 Monate 

Treten nachfolgende Wirkfaktoren bei dem Vorhaben auf? 
Zusätzliche Erläuterungen ggf. am Ende dieser Tabelle 

nein ja geschätzter 
Umfang/ 

Erläuterungen 
 
1.6 
 

Erhöhung des Verkehrsaufkommens durch das Vorhaben/ prognos-
tizierte Verkehrsbelastung (DTV)   

 
 

 
 

 

 
1.7 
 

Erhöhung der Lärmemissionen  
 

 
 

 
 

 
1.8 Erhöhung der Schadstoffemissionen  

 
 

 
 

 

 
1.9 Zusätzliche Zerschneidung   

 
 

 
 

auf einer Breite 
von 4,5 m über 

1,5 km 

 
1.10 Visuelle Veränderungen   

 
 

 
 

 
s. Erläuterung 

 
1.11 Veränderungen des Grundwassers   

 
 

 
 

 
s. Erläuterung 

 
1.12 Änderung an Gewässern oder Verlegung von Gewässern  
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1.13 Klimatische Veränderungen  

 
 

 
 

 

Treten nachfolgende Wirkfaktoren bei dem Vorhaben auf? 
Zusätzliche Erläuterungen ggf. am Ende dieser Tabelle 

nein ja geschätzter 
Umfang 

 
1.14 

 
Sonstige Wirkungen oder Merkmale des Vorhabens (Anlage, Bau oder 
Betrieb), die erhebliche nachhaltige Umweltauswirkungen hervorrufen 
können 
- Abwasser / Oberflächenentwässerung 
- Abfall (z. B. belastete Böden / Asphalte bei Ausbaumaßnahmen) 
- Rohstoffbedarf 
- besondere Probleme des Baugrundes (z. B. Moorböden) 
- Abwicklung des Baubetriebs 
- andere und zwar: 
Grenzüberschreitende Auswirkungen 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.15 

 
Gibt es frühere Änderungen des Vorhabens, die noch keiner Umweltver-
träglichkeitsprüfung unterzogen worden sind  
(vgl. § 3e Abs. 2 UVPG und § 2(1) NUVPG)  
 

 
 

 
          

 

 
1.16 

 
Handelt es sich offensichtlich nicht um einen empfindlichen Standort? 
 

 
 

 
 

 

 
nicht bekannt 

1.17   Gibt es kumulierende Vorhaben, bei denen  
- das Zulassungsverfahren abgeschlossen ist und keine  

Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde  
(vgl. § 11 Abs. 3 UVPG)   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
nicht bekannt 

1.18   Gibt es kumulierende Vorhaben, bei denen  

- das Zulassungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist und eine 
UVP-Pflicht besteht (vgl. § 12 Abs. 1 Nr. 2 UVPG)   

 

 

 

          

 
s. Erläuterung 

1.19   Gibt es kumulierende Vorhaben, bei denen  
- das Zulassungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist und keine 

UVP-Pflicht besteht (vgl. § 12 Abs. 2 UVPG)   

 
 

 
 

 
s. Erläuterung 

1.20   Handelt es sich offensichtlich nicht um einen empfindlichen Standort?  
 

 

 

 

 

1.21  Gibt es Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen, die für das 
Vorhaben von Bedeutung sind, einschließlich der Störfälle, Unfälle und 
Katastrophen, die wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge durch den 
Klimawandel bedingt sind, insbesondere mit Blick auf:   
1.   verwendete Stoffe und Technologien   
2.   Risiken für die menschliche Gesundheit, z. B. durch  
       Verunreinigung von Wasser oder Luft.   
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1.22 
 

Gesamteinschätzung der Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens   

Einschätzung, ob von dem Vorhaben aufgrund der unter B 1.1 bis B 1.21 beschriebenen Wirkfaktoren 
und einer groben Betrachtung des betroffenen Standortes erhebliche nachteilige Auswirkungen ausge-
hen können.   
Eine Betrachtung der Punkte B 2 und B 3 ist entbehrlich, wenn die Einschätzung zu dem Ergebnis kommt, dass von dem Vorhaben 
offensichtlich keine nachteiligen Umweltauswirkungen ausgehen können und es sich offensichtlich nicht um einen empfindlichen 
Standort handelt. Dies ist nachvollziehbar zu begründen. Die Straßenbauverwaltung kann einen Vorschlag für eine Begründung 
liefern, entscheidend ist die abschließende Einschätzung der Genehmigungsbehörde.   
Wenn die Einschätzung zu dem Ergebnis kommt, dass aufgrund der beschriebenen Merkmale und der Wirkfaktoren des Vorhabens 
und einer Kenntnis des betroffenen Standortes erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht offensichtlich ausgeschlossen 
werden können, ist die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls unter Einbeziehung der Teile B 2 und B 3 weiterzuführen.   

Begründung, warum aufgrund der Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens ggf. keine nachteiligen Umweltauswirkungen ausge-
hen können: 
   

 
 

Erläuterungen zu 1   

Es handelt sich um den Neubau eines Radwegs entlang einer bestehenden Kreisstraße (K 28). Der 
geplante Radweg hat eine Breite von 2,50 m und wird durch ein jeweils 1,0 m breites Bankett links und 
rechts des Radwegs eingefasst.  

Die Neuversiegelung ist mit 0,55 ha vergleichsweise gering (nicht UVP-pflichtig). Aufgrund der unterschied-
lichen Topographien kommt es zu Bodenbewegungen innerhalb der Radwegtrasse. In Einschnitten und 
Auffüllungen kann das Baufeld erheblich differieren. Es wird im Mittel ein 8 m breites Baufeld angesetzt. 
In den Waldabschnitten wird im Sinne der gebotenen Vermeidung gemäß § 15 BNatSchG das Baufeld 
beschränkt und Eingriffe so gering wie möglich zu halten sind, so dass die zu erwartenden Eingriffe auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden. 

Aufgrund der Verkehrsbelastung der K 28 von DTV 2.978 (davon 185 LKW) und der im überwiegenden Teil 
der Strecke zugelassen Geschwindigkeit von 100 km/h ist die K 28 derzeit für Radfahrer unattraktiv bzw. 
gefährlich und wird voraussichtlich kaum befahren. Betriebsbedingte Auswirkungen entstehen somit 
durch die zu erwartenden zusätzlichen Radfahrer. Ein Anstieg des Autoverkehrs ist mit dem Vorhaben je-
doch nicht verbunden.   

1.10  Visuelle Veränderung   
Da es sich bei dem Vorhaben um einen Radwegneubau entlang einer bestehenden Kreisstraße (K 28) han-
delt, ist der Betrachtungsraum bereits durch die bestehende Straße zerschnittenen. Eingriffe in Gehölze 
entlang der Trasse werden weitestgehend vermieden. Nur am Bauanfang werden Waldrandbereiche auf 
einer Länge von rd. 200 m geringfügig angeschnitten. Langfristig wird sich das Landschaftsbild im Bereich 
des Waldes in gleicher Weise darstellen, erhebliche Auswirkungen sind nicht zu erkennen. In den Bauab-
schnitten in denen die straßenbegleitende Birken- und Berg- Ahorn-Allee entlang der Straße verläuft sowie 
kurz vor Nutzfelde an einer aufgeweiteten Gehölzreihe aus Hänge-Birken und Stiel-Eichen wird der Radweg 
von der Straße weggeführt, um die Gehölzbestände zu halten (Durchmesser ≤ 0,30 m). Durch den Radweg 
wird es zwar zu einer weiteren Versiegelung kommen, für die Wahrnehmung des Landschaftsbildes wird 
sich durch den Betrachter jedoch kaum etwas ändern, da die Bäume erhalten werden. Darüber hinaus wird 
durch den Radweg selbst die Landschaft durch Erholungsuchende erst ungefährdet erlebbar. Insgesamt 
werden die Auswirkungen auf das Landschaftsbild selbst daher als sehr gering eingestuft, langfristig wer-
den keine Unterschiede sichtbar sein. Auch visuelle Veränderungen und Auswirkungen auf das Land-
schaftsschutzgebiet des Landkreises Lüneburg „LG 00001“ finden nicht statt, da dieses vollständig westlich 
der K 28 liegt.   
Insgesamt werden die Auswirkungen auf das Landschaftsbild als nicht erheblich im Sinne des UVPG einge-
stuft, langfristig werden keine deutlichen Unterschiede sichtbar sein.  
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1.11  Veränderungen des Grundwassers   
Insgesamt ist eine Neuversiegelung immer mit Entzug von Versickerungsfläche verbunden. Aufgrund der 
vergleichsweise geringen Neuversiegelung (rd. 0,55 ha) und der Entwässerung über die an den Radweg an-
grenzenden Böschungsbereiche (Radwegneigung von 2,5%), versickert ein Großteil des Niederschlagswas-
sers vor Ort. Erhebliche Auswirkungen im Sinne des UVPG sind nicht abzuleiten, zumal sich der Grundwas-
serkörper bereits in einem guten mengenmäßigen Zustand befindet.   

1.18 / 1.19 Gibt es kumulierende Vorhaben, bei denen das Zulassungsverfahren noch nicht abge-
schlossen ist und eine UVP-Pflicht besteht (vgl. § 12 Abs. 1 Nr. 2 UVPG) bzw. 1.19 Gibt es 
kumulierende Vorhaben, bei denen das Zulassungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist 
und keine UVP-Pflicht besteht (vgl. § 12 Abs. 2 UVPG)   

Der ebenfalls durch den Landkreis Lüneburg - Betrieb Straßenbau und –unterhaltung (SBU) geplante Rad-
wegabschnitt (Neubau) zwischen Barendorf und der Wendenstraße (Radwegspange B 216-L22; Projekt-Nr. 
P03) ist potenziell kumulierend. Dieser verläuft über weite Abschnitte durch Wald. Die UVP-Vorprüfung wird 
parallel erstellt und kommt zu dem Schluss, dass trotz der Waldverluste keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen entstehen. Darüber hinaus befindet sich der geplante Radwegneubau entlang der L 221, der durch die 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) geplant ist und am Nutzfelder Kreisel 
bis zur Wendenstraße verläuft, unmittelbar südlich des Betrachtungsraums. Die UVP-Pflicht ist noch nicht 
abschließend geklärt, da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Es wurde jedoch bisher von keiner UVP- 
Pflicht ausgegangen.   

 
 
 

2 
 
2.1 

Standortbezogene Kriterien  
 
Nutzungen 
Sind Nutzungen betroffen, die im Zusammenhang mit den Merkmalen und 
Wirkfaktoren des Vorhabens zu erheblichen nachteiligen  
Umweltauswirkungen führen können? Wenn ja, am Ende dieser  
Tabelle erläutern. Gibt es: 

 
 
 
 

nein 

 
 
 
 

ja 
 

 
 
 

Art, 
Umfang 
Größe 

 
2.1.1 

 
Aussagen in dem für das Gebiet geltenden Regionalen Raumordnungspro-
gramm oder in der Flächennutzungsplanung zu Nutzungen, die mit dem 
Vorhaben unvereinbar sind (z. B. Vorranggebiete für Landwirtschaft oder 
Erholung)? 
  

 
 

 
 

 
s.  

Erläuterung 

 
2.1.2 

 
Wohngebiete oder Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte (insbesondere 
zentrale Orte und Siedlungsschwerpunkte in verdichteten Räumen im 
Sinne des § 2 Abs. 2 und 5 ROG)? 
 

 
 

 
 

 
s.  

Erläuterung 

 
2.1.3 

 
Empfindliche Nutzungen  
(Krankenhäuser, Altersheime, Kirchen, Schulen etc.)? 
 

 
 

 
 

 
s.  

Erläuterung 

 
2.1.4 

 
Bereiche mit besonderer Bedeutung für die Erholungsnutzung / den  
Fremdenverkehr?  
 

 
 

 
 

 
s.  

Erläuterung 

 
2.1.5 

 
Altlasten, Altablagerungen, Deponien? 
 
 

 
 

 
 

Atlastenver-
dachtsfläche 

des LK LG;  
voraussicht-
lich außer-

halb; Name: 
„Nutzfelde, 

an der Land-
wehr“; 
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Anlagen Nr.: 
355.407.4. 

026 
 
2.1.6 

 
Flächen mit besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
oder Fischerei? 
 

 
 

 
 s. 

Erläuterung 

 
2.1.7 

 
Kultur- und sonstige Sachgüter?  
 

 
 

 
 

Neue Land-
wehr  

kreuzend  
(S. 2.1.4) 

 
2.1.8 

 
Gibt es andere Vorhaben, die mit dem geplanten Vorhaben einen gemein-
samen Einwirkungsbereich haben und kumulierend wirken? 

 
 

 
 s. 1.18 u. 1.19 

Radweg K 28  
-   

Barendorf –  
L 211 sowie 
Radweg an 
der L 221  

 
 
2.1.9 Befinden sich Störfallbetriebe in der Nähe und wird das Risiko bzw. die 

Schwere eines Unfalls durch das Vorhaben vergrößert? (Direktgeltung der 
EU-RL 2012/18 Seveso-III) 
 

 
 

 
 

 

 
2.1.10 Sonstige nutzungsbezogene Kriterien, und zwar:  

Kompensationsmaßnahme „Gehölzpflanzung / 7 Stiel-Eichen kurz vor dem 
Ortseingang nach Nutzfelde“ 
 

 
 

 
 s.  

Erläuterung 

 
 

Erläuterungen zu 2.1  

2.1.1 Aussagen in dem für das Gebiet geltenden Regionalen Raumordnungsprogramm oder in der 
Flächennutzungsplanung zu Nutzungen, die mit dem Vorhaben unvereinbar sind (z. B. Vorrang-
gebiete für Landwirtschaft oder Erholung)?   

Es sind zwar verschiedene Vorbehalts- und Vorranggebiete (VB / VR) angrenzend vorhanden (bspw. VB Na-
tur und Landschaft, VB Erholung, VB Landwirtschaft, VB Forstwirtschaft, VB Kulturelles Sachgut, VB Trink-
wassergewinnung), die Funktionen werden jedoch nicht oder nur in so geringem Ausmaß beansprucht, dass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen im Sinne des UVPG zu erwarten sind. Die Erholungsnutzung wird 
durch den Neubau des Radwegs weiter gefördert. 

2.1.4  Bereiche mit besonderer Bedeutung für die Erholungsnutzung / den Fremdenverkehr?    
Neue Landwehr kreuzend, Straßenbereich bereits überprägt mit vorgelagerter Entwässerungsmulde. Ein-
griffe möglicherweise randlich, nicht erheblich. Darüber hinaus projektbedingte Förderung der Erholungs-
nutzung.   

2.1.6  Flächen mit besonderer Bedeutung für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder Fischerei?   
Ausführung zu VB Land- und Forstwirtschaft s. 2.1.1. Erhebliche Auswirkungen sind nicht zu erwarten, da 
diese nicht bzw. nur randlich im bereits überprägten Straßenseitenraum betroffen sind. Es wird maximal 
0,2 ha Wald beansprucht.    

2.1.10 Sonstige nutzungsbezogene Kriterien, und zwar: Kompensationsmaßnahme „Gehölzpflanzung / 
7-Stiel-Eichen“ kurz vor dem Ortseingang nach Nutzfelde. 

Die Maßnahme „Gehölzpflanzung / 7-Stiel-Eichen“ wurde noch nicht umgesetzt, s. auch Flächenkataster des 
LK Lüneburg, ggf. ist eine zusätzliche Kompensation erforderlich. Eingriffe sind nicht erheblich.   
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2.2 
 

Rechtswirksame Schutzgebietskategorien  
Sind durch das Vorhaben Gebiete betroffen, die einen Schutzstatus besit-
zen? Wenn ja, sind der Umfang und die Erheblichkeit der Betroffenheit am 
Ende der Tabelle zu erläutern. Insbesondere ist zu erläutern, ob eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung gem. § 34 BNatSchG erforderlich ist.  

nein 
 

 

ja 
 

 

Art, Größe 
Umfang der 

Betroffenheit 

 
2.2.1 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäische Vogelschutz-

gebiete gem. § 32 BNatSchG (es sind auch Beeinträchtigungen zu betrachten, 
die von außen in das Gebiet hineinwirken können),  
 

 
 

 
 

 

 
2.2.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG   

 
 

 
 

 

 
2.2.3 Nationalparke gemäß § 24 Abs. 1 BNatSchG oder 

nationale Naturmonumente  gemäß § 24 Abs. 4 BNatSchG  

 
 

 
 

 

 
2.2.4 Biosphärenreservate gemäß § 25 BNatSchG  

 
 

 
 

 

 
2.2.5 Landschaftsschutzgebiet gemäß § 26 BNatSchG  

 

 
 

 
 

s.  
Erläuterung 

 
2.2.6 Naturparke gemäß § 27 BNatSchG   

 
 

 
 

 

 
2.2.7 Naturdenkmäler gemäß § 28 BNatSchG    

 
 

 

 
 

 

 

 
2.2.8 geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 29 BNatSchG / § 22   

NAGBNatSchG   

 
 

 
 

 

 
2.2.9 gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG / § 24 Abs. 2  

NAGBNatSchG   

 
 

 
 

 

2.2.10 Wallhecken gemäß § 22 Abs. 3 NAGBNatSchG       

 
2.2.11 Fortpflanzung- oder Ruhestätten der besonders geschützten Arten  

gemäß § 44 BNatSchG  (sofern bekannt)   

 
 

 

 
 

 

s.  
Erläuterung 

 
2.2.12 Besteht ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für besonders geschützte  

Arten gemäß § 44 BNatSchG  (sofern bekannt)   
 

 
 

 
 s.  

Erläuterung 

 
2.2.13 Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer gemäß § 27 Abs. 1  

WHG (WRRL)   

 
 

 
 

 

 
2.2.14 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 Abs. 1 WHG 

 
 

 
 

 

 
2.2.15 Heilquellenschutzgebiete gemäß § 53 Abs. 4 WHG   

 
 

 
 

 

 
2.2.16 Hochwasserrisikogebiet gemäß § 73 WHG   

 
 

 
 

 

 
2.2.17 Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 WHG   

 
 

 
 

 

 
2.2.18 Denkmale, Denkmalensembles, Bodendenkmale, archäologische  

Interessengebiete    

 
 

 
 

Bodendenk-
mal „Neue 
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Landwehr“ 
(kreuzend,  

s. 2.1.4) 
 

 
2.2.19 Schutzwald, Erholungswald gemäß § 12 / 13 Bundeswaldgesetz  

(hier: Klimaschutzwald, Lärmschutzwald, Immissionsschutzwald und  
Erholungswald) 

 

 
 

 
 

 

 
2.2.20 

 
Naturwaldreservate  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Erläuterungen zu 2.2  

2.2.5  Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 BNatSchG   
Da das „Landschaftsschutzgebiet des Landkreises Lüneburg“ (LSG LG 00001) vollständig westlich der K 28 
liegt, finden keine direkten Flächenbeanspruchungen statt. Auch indirekte Projektwirkungen beispielsweise 
durch Baulärm sind aufgrund der kurzen Bauzeit nicht erheblich. 

2.2.11   Fortpflanzung- oder Ruhestätten der besonders geschützten Arten gemäß § 44 BNatSchG  
(sofern bekannt)   

Der Radwegneubau erfolgt im unmittelbaren Straßenseitenraum der K 28 (Verkehrsbelastung DTV 2.978 - 
davon LKW 185). Im unmittelbaren Straßenseitenraum ist mit einer deutlich herabgesetzten Habitateignung 
für die meisten zu erwartenden Artengruppen (bspw. Vögel, Fledermäuse) zu rechnen. Insbesondere für 
einen Großteil der streng geschützten Arten (Teilmenge der besonders geschützten Arten) ist hier von kei-
ner oder einer geringen Habitateignung auszugehen. Der Eingriff findet überwiegend im überprägten Bö-
schungs- und Bankettbereich der K 28 statt, teilweise wird dieser von der Straße weg nach Osten in Richtung 
Acker verlegt, um die begleitenden Straßenbäume zu erhalten (Birken-Allee, vereinzelt mit Berg-Ahorn). Die 
Ackerbereiche des unmittelbaren Straßenseitenraums werden von typischen Offenlandarten als Brutstät-
ten gemieden. Brutstätten von besonders geschützten Vogelarten, vor allem weitverbreiteten und unge-
fährdeten Arten, wie Amsel, Buchfink und Ringeltaube bspw., sind auch in den Alleebäumen zu erwarten. 
Für diese Arten ist jedoch davon auszugehen, dass auch beim Wegfall der Habitate im räumlichen Zusam-
menhang hinreichend Ausweichhabitate zur Verfügung stehen, so dass regelmäßig keine Verbotstatbe-
stände ausgelöst werden. Der betroffene Waldabschnitt am Bauanfang, befindet sich zusätzlich angrenzend 
an die L 221 (Verkehrsbelastung DTV 6.800 (davon LKW 300), daher ist auch hier im Straßenseitenraum 
nicht mit störungsempfindlichen Waldvogelarten zu rechnen. Bei dem Eingriff in den Waldrand können den-
noch Strukturen entfallen, die bspw. für Höhlenbrüter und Fledermäuse als Habitat dienen. Auch Wochen-
stuben und oder Winterquartiere von Fledermäusen sind hier derzeit grundsätzlich nicht auszuschließen, 
da im Waldrandbereich am Bauanfang durchaus stammstärkere Bäume betroffen sein könnten. Allerdings 
ist die Wahrscheinlichkeit auch hier aufgrund der Lage deutlich herabgesetzt, da weitaus störungsärmere 
und teilweise stammstarke Alteichen und -buchen im Waldinneren der angrenzenden Waldbestände zu fin-
den sind. Die nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen können durch vorgezogene Ersatzmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) kompensiert werden.  

2.2.12   Besteht ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für besonders geschützte Arten gemäß § 44 
BNatSchG  (sofern bekannt) 

Im Zuge des Vorhabens werden möglicherweis Einzelbäume und ein Waldsaum auf einer Länge von rd. 
200 m beansprucht. Dies kann grundsätzlich Tötungen von Fledermäusen und Vögeln zur Folge haben. Um 
das Eintreten der Verbotstatbestände auszuschließen, werden Baumfällarbeiten außerhalb der Brutzeit 
von Vögeln und der Hauptaktivitätszeit von Fledermäusen durchgeführt (Fällzeitraum: 01.10. bis 28.02.). 
Dies entspricht dem Stand der Technik bei Eingriffsvorhaben und wird auf der nachgeordneten Ebene im 
LBP bei Eingriffen in Gehölze entsprechend festgelegt. Durch die Maßnahme wird der Eintritt des Ver-
botstatbestands effektiv ausgeschlossen. Sollten im Waldrandbereich vereinzelt stammstärkere Bäume 
mit Höhlen betroffen sein, kann eine entsprechende Kontrolle der zu fällenden Gehölze hinsichtlich Fle-
dermaus-Quartiere und ggf. eine Umsiedlung von Tieren eine Tötung ausschließen.   

 



 
UVP-Vorprüfung zum Radweg-Neubau an der K 28, L 221 – Lentenau (P02) 

 

 Seite 11 von 14 

 
2.2.19   Schutzwald, Erholungswald gemäß § 12 / 13 Bundeswaldgesetz   
 (hier: Klimaschutzwald, Lärmschutzwald, Immissionsschutzwald und Erholungswald)   

Keine erheblichen Auswirkungen auf die Klima-, Immissionsschutz und Erholungsfunktionen ersichtlich, 
da nur randlich und kleinflächig betroffen. Die Erholungsfunktion wird gefördert. Es sind max. ca. 0,15 ha 
Wald betroffen.   
 

 

2.3 
 

Schutzgutbezogene Kriterien (Qualitätskriterien) 
Können die Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens aufgrund der Qua-
lität der betroffenen Schutzgüter zu erheblichen nachteiligen  
Umweltauswirkungen führen? Die Informationen sind im Wesentlichen 
aus der Landschaftsplanung des Landes zu entnehmen. Bei Betroffenheit 
ggf. zusätzlich am Ende der Tabelle erläutern. 

Nein 
 

 

ja 
 

 

Art, Größe 
Umfang der 

Betroffenheit 

 
2.3.1 
 

 
Lebensräume mit besonderer Bedeutung für Pflanzen oder Tiere 
(Soweit bekannt auch die Lebensräume/Vorkommen streng geschützter 
Arten oder Arten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bun-
desrepublik Deutschland in hohem Maße verantwortlich ist) 
 

 
 

 
 

 
 

s.  
Erläuterung 

 
2.3.2 

 
Böden mit besonderen Funktionen für den Naturhaushalt (z. B. Böden mit 
besonderen Standorteigenschaften, mit kultur-/naturhistorischer Bedeu-
tung, Hochmoore, alte Waldstandorte, Neue Landwehr – Bodendenkmal) 
 

 
 

 
 s.  

Erläuterung 

 
2.3.3 

 
Oberflächengewässer mit besonderer Bedeutung 
 

 
 

 
 

 

 
2.3.4 

 
Natürliche Überschwemmungsgebiete 
 

 
 

 
 

 

 
2.3.5 

 
Bedeutsame Grundwasservorkommen 
 

 
 

 
 s.  

Erläuterung 

 
2.3.6 

 
Für das Landschaftsbild bedeutende Landschaften oder  
Landschaftsteile 
 

 
 

 
 

 

 
2.3.7 

 
Flächen mit besonderer klimatischer Bedeutung (Kaltluftentstehungsge-
biete, Frischluftbahnen) oder besonderer Empfindlichkeit (Belastungsge-
biete mit kritischer Vorbelastung) 
 

 
 

 

 
 

 s.  
Erläuterung 
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2.3.8 

 
Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz z. B. 
- Gebiete, die als Naturschutzgroßprojekte des Bundes gefördert wer-

den 
- Unzerschnittene verkehrsarme Räume 
- Important Bird Areas 
- Feuchtgebiete internationaler Bedeutung nach „Ramsar Konvention“ 
- Gebiete landesweiter Schutzprogramme (z. B. Gewässerschutzpro-

gramm, Auenschutzprogramm) 
- Landesweit wertvolle Lebensräume (z. B. für Flora oder Fauna wert-

volle Flächen, avifaunistisch wertvolle Bereiche) 
- Biotopverbundflächen (Waldverbundachse, Entwicklungsflächen 

Waldverbund, Verbindungselement entlang der Landwehr gemäß 
LRP 2017) 

- ökologisch bedeutsame Funktionsbeziehungen 
- Sonstige 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

s.  
Erläuterung 

 Erläuterungen zu 2.3:  

2.3.1  Lebensräume mit besonderer Bedeutung für Pflanzen oder Tiere   
(Soweit bekannt auch die Lebensräume / Vorkommen streng geschützter Arten oder Arten, 
die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem 
Maße verantwortlich ist) 

Die Habitateignung im unmittelbaren Straßenseitenraum ist deutlich reduziert, so dass er für die meisten 
streng geschützter Arten nicht als dauerhafter Lebensraum in Frage kommt. Besondere Habitate sind hier 
jedoch nicht zu erwarten. Randbereiche von waldbewohnenden Vogelarten können möglicherweise bean-
sprucht werden. Störungsempfindliche Arten sind hier aufgrund der Lage zwischen K 28 und L 221 nicht zu 
erwarten. Streng geschützte Greifvogelarten nutzen möglicherweise den Straßenseitenraum (Schlagopfer) 
und auch die Ackerflächen als Nahrungshabitat, erhebliche Auswirkungen durch das Vorhaben sind jedoch 
nicht abzuleiten. 

2.3.2  Böden mit besonderen Funktionen für den Naturhaushalt (z.B. Böden mit besonderen Standor-
teigenschaften, mit kultur-/naturhistorischer Bedeutung, Hochmoore, alte Waldstandorte, 
Neue-Landwehr -Bodendenkmal)   

Eingriffe finden überwiegend im stark überprägten Straßenseitenraum statt (Böschungen, Bankett) sowie 
am Ackerrand. Eingriffe in Böden mit besonderem Wert, bspw. unter Wald sind mit max. 0,2 ha als nicht 
erheblich zu werten. Zur Landwehr s. 2.1.4 und 2.1.7, ebenfalls nicht erheblich.   

2.3.5  Bedeutsame Grundwasservorkommen   
Es sind auf einem Abschnitt von rd. 200 m Flächen mit hohen Grundwasserneubildungsraten vorhanden  
(> 200 – 250 mm/a). Aufgrund der vergleichsweise geringen Neuversiegelung (insgesamt < 1,0 ha), der 
Entwässerung über den Böschungs- und Bankettbereich und da sich der Grundwasserkörper in einem men-
genmäßig guten Zustand befindet, sind die Beeinträchtigungen des Grundwassers als nicht erheblich im 
Sinne des UVPG zu werten.   

2.3.8  Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz z.B.   
- Unzerschnittene verkehrsarme Räume   

Der Radweg stellt nur in geringem, unerheblichen Maß eine zusätzliche Zerschneidung dar, da er im 
Straßenseitenraum der K 28 verläuft.   

- Biotopverbundflächen (Kern- und Entwicklungsflächen Wald, Waldverbundachse gemäß LRP 2017)   
Im südlichen Bereich des Radwegs, am Bauanfang, befindet sich eine Entwicklungsfläche für den Waldver-
bund. Hier verläuft ebenfalls eine Waldverbundsachse. Darüber hinaus dient die überwiegend mit Alteichen 
bewachsene „Neue Landwehr“ als Verbindungselement für den Biotopverbund. Diese Funktionen werden 
nicht oder nur im unerheblichen Maße, randlich beansprucht. Die Funktionen bleiben weiterhin bewahrt. 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.  

Fazit   
Somit ist festzustellen, dass vor dem Hintergrund der jeweils verhältnismäßig kleinflächigen Betroffenheit 
der oben benannten Schutzgüter und unter Berücksichtigung der vorhandenen Qualitäten im Vorhabens-
bereich diese durch den Neubau des Radwegs nicht im erheblichen Maße betroffen sind.   
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(Umweltqualitätsnormen) 
Sind durch das Vorhaben Gebiete betroffen, in denen nationale oder euro-
päisch festgelegte1 Umweltqualitätsnormen bereits erreicht oder über-
schritten sind? 
Falls betroffen, bitte unten näher erläutern. 

nein 
 

 

ja 
 

 

Art und  
Umfang der 

Betroffenheit 

 „Erläuterungen zum Gebiet, zu Umweltqualitätsnormen und zur Höhe der 
Überschreitung der Normen“ 
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Überblick über die Erheblich-
keit möglicher Auswirkungen 
 

 
 

Kriterien für die Einschätzung der Auswirkungen 

 
 

 
Die möglichen erheblichen Auswirkungen auf 
die Schutzgüter sind anhand der unter Punkt 
1 und 2 gemachten Angaben zu beurteilen. 
Die Matrix dient nur dazu, einen Überblick 
über die näher zu behandelnden Punkte bei 
der Gesamteinschätzung unter Punkt B 4 zu 
geben. Wenn in der Zeile für ein Schutzgut 
kein Eintrag erfolgt, ist dieses Schutzgut für 
die Einschätzung nicht maßgeblich. 
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1 Da die Kriterien einer ständigen Fortschreibung und Aktualisierung bedürfen, wurde auf eine Auflistung verzichtet.  
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Gesamteinschätzung der Auswirkungen des 
Vorhabens 
 
Besteht die Möglichkeit, dass von dem Vorhaben aufgrund der oben be-
schriebenen Auswirkungen erhebliche und nachteilige Auswirkungen auf 
die Umwelt ausgehen? 
Wenn ja, UVP-Pflicht. 

Begründung: 
Bei dem Radwegeneubau handelt es sich um einen Neubau entlang einer 
bestehenden Kreisstraße. Die geplante Radwegtrasse hat eine Breite von 
4,5 m (2,50 m, zzgl. 2,0 m Bankett, jeweils 1,0 links und rechts des Rad-
wegs). Der Planungsabschnitt befindet sich überwiegend außerhalb von 
Wäldern. Nur am Bauanfang wird kleinflächig in einen Waldbestand in 
Randlage zur K 28 und L 221 eingegriffen (< 0,2 ha).  
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Auswirkungen des Vorhabens 
auf die Schutzgüter des UVPG von geringem Ausmaß sind, da sie räumlich 
sehr begrenzt wirken.  
Die vorhandenen  
Die vorhandenen Qualitäten der im Gebiet vorhandenen Schutzgüter wer-
den durch die Umsetzung des Radwegs nicht im erheblichen Maße beein-
flusst.  
Insgesamt ist somit festzustellen, dass durch die Planung des Radwegs 
aufgrund der Größe des Vorhabens keine erheblich nachteiligen Aus- 
wirkungen im Sinne des UVPG zu erwarten sind.  
Hinsichtlich der Erholungsnutzung sind positive Auswirkungen zu erwar-
ten.  
 
Eine UVP-Pflicht besteht somit nicht. 
 

 
 
 
 

nein 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ja 
(UVP-Pflicht) 
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Ausbaustrecke

Neu Wendischhausen
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  L 221

  L 221
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Sülbeck

0 Einleitung  

Kurzbeschreibung des Vorhabens 
Der Landkreis Lüneburg, Betrieb Straßenbau und -unterhaltung (SBU) Scharnebeck, plant 
den Bau eines Beton-Radweges entlang der Kreisstraße 28 (K 28) vom Kreisverkehrsplatz 
an der Landesstraße 221 (L 221) bis zum Ortseingang Nutzfelde). Der geplante Beton-
Radweg hat eine Gesamtlänge von ca. 1,5 km (vgl. nachfolgende Abbildung). In der Prio-
liste des Landkreises trägt diese Radwegeverbindung die Bezeichnung P 02.  
 
 

 

Abbildung 1:   
Verlauf der geplanten 
Radwegetrasse (unmaß-
stäblich)  
(Quelle: Auszug aus den  
Geobasisdaten der Nie-
dersächsischen Vermes-
sungs- und Katasterver-
waltung, © 2023)  
 
 
Der Untersuchungs-
raum erstreckt sich 
beidseitig der Rad-
wegtrasse. 
Die zu überplanenden 
Flächen stellen über-
wiegend Ackerflächen 
dar. Untergeordnet 
handelt es sich um 
Wegeseitenräume.  
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1 Planerische Vorgaben 

1.1 Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Lüneburg1 weist für den Planbereich  
verschiedene naturschutzfachliche Festsetzungen und Planungen aus (vgl. nachfolgende 
Abbildung).  

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Landschaftsrahmenplan Landkreis Lüneburg 2017 

- „Entwicklungsfläche zum Aufbau des Biotopverbunds“   
(vom Trassenbeginn bis ca. Station 1+060) 

- „Verbundachse Wald einschließlich halboffener Landschaft“ etwa bei Station 1+000.  
- „Strukturschwacher Raum“ (Zielsetzung: Strukturförderung) etwa ab Station 1+060 bis 

Trassenende 
- Westlich der K 28 schließt das „Landschaftsschutzgebiet des Landkreises Lüneburg 

(LSG)“ an. 
 

1.2 Landschaftsplan 
Ein Landschaftsplan für die Samtgemeinde Ostheide liegt nicht vor. 
 
  

 
1 Landkreis Lüneburg (2017): 

Landschaftsrahmenplan Lüneburg 2017, Lüneburg 

  L 221

Nutzfelde

geplanter Trassenverlauf 
des Radweges
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1.3 Schutzkategorien 

Gesetzlich geschützte Biotope 
Gesetzlich geschützte Biotope sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.  

Landschaftsschutzgebiete 
Westlich der K 28 grenzt vom Trassenbeginn bis etwa zu Station 1+060 das „Landschafts-
schutzgebiet des Landkreises Lüneburg (LSG)“ (Landschaftsschutzgebiet LG 00001 / Ver-
ordnung vom 23. Mai 2011) an. Eingriffe in dieses Schutzgebiet entstehen nicht, da es voll-
ständig außerhalb des Baufeldes liegt.  
 

1.4 Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche 
In der Karte der für den Naturschutz wertvollen Bereiche sind im Untersuchungsraum keine 
Biotope erfasst worden.  
 

2 Bestandsaufnahme und Bewertung 

2.1 Natürliche Standortfunktionen 

Naturraum und Relief 
Naturräumliche Gliederung 
Der Untersuchungsraum befindet sich in der naturräumlichen Unterregion 5.1 Lüneburger 
Heide. Hier überwiegen sandige Grund- und Endmoränengebiete, geprägt von Äckern und 
Wäldern, aber auch den größten Sandheiden Niedersachsens.  

Relief 
Das Relief ist insgesamt eben bis sanft wellig (vgl. auch Abbildung 1). 
Die geplante Radwegtrasse beginnt am Kreisverkehrsplatz an der L 221 auf einer Höhe von 
ca. 44 m ü. NN. und fällt bis zur Station 1+500 gleichmäßig auf ca. 41,5 m ü. NN. ab. Von 
dort variieren die Höhen in leicht welligem Gelände zwischen 42 und ca. 38 m ü. NN. und 
enden am Ortseingang bei ca. 39 m ü. NN..  

Geologie, Wasser, Boden und hpnV 
Geologie 
Die geologische Übersichtskarte2 macht folgende Darstellungen:  
„Glazifluviatile Ablagerungen“ der Saale-Kaltzeit aus Sand und Kies. 

Wasser / Grundwasser 
Im Nahbereich der Trasse sind keine Oberflächengewässer vorhanden.  
Im Straßenseitenraum sind allerdings fast durchgängig unterschiedlich dimensionierte Stra-
ßen-Entwässerungsgräben vorhanden, von denen allerdings keiner eine ständige Wasser-
führung aufweist. Durch den Radwegebau werden Eingriffe in zeitweise wasserführende 

 
2 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (1977): 

Geologische Übersichtskarte 1 : 200.000, Blatt CC3126 Hamburg-Ost, Hannover 
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Straßenentwässerungsgräben verursacht.  
Der NIBIS-Kartenserver3 macht zum betroffenen Raum u. a. folgende Aussagen: 
• Die Grundwasserneubildungsrate auf der Höhe der Waldflächen am Kreisverkehrsplatz 

beträgt lediglich 150 – 200 mm/a und nimmt im weiteren Trassenabschnitt auf Werte 
zwischen 250 – 300 mm/a zu.  

• Die Lage der Grundwasseroberfläche wird am Trassenbeginn mit ca. 31 m ü. NN. ange-
geben und fällt bis zum Trassenende kontinuierlich bis auf eine Höhe von ca. 24 m ü. 
NN. an. Bei den anstehenden Geländehöhen von ca. 44 m ü. NN. am Trassenbeginn 
und ca. 39 m ü. NN. am Trassenende ergeben sich durchgängig tiefe Grundwasserstän-
de zwischen ca. 13 u. 15 m unter Flur.  

In der Gesamtbetrachtung ist im Untersuchungsraum eine mittlere bis hohe Grundwasser-
neubildungsrate gegeben. 
Die klimatische Wasserbilanz für den Zeitraum 1991 – 2020 war mit Werten zwischen 71 
und 62 mm / Jahr positiv.  

Heutige potentiell natürliche Vegetation (hpnV) 
Als heutige potentiell natürliche Vegetation (hpnV) wird für die Abschnitte am Trassenbeginn 
sowie in der Trassenmitte ein „„Trockener Kiefern- und Birken-Eichen-Buchenwald des Tief-
landes“ angegeben4. Für alle übrigen Streckenabschnitte wird ein „Flattergras-Buchenwald 
des Tieflandes“ genannt. 

Böden 
Der Landschaftsrahmenplan5 gibt für den Abschnitt von Trassenbeginn bis Station 0+170 
als Bodentyp einen Braunerde-Podsol (mittel trocken) und für die restliche Trasse eine 
Braunerde (schwach trocken) an.  
Im Bereich zwischen Station 0+120 und 0+170 werden die anstehenden Böden als „Regio-
nal bedeutsame Bereiche (Extremstandorte)“ eingestuft.  
Ab Station 0+950 bis zum Ortseingang werden die Böden als „Regional bedeutsame Berei-
che (Böden mit kulturhistorischer Bedeutung – Suchraum für Heideposol)“ eingestuft. Die 
etwa bei Station 0+600 querende Landwehr wird ebenfalls als „Regional bedeutsame Berei-
che (Böden mit kulturhistorischer Bedeutung – Archivfunktion / kulturgeschichtliche Bedeu-
tung )“ eingestuft. 
Die Böden im Bereich zwischen Station 0+120 und 0+170 werden als „Regional bedeutsa-
me Bereiche (Extremstandorte)“ eingestuft.  
Einen punktuell näheren Aufschluss geben die Bohrergebnisse des CCS6, die den Antragsun-
terlagen beigefügt sind. Es wurden an 4 Stellen Kleinbohrungen zur Erfassung des vorhande-
nen Schichtaufbaus durchgeführt. An allen 6 Punkten wurden unter einer Mutterbodenschicht, 

 
3 NIBIS-Kartenserver unter https://nibis.lbeg.de/cardomap3/ 09.08.2023: Hydrogeologische Übersichtskarte 1 : 500.000 sowie 

Grundwasserbildung  
4 Landkreis Lüneburg 2017: 

Landschaftsrahmenplan Landkreis Lüneburg auf https://geoportal.lklg.net/geoportal/login-ol.htm?login=lrp (Abfrage 
09.08.2023)  

5 Landkreis Lüneburg 2017: 
Landschaftsrahmenplan Landkreis Lüneburg auf https://geoportal.lklg.net/geoportal/login-ol.htm?login=lrp (Abfrage 
09.08.2023)  

6 Competence Centrum Suderburg GmbH (2022): 
„Erkundung des Schichtaufbaus und Bestimmung von Schadstoffgehalten der Ausbaustoffe“ zum Projekt Neubau Radweg an 
der Kreisstraße K 28 Abschnitt L 221 bis Nutzfelde, Suderburg 
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deren Mächtigkeit zwischen 20 und 65 cm stark variierte, Feinsande sowie in tieferen Schich-
ten Sande und Schluffe vorgefunden.  

Klima / Luft 
Die Jahresdurchschnittstemperatur7 betrug im Zeitraum 1991-2020 9,7°C. Im Mittel fallen 
etwa 680 bis 690 mm Niederschlag im Jahr. 
Das Mesoklima wird in erster Linie durch die Bodennutzung gestimmt. Die Acker- und Ru-
deralflächen im Planungsgebiet dienen als Kaltluftentstehungsgebiete. Die Wälder / Forsten 
und (in eingeschränktem Maße) die übrigen Gehölzbestände werden als Frisch- und Kaltluf-
tentstehungsgebiete eingestuft. 
Klimatische Belastungsräume sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden. Bezogen auf 
das Schutzgut Luft sind die Schadstoffemissionen, die von der K 28 ausgehen, als Vorbe-
lastung zu nennen. Die einzige „großflächige Versiegelung“, die sich maßgeblich auf das 
Mesoklima auswirkt, ist die Asphaltfläche der K 28 sowie die Fläche der randlich verlaufen-
den L 221. Deren Auswirkung wird auf den ersten ca. 160 m der Trasse durch die säumen-
den Wälder etwas gemindert. 
Der Landschaftsrahmenplan8 nennt für den Untersuchungsraum keine „Regional bedeutsa-
men Bereiche“ oder „Regional beeinträchtigen Bereiche“ für das Klima.  

Landschaftsbild 
Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sind Natur und Landschaft … als Grundlage für Leben 
und Gesundheit des Menschen….so zu schützen, dass… 
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit 
erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 
Das Landschaftsbild umfasst dabei die sinnlich wahrnehmbaren Ausprägungen von Natur 
und Landschaft, ist also nicht auf die visuelle Wahrnehmung beschränkt. 

Kriterien zur Landschaftsbewertung 
Als Grundlage für eine Bewertung können die folgenden Kriterien herangezogen werden, 
die BREUER9 wie folgt definiert: 
• Die „Vielfalt“ eines Landschaftsbildes ergibt sich aus den Erscheinungen (visuell unter-

scheidbare Strukturen / Elemente bezogen auf das Relief, die Vegetation, Gewässer, 
Flächennutzungen, zeitliche Aspekte und Raumperspektiven), die für den jeweiligen Aus-
schnitt von Natur und Landschaft nach Art und Ausprägung landschaftsbildrelevant und 
naturraumtypisch sind. 

• Durch das Kriterium „Eigenart“ wird angegeben, inwieweit ein Landschaftsbild noch Na-
turraumtypisches wiedergibt bzw. inwieweit es schon nivelliert ist. Naturlandschaften und 
alte, extensiv genutzte Kulturlandschaften weisen eine hohe Eigenart auf. Eigenartsver-

 
7 NIBIS-Kartenserver unter https://nibis.lbeg.de/cardomap3/ 09.08.2023: Hydrogeologische Übersichtskarte 1 : 500.000 sowie 

Grundwasserbildung  
8 Landkreis Lüneburg 2017: 

Landschaftsrahmenplan Landkreis Lüneburg auf https://geoportal.lklg.net/geoportal/login-ol.htm?login=lrp (Abfrage 
09.08.2023)  

9 Breuer (Bearb.) (1994): 
Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in: Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 1/94, 
Hannover 
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luste treten vor allem durch bauliche Eingriffe auf. Die Einführung technischer Strukturen 
bzw. der Ausbau / die Erweiterung vorhandener Strukturen führt zu erheblichen Beein-
trächtigungen der Eigenart. 

• Die „Schönheit“ eines Landschaftsbildes ergibt sich vor allem aus seiner Vielfalt und Ei-
genart. Demzufolge kann ein Landschaftsbild als schön gelten, wenn es der für den je-
weiligen Naturraum typischen Vielfalt und Eigenart entspricht. 

Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbildes 
Das Landschaftsbild des Untersuchungsraumes wird zum überwiegenden Teil durch die  
K 28 sowie die säumenden Acker- und Waldflächen bestimmt.  
Die Trasse beginnt am Kreisverkehrsplatz an der L 221 und wird beiderseits über über etwa 
170 m von Waldflächen flankiert.  
Während sich die Wälder westlich der K 28 noch etwa 100 fortsetzen, erstrecken sich östlich 
über einen längeren Streckenabschnitt Ackerflächen, wobei der Straßenseitenraum hier 
durch unregelmäßige Baumreihen gesäumt und somit in gewisser Weise eingebunden ist. 
Diese Situation setzt sich östlich bis zur querenden Landwehr (etwa bei Station 0+600) fort. 
Ein ähnliches Bild ergibt sich auf dieser Straßenseite bis kurz vor dem Ortseingang Nutzfel-
de. Unterbrochen wird dieses Bild durch eine straßenbegleitende Strauch-Baum-Hecke zwi-
schen Station 1+126 und 1+320, wo der geplante Radweg hinter diesen Bestand verspringt. 
Etwa 100 m vor dem Trassenende findet sich auf einem landwirtschaftlich genutzten Gelän-
de ein rasenartiger Grünlandbestand.  
Westlich säumen Acker – und Ackerbrachflächen die Straße, vereinzelt sind auch hier stra-
ßenbegleitende Bäume im Wegeseitenraum anzutreffen. Etwa bei Station 1+000 mündet die 
Zufahrt zu einem Kieswerk zwischen den hier vorhandenen Nadelwäldern. Circa 70 m hinter 
dem Abzweig liegen Abbauflächen des Kieswerkes, die sich über eine Strecke von etwa  
250 m erstrecken. Zwischen den Abbauflächen und der K 28 sind zum Teil ältere, straßen-
begleitende Gehölzbestände vorhanden, z. T. wurden hier auch neuere Heckenpflanzungen 
angelegt. Etwa bei Station 1+330 schließen bis zum Trassenende landwirtschaftliche Lager-
flächen an.  
Der Untersuchungsraum wird natürlich in einem hohen Maße mitbestimmt und geprägt 
durch den Asphalt-Straßenzug der K 28, mitprägend für das Landschaftsbild ist auch das 
Geländerelief, das als leicht wellig einzustufen ist.  
Zusammenfassend betrachtet weist der Untersuchungsraum eine eher geringe bis mittlere 
Vielfalt, eine geringe bis mittlere Eigenart und eine mittlere Schönheit auf. 
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2.2 Biotoptypen 

2.2.1 Methodik 

Im Bereich des geplanten Radweges wurden die Biotoptypen in Anlehnung an den „Kartier-
schlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen“10 im Zuge einer Bestanderhebung im Winter 
2022 / 2023 erfasst. Das Untersuchungsgebiet umfasst beidseitig mindestens 25 m des 
Radwegs bzw. beidseitig mindestens 50 m im Bereich von Waldgebieten. 
Dabei erhalten die Biotoptypen einen Code aus Großbuchstaben, der der Zuordnung zu 
einer Erfassungseinheit dient. Beispielsweise wird Eichenmischwald trockener Standorte als 
WQT bezeichnet: W steht dabei für Wald, Q für Quercus (botanisch für Eiche) und T für tro-
cken. 
Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt in Anlehnung an die „Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung“ 11. Kriterien für die Ausprägung 
des Biotoptyps sind u. a.: 
• Biotopbeschreibungen im o. g. Kartierschlüssel 
• Flächengröße 
• Lage der Flächen (z. B. Vernetzungsfunktion, Biotopkomplexe) 
• Qualität der Ausprägung hinsichtlich Standort, Struktur und typischem Arteninventar 
• Alter des Biotops 
• Vorkommen gefährdeter Arten. 
Im Folgenden werden die Biotoptypen den entsprechenden Wertstufen zugeordnet. Der Wert 
eines Biotoptyps ergibt sich aus seiner Bedeutung für die einheimischen Arten und Lebens-
gemeinschaften. So haben z. B. das Alter, der Nährstoffgehalt, die Wasserverhältnisse und 
die Pflege- und Nutzungsintensität eines Biotoptyps großen Einfluss auf das Vorkommen von 
Tier- und Pflanzenarten bzw. auf die landschaftsökologische Bedeutung. Des Weiteren sind 
als Kriterien für die Bewertung der Biotoptypen ihre Bedeutung bzw. Funktion für die Schutz-
güter entscheidend, wie z. B. die Naturnähe des Bodens, die Grundwasserneubildungsrate, 
die Luftfilterleistung und Klimaausgleichsfunktion sowie der landschaftliche Erlebniswert. 
  

 
10 Drachenfels, O. v. (2021): 

Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlich geschützten  
Biotope sowie der Lebensraumtypen von Anhang I der FFH-Richtlinie, Stand März 2021, Hannover 

11 Niedersächsischer Städtetag (Hrsg.) (2013): 
Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung, Hannover 
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Bei der Bewertung der Biotoptypen werden 6 Wertfaktoren unterschieden: 
 

 
Nach einer Übersicht der Blatteinteilung werden die Biotoptypen aufgelistet.  
 

2.2.2 Blattschnitte der Pläne 

Der Straßenverlauf ist in Stationen eingeteilt und im technischen Entwurf (Maßstab  
1 : 250) in 7 Lageplänen dargestellt (Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters12). 
Zur besseren Lesbarkeit wurde für die zeichnerische Darstellung der Biotoptypen (Karten 1.1 
bis 1.7 „Biotope / Konflikte“) ebenfalls der Maßstab 1 : 250 mit den gleichen Blattschnitten (vgl. 
Abbildung 1) wie der technische Entwurf gewählt: 

Ausbauanfang:  Kreisverkehrsplatz L 221 
Blatt 1:  Station  0 + 000  bis  0 + 131 
Blatt 2:  Station  0 + 131  bis  0 + 373 
Blatt 3:  Station  0 + 373  bis  1 + 627 
Blatt 4:  Station  0 + 627  bis  0 + 873 
Blatt 5:  Station  0 + 873  bis  1 + 122 
Blatt 6:  Station  1 + 122  bis  1 + 366 
Blatt 7:  Station  1 + 366  bis  1 + 462 
Ausbauende:  Ortseingang Nutzfelde 
 

2.2.3 Ergebnisse 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Planungsgebiet vorhandenen Bio-
toptypen und ihre Wertigkeiten. Anschließend werden die Biotoptypen beschrieben und die 
Bewertung erläutert. 
 

 
12 Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters (2023): 

Neubau Radweg an der K 28 Abschnitt 221 – Nutzfelde  (August 2023) (Teillagepläne 1 bis 7), Bad Bevensen 
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Tabelle Nr. 1   Übersicht der Biotoptypen mit Wertstufen und Schutzstatus 
 

Hierar-
chie-
stufe 

Biotoptyp (Code) Wert- 
faktor 

1.6.4 Eichenmischwald armer, trockener Sandböden (WQT)  5 

1.7.5 
Eichen- und Hainbuchenmischwald mittlerer, mäßig basenreicher Stand- 
orte (WCE) 

5 

1.22.2 Kiefern-Forst (WZK) 2 

2.10.2 Strauch-Baum-Hecke (HFM) 3 

2.10.3 Baum-Hecke (HFB) 3 

2.13.1 Sonstiger Einzelbaum / Baumgruppe (HABE) 3-4 

2.13.3 Allee / Baumreihe (HBA) 2 – 4 

7.9.1 Sandiger Offenbodenbereich (DOS) 3 

9.6.1 Artenarmes Intensivgrünland trockener Mineralböden (GIT) 2 

11.1.1 Sand-Acker (AS) 1 

11.1.1 Acker-Brache (ASb) 1 

11.5 Landwirtschaftliche Lagerfläche (EL) 1 

12.12.2 Wegrandvegetation (PZA) 2 

13.1.1 Asphalt-Straße (OVS) 0 

13.1.11 Erdweg (OVWe) 0,5 

13.1.11 Grasweg (OVWg) 0,5 

13.2.5 Beton-Pflaster-Fläche (OFZb) 0,5 

13.8.1 Ländlich geprägtes Dorfgebiet (ODL) 2 

 
Der Radweg beginnt am Kreisverkehrsplatz an der L221.  
Östlich der K 28 findet sich hier auf den ersten ca. 150 m ein Kiefern-Forst (WZK – Wertfak-
tor 2) der Altersklasse starkes Baumholz / Altholz. Es handelt sich um einen sehr langschäfti-
gen Kiefern-Bestand mit vereinzelten Birken, Buchen und Eichen. Der Bestand weist auf eine 
gute Wasserversorgung hin. Randlich zur Straße finden sich vermehrt Laubbäume (Birke, Bu-
che, Stiel-Eiche).  
Nördlich schließt ein Eichen-Mischwald armer, trockener Sandböden (WQT – Wertfaktor 
5). Der Bestand weist Stammdurchmesser bis ca. 0,6 m (Altersklasse Baumholz / Altholz) auf 
und wird von Quercus robur (Stiel-Eiche) bestimmt. Untergeordnet sind Pinus sylvestris (Wald-
Kiefer) und Fagus sylvatica (Rot-Buche) eingesprengt. In der schwach ausgeprägten Strauch-
schicht sind u. a. Fagus sylvatica (Rot-Buche), Vaccinium myrtillus (Heidelbeere) und Rubus 
fruticosus (Brombeere) vorhanden.  
Auf der westlichen Straßenseite findet sich von Trassenbeginn bis etwa Station 0+270 ein 
Kiefern-Forst (WZK – Wertfaktor 2). Neben der bestandsbildenden Pinus sylvestris (Wald-
Kiefer) mit Stammdurchmessern bis 0,6 sind untergeordnet Betula pendula (Sand-Birke) und 
Quercus robur (Stiel-Eiche) beigemengt.  
Ab Station 1+180 sind östlich der K 28 Sand-Ackerflächen (AS – Wertfaktor 1) vorhanden. 



Neubau eines Radweges entlang der K 28 zwischen der L 221 und Nutzfelde (Prioliste 02) 
Landschaftspflegerischer Begleitplan (August 2023)      

     

    
 

 Planwerkstatt Holzer  -  Seite  13 
 

Zwischen Straße und Ackerflächen findet sich im Wegeseitenraum eine Wegrandvegetation 
(PZE – Wertfaktor 2), innerhalb der in unregelmäßigen Abständen Einzelbäume (HABE – 
Wertfaktor 3) stehen, die abschnittsweise eine Baumreihe (HBA – Wertfaktor 3) ergeben. In 
erster Linie handelt es sich hierbei um Betula pendula (Sand-Birke), vereinzelt um Acer pseu-
doplatanus (Berg-Ahorn) und Quercus robur (Stiel-Eiche).  
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist bis ca. Station 0+440 eine Ackerbrache (ASb – 
Wertfaktor 1) anzutreffen, die dort in eine Baum-Hecke (HFB – Wertfaktor 3) bis etwa Station 
0+740 übergeht. Unterbrochen wird diese lediglich durch ein Waldzufahrt.  
Etwa bei 0+550 mündet die Landwehr von Osten auf die K 28. Der historische Erdwall ist be-
standen mit einem Eichen-Hainbuchen-Mischwald (mittleres Baumholz) (WCE – Wertfaktor 
5). Es handelt sich um einen Bestand mit geringer Bonität ohne forstliche Nutzung (unbedeu-
tende Holzqualität). Der Bestand wird in erster Linie durch Quercus robur (Stiel-Eiche) mit 
Stammdurchmessern bis 0,9 und Fagus sylvatica (Rot-Buche – bis 0,2) gebildet. In der 
Strauchschicht sind u. a. Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Lonicera periclymenum 
(Waldgeissblatt), Rubus fruticosus (Brombeere) und Acer platanoides (Spitz-Ahorn) vertreten.  
Zwischen der Landwehr und der Straße findet sich eine schmale Strauch-Baum-Hecke (HFM 
– Wertfaktor 3).  
Nördlich der Landwehr setzten sich die Sand-Acker-Flächen (AS) großräumig bis ca. Station 
1+100 fort. Auch hier wird der Wegeseitenraum von einer Wegrandvegetation mit vereinzelten 
Einzelbäumen bzw. lockeren Baumreihen geprägt. Dies gilt ab ca. Station 0+760 auch für den 
westlichen Wegeseitenraum der K 28. Westlich finden sich zwischen Station 0+900 bis ca. 
1+060 Kiefern-Forste (WZK – Wertfaktor 2), unterbrochen durch eine Kieswerk-Zufahrt. An 
diese Waldflächen schließen sich Bodenabbauflächen – Sandige Offenbodenbereiche 
(Sandgrube)(DOS – Wertfaktor 3) an und erstrecken sich bis etwa Station 1+330.  
Ab Station 1+100 bis kurz Trassenende finden sich östlich der K 28 Ackerbrachen (ASb – 
Wertfaktor 1). Auf den letzten ca. 100 m handelt es sich um Artenarme Intensivgrünländer 
trockener Mineralböden (GIT – Wertfaktor 2).   
Westlich der K 28 finden sich auf den letzten 170 m Landwirtschaftliche Lagerflächen (EL – 
Wertfaktor 1). 
Auf der gesamten Länge der K 28 ist beiderseits der K 28 eine Wegrandvegetation (PZA – 
Wertfaktor 2) anzutreffen.   
 

2.3 Fauna (Tierwelt) 

Artenschutzfachliche Untersuchung Radweg K 28 Barendorf – L 221 
Es wurde eine Artenschutzfachliche Untersuchung13 zum geplanten Projekt erstellt, die nach-
folgend auszugsweise wiedergegeben wird.  

Fledermäuse 
Die Bäume im trassennahen Bereich bieten kein Potential für Fledermaus-Quartiere. Der 
Waldrand im südlichsten Teil der Trasse (nördlich des Kreisverkehrsplatzes) kann aufgrund 
seiner Strukturvielfalt und Qualität als potentielle Nahrungsfläche mittlerer Bedeutung einge-

 
13 Dipl.-Ing. Karsten Lutz (2023):  

Artenschutzfachliche Untersuchung für einen Radweg an der K 28 zwischen dem Kreisverkehrsplatz L 221 und Nutzfelde, 
Hamburg 
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stuft werden.  

Weitere Arten des Anhangs IV 
Weitere Artengruppen mit Arten des Anhanges IV können ausgeschlossen werden, da offen-
kundig keine geeigneten Lebensräume für diese Arten im Untersuchungsraum vorhanden 
sind. 

Potentiell vorhandene Brutvögel 
Die an der Trasse angrenzenden Gehölze beherbergen potentiell das ganze Spektrum der 
Waldvögel, die im Landkreis Lüneburg möglich sind. Ausgeschlossen sind allerdings Groß- 
und Greifvögel, deren Horste bei einer Begehung am 10.12.2022 trotz Suche nicht festgestellt 
wurden. 
Hier am Weges- bzw. Straßenrand einer mit vergleichsweise hoher Geschwindigkeit befahre-
nen Landstraße wäre nur mit Vorkommen der häufigsten und anpassungsfähigsten Gehölzvo-
gelarten Niedersachsens zu rechnen. Empfindlichere Arten finden in den benachbarten und 
angrenzenden Wäldern wesentlich geeignetere Bruthabitate. Anspruchsvollere Arten der Wäl-
der, Gehölze oder weithin offeneren Biotopen der Umgebung können diesen Bereich zwar 
auch zur Nahrungssuche aufsuchen, jedoch ist klar, dass die Trassenränder für diese Arten 
ohne besondere Bedeutung sind. 
Als Nahrungsquellen sind die Gehölze ein kleiner Teil der viel größeren Nahrungsreviere in 
den Wäldern. Am Straßenrand besteht jedoch ein Kollisionsrisiko mit schnell fahrenden Kraft-
fahrzeugen. 
Auch in den Offenlandflächen, die hier am Rande vor Allem im Norden der Trasse berührt 
werden, sind grundsätzlich alle Arten möglich, die im Offenland des Kreises Lüneburg auftre-
ten. Jedoch können lediglich die typischen Arten halboffener Lebensräume wie Dorngrasmü-
cke, Goldammer oder Schwarzkehlchen hier am Trassenrand etwas größere Anteile ihres 
Lebensraumes finden. Für den Neuntöter gibt es zu wenig Gebüsche und Grünland am Rand. 

Die Artenschutzfachliche Untersuchung listet folgende potentielle Vogelarten halboffener  
Lebensräume am Wegesrand auf: 

Tabelle Nr. 2  Artenliste der potenziellen Vogelarten halboffener Lebensräume am Wegesrand 
Status: b = Brutvogel; ng = Nahrungsgast; Rote-Liste-Status NI nach KRÜGER & SANDKÜHLER (2022) 

und DE nach RYSLAVY et al. (2020). - = ungefährdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet; Trend nach 
KRÜGER & SANDKÜHLER (2022): - = Bestand abnehmend, / = Bestand stabil, + = Bestand zuneh-

mend 

Art NI DE Trend 
Bachstelze   Motacilla alba - - - 
Dorngrasmücke  Sylvia communis - - + 
Goldammer   Emberiza citrinella V - - 
Grünspecht   Picus viridis - - + 
Schwarzkehlchen  Saxicola rubicola - - + 
Stieglitz   Carduelis carduelis V - / 

 

Die Artenschutzuntersuchung führt zu den Brutvögeln aus: 
„Aufgrund der linienförmigen Form des Weges bzw. Trassenverlaufes ist nicht zu erwarten, 
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dass ein Vogelrevier genau dem Trassenverlauf folgt. In der Regel wer-den Vogelreviere von 
ihm nur angeschnitten. Von entscheidender Bedeutung für das Vorkommen der jeweiligen 
Arten sind die benachbarten Biotope, die den eigentlichen Lebensraum darstellen. Der Tras-
senbereich ist somit kein eigenständiger Lebensraum für Vögel, sondern stets ein Ausschnitt 
aus einem größeren, benachbarten Lebensraum. Die potenziell im Trassenverlauf vorkom-
menden Vogel-arten werden von der Qualität der umgebenden Biotope bestimmt. Aus diesen 
Bereichen kommen Vögel in den Trassenraum, in dem die Baumaßnahme statt-finden wird 
und nutzen ihn ergänzend zu ihren eigentlichen Kernlebensräumen in den benachbarten Le-
bensräumen.. „ 

Alle Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG als „europäische Vogelarten“ besonders geschützt.  
 

2.4 Zusammenfassung der Bestandsaufnahme und Bewertung 

Der Untersuchungsraum ist insgesamt als eben bis sanft wellig zu beschreiben und wird durch 
„Glazifluviatile Ablagerungen“ der Saale-Kaltzeit aus Sand und Kies geprägt. 
Das Landschaftsbild des Untersuchungsraumes wird zum überwiegenden Teil durch die K 28 
sowie die säumenden Acker- und Waldflächen bestimmt. Die Radwegtrasse verläuft zum 
überwiegenden Teil durch landwirtschaftlich geprägte Gebiete, wird teilweise aber auch von 
Wald- und Bodenabbauflächen flankiert. Zusammenfassend betrachtet weist der Untersu-
chungsraum eine eher geringe bis mittlere Vielfalt, eine geringe bis mittlere Eigenart und eine 
mittlere Schönheit auf.  
Im Untersuchungsraum sind keine Oberflächengewässer vorhanden.  
In der Gesamtbetrachtung ist im Untersuchungsraum eine mittlere bis hohe Grundwasserneu-
bildungsrate gegeben. Die klimatische Wasserbilanz für den Zeitraum 1991 – 2020 war mit 
Werten zwischen 71 und 62 mm / Jahr positiv. 
Nachfolgend werden die flächenmäßig am häufigsten beanspruchten Biotoptypen mit ihrem 
ökologischen Wertfaktor tabellarisch aufgelistet: 
 

Tabelle Nr. 3 Auflistung von Biotoptypen mit großflächigem Flächenverlust 
 

Biotoptyp Wertfaktor Fläche 

Sand-Acker (AS) 1 0,31 ha 

Ackerbrache (ASb) 1 0,12 ha 

Wegrandvegetation (PZA) 2 0,33 ha 

   
 
Um die mit dem Bau des Radweges verbundenen Umweltauswirkungen / Konflikte zu vermei-
den, sind die Bereiche höherer Bedeutung (für den Naturhaushalt) während der geplanten 
Baumaßnahme besonders zu beachten und vor Beeinträchtigungen zu schützen. 
Die Bäume im trassennahen Bereich bieten kein Potential für Fledermaus-Quartiere. Der 
Waldrand im südlichsten Teil der Trasse (nördlich des Kreisverkehrsplatzes) kann aufgrund 
seiner Strukturvielfalt und Qualität als potentielle Nahrungsfläche mittlerer Bedeutung einge-
stuft werden. Die an der Trasse angrenzenden Gehölze beherbergen potentiell das ganze 
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Spektrum der Waldvögel, die im Landkreis Lüneburg möglich sind, ausgeschlossen sind aller-
dings Groß- und Greifvögel.  
Es ist nur mit Vorkommen der häufigsten und anpassungsfähigsten Gehölzvogelarten Nieder-
sachsens zu rechnen. Empfindlichere Arten finden in den benachbarten und angrenzenden 
Wäldern wesentlich geeignetere Bruthabitate. Als Nahrungsquellen sind die Gehölze ein klei-
ner Teil der viel größeren Nahrungsreviere in den Wäldern.  
Auch in den Offenlandflächen sind grundsätzlich alle Arten möglich, die im Offenland des 
Kreises Lüneburg auftreten, doch können hier lediglich die typischen Arten halboffener Le-
bensräume wie Dorngrasmücke, Goldammer oder Schwarzkehlchen am Trassenrand etwas 
größere Anteile ihres Lebensraumes finden.  
 

3 Darstellung des Vorhabens /  
Technische Ausgestaltung der Baumaßnahme  
(Übernahme aus der technischen Planung) 

Der Radweg wird in Betonbauweise erstellt und weist eine Regelbreite von 2,5 m mit beidsei-
tigen Banketten in einer Breite von je 1,0 m auf.  
Die Linienführung besteht aus Geraden- und Kreisbogenelementen, die eine Geschwindigkeit 
von bis zu 40 km/h zulassen. Der gewählte Mindestkurvenradius beträgt 30 m. Der Kuppen-
halbmesser beträgt mindestens 150 m und der Wannenhalbmesser 100 m. Somit wird die 
vermehrte Nutzung von Pedelecs und das schnelle Fahren bei längeren Gefällestrecken be-
rücksichtigt. Die erforderlichen Anhaltewege auf dem Radweg werden bei den Parametern 
automatisch beachtet. 
Der Radweg beginnt am Kreisverkehrsplatz an der L 221 und verläuft auf der Ostseite der 
Kreisstraße K28 bis zur zum Ortseingang Nutzfelde und hat eine Länge von 1.505 m  
Der Radweg erhält ein einseitiges Quergefälle von 3,0 %. Zum größten Teil wird die Neigung 
zur Fahrbahn hin angelegt, so dass die Entwässerung auf den Flächen des Landkreises er-
folgt. Je nach Geländesituation und Platzangebot wird der Ausbau der randlichen Böschungen 
und Anschlüsse ans anstehende Gelände variabel. 

Regelausbau 

Aufbau Radweg in Betonbauweise 
12 cm  Betondecke C30/37, XF4 
15 cm  Schottertragschicht 0/32 mm, 80 MPa 
18 cm  Frostschutzschicht 0/32 
Die Gesamtdicke des frostsicheren Aufbaus soll 45 cm betragen. 

Aufbau Zufahrten in Asphaltbauweise  
3 cm  Deckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N  
10 cm  Asphalt-Tragschicht AC 32 T N 
15 cm  Schottertragschicht 0/32 mm, 150 MPa 
25 cm  Frostschutzschicht 0/32 mm, 120 MPa 
Die Gesamtdicke des frostsicheren Aufbaus soll rd. 53 cm betragen. 
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Aufbau Gehweg in Pflasterbauweise  
8 cm  Pflaster aus Betonsteinen RE grau 
4 cm  Bettung B 0/4 G 
15 cm  Schottertragschicht 0/32 mm, 80 MPa 
23 cm  Frostschutzschicht 0/32 mm 
Die Gesamtdicke des frostsicheren Aufbaus soll 50 cm betragen. 
 

 

Abbildung 3: Regelquerschnitt 
(aus: Unterlagen zur Genehmigungsplanung P 02: Ausbau eines Radweges an der K 28  

zwischen der L 221 und Nutzfelde – Heidt + Peters – die Ingenieure, Bad Bevensen August 2023) 
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4 Darstellung der Konflikte /  
Ermittlung und Bewertung des Eingriffs 

4.1 Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens und Eingriffsbeurteilung / Kon-
flikte (nach Naturschutzrecht) 

§ 14 BNatSchG formuliert: 
„Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in 
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ 
Somit ist das geplante Bauvorhaben als Eingriff in Natur und Landschaft zu definieren. 

Mit der Baumaßnahme und den damit verbundenen Tätigkeiten sind Auswirkungen und 
Wechselwirkungen auf die Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima / Luft, Arten und Lebensge-
meinschaften, Flora und Fauna, Landschaftsbild) verbunden. Zur Differenzierung der Eingriffe 
werden im Folgenden bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren unterschieden. 
Die im Folgenden beschriebenen Konflikte (K 1 bis K 5) sind, soweit sinnvoll, in den Karten 
1.1 bis 1.7 (Biotope / Konflikte) dargestellt. 

Boden- und Wasserhaushalt 
Die Überbauung durch die Herstellung des Radweges mit dem genannten Unterbau wird zu 
einer Beeinträchtigung der ökologischen Funktionen führen. Wasser- und Gasaustausch zwi-
schen Boden und Luft werden beeinträchtigt bzw. bei Versiegelungen vollständig unterbun-
den, so dass Bodenlebewesen nahezu keine Lebensmöglichkeiten mehr finden können. Der 
Boden verliert auch seine Funktion als Pflanzenstandort und kann den auf die entsprechende 
Vegetation angewiesenen Tieren keinen Lebensraum mehr bieten. Des Weiteren wird der 
gesamte Bodenwasserhaushalt auf den betroffenen Flächen beeinträchtigt werden, da sich 
Versickerungs- und Verdunstungsverhältnisse ändern. Die wasserspeichernde bzw. wasser-
ableitende Funktion des Bodens und somit auch seine abflussregulierende Wirkung gehen 
verloren. Der Eingriff kann somit theoretisch zur Verminderung des Grundwasserstandes und 
zur Erhöhung der Wasserabflusswerte führen. Da im vorliegenden Fall kein Niederschlags-
wasser abgeführt, sondern vollständig in den Wegeseitenräumen zur Versickerung gebracht 
wird, ist nicht mit einer signifikanten Veränderung der Wasserabflussbeiwerte zu rechnen.  
Die fehlende Filterung und Pufferung durch die Bodenschichten verringern außerdem die Rei-
nigung des auf der Fläche anfallenden Niederschlags. 
Baumaßnahmen führen außerdem zu einer Verdichtung des Bodens und zu einer Verände-
rung der Bodenstruktur im Arbeitsbereich. Ursache sind vor allem das oftmalige Betreten und 
Befahren der Flächen und die Lagerung von Baumaterialien. Auch die Bewegung von Boden 
(z. B. Abschieben von Oberboden, Ausheben von Baugruben, Aufschütten von Flächen) stellt 
einen erheblichen Eingriff in das Bodengefüge und das Bodenleben dar. 

Schutzgut Boden 
Baubedingte Wirkfaktoren: 
Im überwiegenden Teil ist allerdings eine Zwischenlagerung nicht vorgesehen, da der ver-
wertbare Bodenaushub direkt abgefahren werden soll. Sofern wiederverwertbarer Boden an-
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fällt, wird dieser unmittelbar vor Ort wieder eingebaut. Sollte doch eine Zwischenlagerung er-
forderlich werden, kommt es zu einer vorübergehenden Verdichtung des Untergrundes 
durch Überfahrung (K 1 – ohne zeichnerische Darstellung). Hierfür können zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden, da es in der Regel den ausführenden Firmen vor-
behalten wird, entsprechende Zwischenlagerflächen zu stellen. Im Normalfall handelt es sich 
dabei aber um intensiv landwirtschaftliche Flächen, die nach Abschluss der Baumaßnahme 
wieder hergerichtet werden, oder aber um befestigte / versiegelte Flächen. 
Der Oberboden wird zum Einen im Bereich der geplanten Betonflächen abgetragen. Diese 
Oberbodenlagerungen werden (parallel zum Trassenverlauf) linear in einer Höhe von max.  
1 m erstellt. Ein Teil dieses Bodens kann und soll trassennah im Bereich der zusätzlich ent-
stehenden Randstreifen des Radweges wieder verwendet werden. Überschüssiger Oberbo-
den wird abgefahren. 
Im Bereich der geplanten Radweges ist ein Bodenabtrag bis in eine durchschnittliche Tiefe 
von 0,5 m vorgesehen, d. h. zusätzlich zum Oberboden wird eine ca. 0,2 m dicke Schicht Un-
terboden abgetragen, der von der Baustelle abtransportiert wird. Dieser Eingriff ist insgesamt 
als nicht erheblich einzuschätzen, da die zur Lagerung genutzten Flächen nach den Baumaß-
nahmen wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden bzw. als Vegetationsflächen 
hergerichtet werden. 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 
Die Herstellung des Radweges einschließlich der erforderlichen Zufahrten bedeutet die voll-
ständige Versiegelung einer ca. 4.460 m2 großen Fläche durch die Betonierung / Pflasterung 
bzw. Asphaltierung (K 2). Es kommt zu einem dauerhaften Verlust von belebtem Boden ein-
schließlich seiner natürlichen Funktionen und zur Hemmung der Bodengenese. 
Zusätzlich zur Betonfläche wird der Unterbau in Form einer Trag- und Frostschutzschicht des 
Radweges über den seitlichen Rand hinausgezogen, um ein Abrutschen des neuen Radwe-
ges zu verhindern (K 3). Der „oberirdische“ Teil dieses Bereiches wird aber anschließend als 
Bankett, d. h. einschließlich dem Aufbringen einer Vegetationstragschicht, hergestellt, so dass 
sich hier die natürlichen Bodenfunktionen teilweise wieder regenerieren können. Dieser Be-
reich umfasst bei einer Radwegelänge von ca. 1.505 m eine Fläche von ca. 3.000 m2, da die 
Bankette beidseits des Radweges eine Breite von 1,0 m betragen soll. 
Der Eingriff ist vertretbar, da es sich um einen Boden handelt, der weder besonders selten ist, 
noch eine besondere Bodenfruchtbarkeit aufweist. In den Abschnitten, in denen Wald bean-
sprucht wird, wird es erforderlich werden, die natürlich gewachsenen Böden zu beanspruchen. 
Der damit verbundene Eingriff ist unvermeidbar. 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 
Durch den Betrieb / die Nutzung des Radweges werden keine Beeinträchtigungen des Bodens 
verursacht. 

Schutzgut Wasser 
Baubedingte Wirkfaktoren: 
Es kann davon ausgegangen werden, dass keine Grundwasserabsenkungen während der 
Bauphase nötig werden. 
Es kann jedoch während der Bauphase zu einer Beeinträchtigung des Grund- und Oberflä-
chenwassers durch Schmier- und Treibstoffe der Baufahrzeuge kommen. Diese negativen 
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Auswirkungen müssen durch fachgerechte Vorkehrungen weitestgehend minimiert werden. 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 
Durch die neue Versiegelung (K 2) wird sich die Menge des abzuführenden Niederschlags-
wassers erhöhen. Diese Beeinträchtigung kann jedoch vernachlässigt werden, da das anfal-
lende Niederschlagswasser überwiegend im Wegeseitenraum versickert werden soll und da-
mit im Gebiet verbleibt. Im Hinblick auf die Grundwasser-Neubildungsrate ist der Eingriff für 
dieses Schutzgut folglich nicht erheblich. 
Im Zuge der Bauarbeiten werden auch mehrere (nicht ständig wasserführende) Grabenab-
schnitte beansprucht. Diese müssen teilweise verfüllt und an anderer Stelle wieder hergestellt 
werden.  

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 
Die betriebsbedingten Wirkungen werden als unerheblich bzw. vernachlässigbar eingestuft. 

Schutzgut Klima / Luft 
Baukörper bzw. versiegelte Flächen fungieren als Wärmespeicher und nehmen somit über 
eine Erhöhung der Lufttemperatur Einfluss auf das Klima. Mit der Herstellung von rund  
4.460 m2 Beton- bzw. Asphalt-Belägen anstelle von Acker- bzw. Ackerbracheflächen sowie 
Wegrandflächen ist folglich eine mikroklimatisch wirksam werdende Lufterwärmung verbun-
den.  
Durch die Bodenversiegelung verringert sich darüber hinaus die Verdunstung im Raum, so 
dass ihre kühlende Wirkung vermindert wird. Die angrenzende Landschaft und auch die ge-
planten Kompensationsmaßnahmen können in gewissem Umfang eine klimatischen Ausgleich 
bewirken, so dass die Beeinträchtigungen des Mikroklimas wohl eher gering sein werden und 
die Erheblichkeitsschwelle nicht erreichen werden wird. 

Baubedingte Wirkfaktoren: 
Während der Bauphase kommt es zu einer erhöhten Belastung der Luft durch Abgase und 
Stäube, die durch die Baufahrzeuge erzeugt werden. Da sich diese Beeinträchtigung auf die 
Bauphase beschränkt, wird der Eingriff als unerheblich bewertet. 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 
Anlagebedingt kommt es zu einer Veränderung des Mikroklimas, da eine Versiegelung (K 2) 
bisher unversiegelter Flächen stattfindet. Kleinflächig werden andere Temperaturbereiche ent-
stehen, die sich in erster Linie auf die versiegelte Fläche beschränken. Eine Ausstrahlung auf 
angrenzende Flächen ist wegen der geringen Wegebreite als eher gering einzustufen. 
Dieser Eingriff in das Mikroklima kann allerdings durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen 
noch vermindert und somit als vertretbar angesehen werden. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 
Die betriebsbedingten Wirkungen werden als unerheblich bzw. vernachlässigbar eingestuft. 

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 
Bauvorhaben verursachen einerseits einen Verlust an Biotopen durch direkte Flächeninan-
spruchnahme und andererseits Funktionsbeeinträchtigungen der angrenzenden Biotope. 
Durch den Bau des Radweges parallel zur Kreisstraße wird der durch die K 28 bereits vorhan-
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dene Zerschneidungseffekt verstärkt. Es entstehen zusätzliche Nachteile für die Tier-, aber 
auch für die Pflanzenwelt, da Wander- bzw. Ausbreitungsmöglichkeiten zusätzlich einge-
schränkt werden (Problematik der „Insel-Biotope“; vgl. JEDICKE14). 

Baubedingte Wirkfaktoren: 
Durch den Bau des Radweges kommt es zu einer Zerstörung / Beeinträchtigung von Bio-
topflächen (K 2, K 3 und K 4), die nach Abschluss der Baumaßnahme nur teilweise trassen-
nah wiederhergestellt werden können.  

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 
Der Bau des Radweges zieht eine Vollversiegelung von 4.460 m² nach sich. Durch die ge-
nannte Versiegelung kommt es zu einem dauerhaften Verlust von: 

Tabelle Nr. 4 Biotopverluste (zusammengefasst) 
 

Biotopverluste (zusammengefasst) Fläche (in m2) 

Sandacker (AS) 3.073 

Acker-Brache (ASb) 1.251 

Artenarmes Intensivgrünland trockener Mineralböden (GIT) 136  

Asphalt-Straße (OVS) 264 

Sonstige Wegflächen (OVW) 13 

Wegrandvegetation (PZA) 3.373 

Summe 12.829 
 
Bei den oben aufgelisteten Biotopverlusten handelt es sich sämtlich um Verluste von gering-
wertigen Biotoptypen, deren Verlust vertretbar ist. Zum Einen, weil es sich um ein relativ ar-
tenarme und stark gestörte anthropogene Biotopausformungen bzw. um sehr häufig vertrete-
ne Biotope handelt. Für diese Biotoptypen kann Ausgleich / Ersatz sichergestellt werden.  
Die Auswirkungen des geplanten Radwegbaus auf Fledermäuse und Vögel werden gemäß 
der Artenschutzfachliche Untersuchung15 wie folgt eingestuft: 
„Von Bedeutung für Vögel ist der Flächenverlust ... durch die Versiegelung der Fläche des 
zukünftigen Radweges und die etwas schlechtere Nutzbarkeit des Saumes durch verstärkte 
Störungen durch Erholungssuchende und deren Hunde. Durch die straßennahe Lage haben 
diese Gehölze allerdings bereits unterdurchschnittliche Lebensraumqualität. Die Verluste ver-
teilen sich zudem auf einen sehr langgestreckten Bereich, so dass einzelne betroffene Vogel-
reviere nur sehr kleine Anteile ihrer Reviere verlieren. Der reine Flächenverlust durch den 
Radweg ist aus diesem Grunde ebenfalls unbedeutend. 
Deshalb verlieren die Vögel der Gruppe „Gehölzbrüter“ nur sehr geringe Teile ihres Lebens-
raums. Die Arten können in die Umgebung ausweichen. Es werden keine potentiellen Fort-

 
14 Jedicke, E (1990): Grundlagen und Maßnahmen einer neuen Naturschutzstrategie, Stuttgart  
15 Dipl.-Ing. Karsten Lutz (2023):  

Artenschutzfachliche Untersuchung für einen Radweg an der K 28 zwischen Kreisverkehrsplatz L 221 und Nutzfelde, 
Hamburg 
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pflanzungs- und Ruhestätten beschädigt.  
Die Arten der halboffenen Kulturlandschaft verlieren ebenfalls nur geringe Teile ihres Lebens-
raumes, da nur ein schmales Band ihres Lebensraumes überbaut wird und durch die Seiten-
streifen des neuen Fahrradweges eine (wenn auch geringe) Strukturbereicherung auf ehema-
liger Ackerfläche entsteht, die diesen Verlust ungefähr ausgleicht oder zumindest vermindert. 
Die Ränder und Säume bleiben in der Summe erhalten. Durch das schmale Bankett am Ran-
de des Radweges bekommen sie sogar in geringem Umfang eine neue, tendenziell berei-
chernde Habitatstruktur hinzu. Grünspecht und Goldammern profitieren geringfügig von dieser 
kleinflächigen Zunahme kurzrasiger Flächen, die zudem etwas weiter vom gefährlichen Stra-
ßenrand entfernt liegen.“ 
Zu den Fledermäusen wird ausgeführt: 
„Da keine potenziellen Quartierbäume im Abschnitt vom Kreisverkehrsplatz bis Nutzfelde ge-
rodet werden, gehen keine potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen 
verloren. 
Die potenzielle Nahrungsfläche von Fledermäusen wird nur sehr geringfügig verkleinert. An-
gesichts der größeren Gehölz- und Waldbereiche in der Umgebung ist der Verlust wenig be-
deutend. Zudem gelten solche Nahrungsräume nicht als Lebensstätten im Sinne des § 44 
BNatSchG. Fledermäuse haben große Aktionsradien von, je nach Art unterschiedlich, mehre-
ren Kilometern (DIETZ et al. 2005), so dass auch lokale graduelle Verluste für die potenziell 
vorhandenen Arten zu einer nur geringen Verschlechterung ihres Lebensraumes führt. Die 
potenziell vorhandenen Arten können ausweichen. Dass damit Quartiere außerhalb des Un-
tersuchungsgebietes einen wichtigen Teil ihrer Nahrungsquellen verlieren und somit so be-
schädigt werden, dass sie ihre Funktion verlieren, ist nicht zu erwarten.“ 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 
Die betriebsbedingten Wirkungen durch die Radfahrer werden als unerheblich bzw. vernach-
lässigbar eingestuft, da es sich lediglich um eine Umverlagerung dieser Verkehrsteilnehmer 
von der K 28 auf den Radweg handelt. 

Landschaftsbild 
Baubedingte Wirkfaktoren: 
Eine vorübergehende Beeinträchtigung des Landschaftsbildes entsteht während der Bauzeit 
durch die Baufeldräumung, Schutzvorrichtungen an bestehenden Gehölzen sowie durch die 
Erdarbeiten. Da es sich hierbei um eine vorübergehende Beeinträchtigung handelt, kann sie 
jedoch vernachlässigt werden. 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 
Da der Radweg auf dem überwiegenden Streckenabschnitt niveaugleich mit dem anstehen-
den Gelände erstellt wird, wird die Wahrnehmung aus der Ferne nur bedingt gegeben sein. 
Auf mehreren Abschnitten erfolgt die Trassierung unmittelbar im Anschluss an die K 2, im 
überwiegenden Teil jedoch abgesetzt von der K 28 (teilweise hinter straßenbegleitenen Baum-
reihen / Gehölzbeständen), aber auch hier weitgehend höhengleich mit dem anstehenden 
Gelände. In der Summe wird die Wahrnehmung aus der Ferne eher gering sein.  
Die Herausnahme von Gehölze oder Bäumen ist nicht vorgesehen. Durch die Tatsache, dass 
auch westlich der K 28 Wälder stocken, sind von dort keine Blickbeziehungen zum Radweg 
gegeben. Der Radweg wird in erster Linie für die Nutzer des Radweges (Radfahrer und Fuß-
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gänger) sowie für die Verkehrsteilnehmer der Kreisstraße wahrnehmbar sein.  
Unter Berücksichtigung der Vorprägung (Straßentrasse der K 28) ist die anlagebedingte Wir-
kung des geplanten Radweges als eher gering einzustufen. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 
Betriebsbedingte Wirkungen des geplanten Radweges sind für das Landschaftsbild nicht er-
kennbar. 
 

4.2 Zusammenfassende Bewertung des Eingriffs 

Der durch die bevorstehenden Baumaßnahmen geplante Eingriff stellt weit überwiegend eine  
Beeinträchtigung von Bereichen dar, die von eher geringem Wert für den Naturhaushalt sind. 
Es handelt sich im Wesentlichen um Ackerflächen, die anthropogen geprägt sind, bzw. um 
Wegrandflächen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die zu erwartenden Konflikte 
und die betroffenen Schutzgüter. 
 

Tabelle Nr. 5 zusammenfassende Beschreibung der Wirkfaktoren 
 

Konflikt Konfliktbeschreibung betroffenes Schutzgut 

K 1 

Verdichtung des Untergrundes durch  
(vorübergehende) Überfahrung (baubedingt) 
Bodenverdichtung im Bereich der Lagerflächen  
(insbesondere für Oberbodenmieten) 

Boden / Wasser / Arten und 
Lebensgemeinschaften 

K 2 

Bodenversiegelung im Bereich des Beton-Radweges sowie 
Asphaltierungen mit den Folgen des Verlustes von beleb-
tem Boden und Biotopen, erhöhtem Oberflächenabfluss, 
Temperatureinflüssen 

Boden / Wasser / Klima /  
Arten und Lebensgemein-
schaften 

K 3 
Teilbeanspruchung durch Erstellung der randlichen Trag- 
und Frostschutzschicht (Bankette) am geplanten Radweg Boden / Wasser 

K 4 
Beeinträchtigung trassennaher Gehölzbestände / Einzel-
bäume (Teilüberbauung / - versiegelung der Kronentraufe) 

Arten und  
Lebensgemeinschaften  
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5 Kompensationsmaßnahmen / ökologische Bilanzierung 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung / Minimierung 

Gemäß dem naturschutzrechtlichen Vermeidungs- und Minimierungsgebot (§ 15 Abs. 1 
BNatSchG) ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, „vermeidbare Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn zumut-
bare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit gerin-
geren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind.“ 

Baum- / Stammschutzmaßnahmen 
Zur Vermeidung von Stammschäden an den vorhandenen Bäumen sind für den gesamten 
Zeitraum der Baumaßnahme Stammschutzmaßnahmen vorzusehen. Die betroffenen Bäume 
sind durch einen Stammschutz mit Polsterung zu schützen. Der Mantel darf dabei den Stamm 
sowie die Wurzelanläufe nicht berühren. 

Einsaaten Wegerandstreifen 
Die neu entstehenden Bankette und Randstreifen werden mit der „Niedersachsenmischung“ 
für Straßenrandbegrünung eingesät. In der Summe ist dies überschlägig eine ca. 3.700 m2 
große Fläche.  

Bauzeitenregelung (für Gehölze allgemein) 
Keine Rodung von Gehölzen und kein Beginn der Baufeldfreimachung in der Brutzeit (01. 
März bis 30 September – allgemein gültige Regelung gemäß § 39 BNatSchG). 
 

5.2 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen / Ökologische Bilanzierung 

Gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, „unvermeidbare Beeinträchti-
gungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 
(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beein-
trächtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichar-
tiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherge-
stellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträch-
tigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise 
hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.“ Unter Zuhilfen-
ahme der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitpla-
nung“16 erfolgt eine Flächenwertermittlung des Bestandes, eine Darstellung der Eingriffe und - so-
weit vorgesehen - Ausgleichsmaßnahmen sowie eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung.  
 
  

 
16 Niedersächsischer Städtetag (Hrsg.) (2013):    

Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung, Hannover  
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5.3 Wertermittlung der Bestandssituation 

In der nachfolgenden Tabelle werden die innerhalb des Baufeldes vorhandenen Biotoptypen 
mit ihren tatsächlichen Flächengrößen dargestellt und die aktuell vorhandene Wertigkeit 
(Wertfaktor) zugeordnet. Die Flächengrößenermittlung erfolgte durch Abgreifen aus der digita-
len Karte. Durch Multiplikation dieser beiden Werte ergibt sich der aktuelle Flächenwert.  

Tabelle 6:   Flächenwertermittlung des Bestandes im Bereich der Eingriffsfläche 
 

Flächenwertermittlung Biotoptypen / BESTAND 

Biotoptyp Kürzel Fläche / m² Wertfaktor Flächenwert 
          
Sand-Acker AS 3073 1 3.073 
Acker-Brache ASb 1251 1 1.251 
Artenarmes Intensivgrünland trockener 
Mineralböden GIT 136 2 272 

Asphalt-Straße OVS 264 0 0 
Grasweg OVWg 13 0,5 7 
Wegrandvegetation PZA 3.373 2 6.746 
Beton-Radweg / Beton-Pflaster-Radweg neu         
Asphalt-Straße / Asphalt-Zufahrten neu         
Wegrandvegetation / Grabenmulden neu         

Gesamtfläche   (8.110)   

    Summe Flächenwerte 11.349 

 

5.4 Darstellung der Situation nach Umsetzung der Planung 

Der Radweg wird auf dem überwiegenden Teil als Beton-Radweg ausgebildet. Lediglich am 
Trassenende wird auf ca. 50 m Länge ein Abschnitt in Beton-Pflaster erstellt. Im Bereich der 
Bankette sowie den sonstigen durch den Bau „angefassten“ Randflächen wird die „Nieder-
sachsenmischung“ eingesät. Es ist davon auszugehen, dass sich dort eine Wegrandvegetati-
on einstellt, die der aktuell vorhandenen, straßenbegleitenden Wegrandvegetation ähnelt.  
Alle Banketten und Randflächen, die beim Bau des Radweges neu entstehen, werden dem 
Biotoptyp Wegrandvegetation (PZA) zugeordnet. Diesen Flächen wird der Wertfaktor 2 zuge-
ordnet.  

Nach Umsetzung des Radwegebaus ergibt sich innerhalb des Baufeldes folgende Situation: 
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Tabelle 7:  Flächenwertermittlung der Planung  
 

Flächenwertermittlung Biotoptypen / PLANUNG  

Biotoptyp / Nutzungstyp Kürzel Fläche / m² Wertfaktor 
(WF) 

Flächenwert 
(Fläche x 

WF) 
         
Beton-Radweg / Beton-Pflaster-Radweg neu OVWb 3.770 0 0 
Asphalt-Straße / Asphalt-Zufahrten neu OVS 690 0 0 
Wegrandvegetation / Grabenmulden neu PZA 3.650 2 7.300 

Kontrolle Flächensumme  8.110     
  
  

Summe  
Flächenwerte   7.300 

Bei Umsetzung der Planung entsteht im Eingriffsbereich ein Flächenwert von 7.300 Wertein-
heiten.  
 

5.5 Eingriffs- / Ausgleichsbilanz 

Bei der Gegenüberstellung von Bestand und Planung ergibt sich innerhalb des Baufeldes 
folgende Bilanz: 

Flächenwert PLANUNG   7.300WE 
Flächenwert BESTAND   -  11.349 WE 

Bilanz      - 4.049 WE 
 
Im Eingriffsbereich entsteht somit ein Defizit in Höhe von 4.049 Werteinheiten.  

Zur Deckung des Defizites soll das Kompensationspool „Vierhöfener Heide“ im Land-
kreis Lüneburg beansprucht werden (vgl. nachfolgendes Kapitel).  
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5.6 Externe Kompensation – Inanspruchnahme Kompensationspool „Vierhöfener 
Heide“ 

Die Fläche des Kompensationspools liegt südwestlich von Radbruch und umfasst das Flur-
stück 29, Flur 3 in der Gemarkung Radbruch (vgl. nachfolgende Abbildung). Die Flächen lie-
gen ca. 18 km vom Eingriffsort entfernt und haben somit einen räumlichen Bezug.  
Die Flächen sind im Besitz der Naturschutzstiftung Landkreis Lüneburg mit Sitz in Lüneburg. 
Der Kompensationspool ist als Ökokonto anerkannt.  

Abbildung 4: Übersichtskarte zur Lage des Kompensationspools (© LGLN 2023) 

Angaben zum Kompensationspool 
Ausgangsbiotop war ein artenarmes Intensivgrünland (GIF). Dieses wird extensiviert, Entwick-
lungsziel ist ein mesophiles Grünland feuchter Standorte (HMF). Randlich wird eine breite He-
ckenstruktur (HRM) angelegt und es wird ein Übergangsbereich zwischen Wald und Offenland 
geschaffen (Waldrand – WRM). Darüber hinaus werden einige Solitärbäume (HBE) gepflanzt.  

Kompensationspool 
„Vierhöfener Heide“ 
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Abbildung 5:   Karte Zielbiotope des Kompensationspool (Kartengrundlage © LGLN 2023) 

Anrechnung von Werteinheiten des Kompensationspools „Vierhöfener Heide“ 
Die Wertfaktorermittlung für die Bestandssituation sowie die Planung erfolgte nach dem sog. 
Städtetagsmodell17. Für den geplanten Eingriff werden 4.049 Werteinheiten des Kompensati-
onspools „Vierhöfener Heide“ beansprucht.  
Die Kosten für eine Werteinheit zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (reduziert – 7 %) betra-
gen gemäß Auskunft der Naturschutzstiftung Landkreis Lüneburg 4,50 € .  
Somit wird für die anteilige Inanspruchnahme des Ökokontos eine Zahlung in Höhe von 
18.220,50 € zzgl. MwSt fällig.  
Der Preis beinhaltet die Flächenbereitstellung, Herstellung sowie die 30-jährige Unterhaltung 
der Maßnahme. 

Mit Abschluss des Vertrages zwischen der Naturschutzstiftung Landkreis Lüneburg ist 
der Kompensationsbedarf gemäß dem Naturschutzrecht (Eingriffsregel) vollständig  
erbracht. Weitere Kompensationsmaßnahmen werden nicht erforderlich. 
 
 
  

 
17 Niedersächsischer Städtetag (Hrsg.) (2013):    

Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung, Hannover  
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Artenschutzfachliche Untersuchung für einen Radweg  
an der K 28 zwischen Kreisverkehrsplatz L221“  

und Nutzfelde 
Im Auftrag von Planwerkstatt Holzer, Lüneburg 

 

 
Abbildung 1:Trassenverlauf (rote Linie) und Umfeld. Blau markiert die 
Fortführung des Radweges bis Barendorf (Luftbild aus Google-
Earth™)  
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1 Anlass und Aufgabenstellung 
Zwischen Barendorf und Nutzfelde soll entlang der Kreisstraße 28 ein Radweg neu 
gebaut werden. Hier wird der nördliche Abschnitt zwischen Nutzfelde und dem 
Kreisverkehrsplatz an der L 221 betrachtet. 
Vom Vorhaben können Arten, die nach § 7 (2) Nr. 13 u. 14 BNatSchG besonders 
oder streng geschützt sind, betroffen sein. Daher wird eine faunistische Potenzial-
analyse für geeignete Artengruppen unter besonderer Berücksichtigung gefährde-
ter und streng geschützter Arten durchgeführt.  
Zu untersuchen ist, ob gefährdete Arten oder artenschutzrechtlich bedeutende 
Gruppen im Eingriffsbereich vorkommen. Die Bestandserfassung wird in Form 
einer Potenzialanalyse durchgeführt. 
Darauf aufbauend wird eine Artenschutzbetrachtung durchgeführt. Zunächst ist 
eine Relevanzprüfung vorzunehmen, d.h. es wird ermittelt, welche Arten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie und welche Vogelarten überhaupt vorkommen. Mit 
Hilfe von Potenzialabschätzungen wird das Vorkommen von Vögeln und Fleder-
mäusen sowie anderen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ermittelt (Kap. 
2). Danach wird eine artenschutzfachliche Betrachtung des geplanten Vorhabens 
durchgeführt (Kap. 6).  
 
 

2 Methode der Potenzialanalyse zu Brutvögeln und Arten 
des Anhangs IV 

Die Potenzialanalyse bezieht sich auf Vögel und Fledermäuse, denn andere Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie können hier ausgeschlossen werden. Wirbello-
se Arten des Anhangs IV sind sämtlich ausgesprochene Biotopspezialisten und be-
nötigen sehr spezielle Habitate. Solche Habitate sind hier nicht vorhanden. 
Das Gebiet wurde am 10.12.2022 begangen. Dabei wurde insbesondere auf Struk-
turen geachtet, die für Anhang IV-Arten und Vögel von Bedeutung sind.  

Die Auswahl der potenziellen Arten erfolgt einerseits nach ihren Lebensrauman-
sprüchen (ob die Habitate geeignet erscheinen) und andererseits nach ihrer allge-
meinen Verbreitung im Raum Barendorf. Maßgeblich sind dabei für die Brutvögel 
der aktuelle Brutvogelatlas Niedersachsens (KRÜGER et al. 2014). Verwendet wer-
den für Fledermäuse die relativ aktuellsten Angaben in BfN (2019) sowie den 
VOLLZUGSHINWEISEN (2010). 
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3 Gebietsbeschreibung 
Die geplante Radwegtrasse verläuft Trassenverlauf verläuft östlich der K 28 paral-
lel zur Straße und beginnt am südlichen Ortsausgang von Nutzfelde. Bei der K 28 
handelt es sich um eine Kreisstraße mit den typischen Nebenflächen Bäumen,  
Gebüschen und Grasfluren, Bankette sowie um Böschungsbereiche bzw. Entwässe-
rungsmulden. 
 

 

Abbildung 2:  
Untersuchungs-
gebiet  
beiderseits der  
geplanten Rad-
wegtrasse von 
Nutzfelde bis 
zum Kreisver-
kehrsplatz  
L 221 (Luftbild 
aus Google-
Earth™) 
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Abbildung 3: Nördlichster Abschnitt, Acker. 

 

 
Abbildung 4: Mittlerer Abschnitt, Acker. 
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Abbildung 5: Trassenverlauf nördlich des Kreisels am Forst. 

 
 

4 Potenzialanalyse 
In der Potenzialanalyse werden die Artengruppen betrachtet, die im Zusammen-
hang mit der Frage, ob ein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Verbote des  
§ 44 BNatSchG vorliegt, relevant sein könnten. Das sind die „europäisch geschütz-
ten Arten“, d.h. alle Vögel und die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. Eine 
Rechtsverordnung nach § 54 (1) Nr. 2 BNatSchG, in der weitere Arten festgelegt 
werden können, ist bisher nicht erlassen. 
 

4.1 Fledermäuse 
Alle Fledermausarten gehören zu den streng geschützten Arten, die nach § 44 
BNatSchG besonders zu beachten sind. Zu überprüfen wäre, ob für diese Arten 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie Jagdhabitate oder Flugstraßen durch das 
Vorhaben beeinträchtigt werden. Der Bestand der Fledermäuse wird mit einer Po-
tenzialanalyse ermittelt.  
Aufgrund der Verbreitungsübersichten in BfN (2019) und der Darstellung in VOLL-
ZUGSHINWEISE (2010) kommen im Raum Barendorf potenziell fast alle in Nieder-
sachsen vorhandenen Arten vor. Alle potenziell vorkommenden Fledermausarten 
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sind im Anhang IV (streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemein-
schaftlichem Interesse) der FFH-Richtlinie aufgeführt und damit auch nach § 7 
BNatSchG streng geschützt. Dadurch sind alle Fledermausarten artenschutzrecht-
lich zunächst gleich zu behandeln. Eine spezielle Auflistung ist daher zunächst 
nicht erforderlich. Die Kriterien für potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
berücksichtigen die Anforderungen aller Arten. 
 

4.1.1 Kriterien für potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten von 
Fledermäusen 

Fledermäuse benötigen drei verschiedene wichtige Biotopkategorien, die als  
Lebensstätten im Sinne des § 44 BNatSchG gelten können: Sommerquartiere (ver-
schiedene Ausprägungen) und Winterquartiere als Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten sowie Jagdreviere (Nahrungsräume). Zu jeder dieser Kategorien wird ein drei-
stufiges Bewertungsschema mit geringer, mittlerer und hoher Bedeutung aufge-
stellt. 
• geringe Bedeutung   

Biotop trägt kaum zum Vorkommen von Fledermäusen bei. In der norddeut-
schen Normallandschaft im Überschuss vorhanden. Diese Biotope werden hier 
nicht dargestellt. 

• mittlere Bedeutung   
Biotop kann von Fledermäusen genutzt werden, ist jedoch allein nicht ausrei-
chend, um Vorkommen zu unterhalten (erst im Zusammenhang mit Biotopen 
hoher Bedeutung). In der norddeutschen Normallandschaft im Überschuss 
vorhanden, daher kein limitierender Faktor für Fledermausvorkommen. 

• hohe Bedeutung  
Biotop hat besondere Qualitäten für Fledermäuse. Für das Vorkommen im 
Raum möglicherweise limitierende Ressource. 

 

4.1.1.1 Winterquartiere 

Winterquartiere müssen frostsicher sein. Dazu gehören Keller, Dachstühle in  
großen Gebäuden, alte, große Baumhöhlen, Bergwerksstollen. 
• mittlere Bedeutung 

Altholzbestände mit Baumhöhlen; alte, nischenreiche Häuser mit großen 
Dachstühlen. 

• hohe Bedeutung   
alte Keller oder Stollen; alte Kirchen oder vergleichbare Gebäude; bekannte 
Massenquartiere. 
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4.1.1.2 Sommerquartiere 

Sommerquartiere können sich in Gebäuden oder in Baumhöhlen befinden. 
• mittlere Bedeutung 

ältere, nischenreiche Wohnhäuser oder Wirtschaftsgebäude; alte oder struktur-
reiche Einzelbäume oder Waldstücke. 

• hohe Bedeutung 
ältere, nischenreiche und große Gebäude (z.B. Kirchen, alte Stallanlagen); 
Waldstücke mit höhlenreichen, alten Bäumen; bekannte Wochenstuben. 

 

4.1.1.3 Jagdreviere 

Fledermäuse nutzen als Nahrungsräume überdurchschnittlich insektenreiche Bio-
tope, weil sie einen vergleichsweise hohen Energiebedarf haben. Als mobile Tiere 
können sie je nach aktuellem Angebot Biotope mit Massenvermehrungen aufsu-
chen und dort Beute machen. Solche Biotope sind i.d.R. Biotope mit hoher Pro-
duktivität, d.h. nährstoffreich und feucht (eutrophe Gewässer, Sümpfe). Alte, 
strukturreiche Wälder bieten dagegen ein stetigeres Nahrungsangebot auf hohem 
Niveau. Diese beiden Biotoptypen sind entscheidend für das Vorkommen von Fle-
dermäusen in einer Region. 
• mittlere Bedeutung 

Laubwaldparzellen, alte, strukturreiche Hecken; Gebüschsäume / Waldränder; 
Kleingewässer über 100 m2, kleine Fließgewässer, altes strukturreiches Weide-
land. 

• hohe Bedeutung 
Waldstücke mit strukturreichen, alten Bäumen; eutrophe Gewässer über  
1.000 m2; größere Fließgewässer. 

 

4.1.2 Charakterisierung der Biotope des Gebietes im Hinblick auf  
ihre Funktion für Fledermäuse 

Bei der Begehung des Untersuchungsgebietes wurde nach den oben aufgeführten 
Lebensraumstrukturen gesucht. Daraus wird die Bewertung der Lebensraumeig-
nung des Untersuchungsgebietes für Fledermäuse abgeleitet. 

4.1.2.1 Quartiere 
Die in den Ausführungsplänen zur Rodung vorgesehenen Bäume wurden alle ein-
zeln angesehen und untersucht. Die weitaus meisten betroffenen Bäume sind 
schmal, glatt und ohne Höhlen. Oft handelt es sich um Stangenholz, das zwischen 
größeren Bäumen aufgewachsen ist. In der Trassenplanung wurde darauf geachtet, 
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die großen Bäume möglichst zu schonen, so dass tatsächlich nur wenige größere 
Bäume gerodet werden sollen.  
Die Bäume mit Potenzial für Fledermausquartiere befinden sich nur im Bereich 
des südlichen Vorhabens (L 221 bis Barendorf). 
 

4.1.2.2 Jagdgebiete (Nahrungsräume) und potenzielle Leitlinien 

Der Waldrand im südlichsten Teil der Trasse (nördlich des Kreisverkehrsplatzes) 
kann aufgrund seiner Strukturvielfalt und Qualität als potenzielle Nahrungsfläche 
mittlerer Bedeutung eingestuft werden. 
 

4.2 Weitere Arten des Anhang IV 
Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) kommt nach BfN (2019) und VOLL-
ZUGSHINWEISE (2010) im Raum Barendorf nicht vor. Sie benötigt besonnte, frucht-
tragende Hecken, die hier nicht ausreichend vorhanden sind. Spuren dieser Art 
(Kobel) wurden nicht gefunden. 
Die Käferart Eremit (Osmoderma eremita) kann in mächtigen, alten Laubbäumen 
vorkommen. Die bis zu 7,5 cm großen Larven des Eremiten leben 3-4 Jahre im 
Mulm von Baumhöhlen, die z.B. von Spechten angelegt worden sind. Eine Larve 
benötigt zu ihrer Entwicklung mindestens 1 l Mulm. Brutstätte des Eremiten kann 
fast jeder Laubbaum sein, der einen Mindestdurchmesser von ca. 80 Zentimetern 
hat und große Höhlungen im Stamm oder an Ästen aufweist. Bevorzugt werden die 
ganz alten Bäume. Solch große Bäume mit großen Höhlungen sind hier nicht vor-
handen. Das Vorkommen dieser Art kann ausgeschlossen werden. 
Der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) benötigt für sein Vorkom-
men Weidenröschen (Epilobium) oder Nachtkerzen (Oenothera) als Raupenfut-
terpflanze. Diese Pflanzen sind hier nicht vorhanden. 
Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten, da die 
übrigen Arten des Anhangs IV sehr spezielle Lebensraumansprüche haben (Moore, 
alte Wälder, Trockenrasen oder Heiden, spezielle Gewässer, marine Lebensräu-
me), die hier nicht erfüllt werden. Das gilt auch für die wenigen in Niedersachsen 
vorkommenden Pflanzenarten des Anhangs IV. 
 

4.3 Potenziell vorhandene Brutvögel 
Die an die Trasse angrenzenden Gehölze beherbergen potenziell das ganze Spekt-
rum der Waldvögel, die im Landkreis Lüneburg möglich sind. Ausgeschlossen sind 
allerdings Groß- und Greifvögel, deren Horste bei der Begehung am 10.12.2022 
trotz Suche nicht festgestellt wurden.  
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Hier am Weges- bzw. Straßenrand einer mit vergleichsweise hoher Geschwindig-
keit befahrenen Landstraße wäre nur mit Vorkommen der häufigsten und anpas-
sungsfähigsten Gehölzvogelarten Niedersachsens zu rechnen. Empfindlichere Ar-
ten finden in den benachbarten und angrenzenden Wäldern wesentlich geeignete-
re Bruthabitate. Anspruchsvollere Arten der Wälder, Gehölze oder weithin offene-
ren Biotopen der Umgebung können diesen Bereich zwar auch zur Nahrungssuche 
aufsuchen, jedoch ist klar, dass die Trassenränder für diese Arten ohne besondere 
Bedeutung sind. 
Als Nahrungsquellen sind die Gehölze ein kleiner Teil der viel größeren Nahrungs-
reviere in den Wäldern. Am Straßenrand besteht jedoch ein Kollisionsrisiko mit 
schnell fahrenden Kraftfahrzeugen. 
Auch in den Offenlandflächen, die hier am Rande vor Allem im Norden der Trasse 
berührt werden, sind grundsätzlich alle Arten möglich, die im Offenland des Krei-
ses Lüneburg auftreten. Jedoch können hier lediglich die typischen Arten halbof-
fener Lebensräume wie Dorngrasmücke, Goldammer oder Schwarzkehlchen hier 
am Trassenrand etwas größere Anteile ihres Lebensraumes finden. Für den 
Neuntöter gibt es zu wenig Gebüsche und Grünland am Rand. 
Diese Arten, die entweder größere Lebensraumbestandteile oder Brutplätze am 
Wegrand haben können, sind in Tabelle 1 aufgeführt. 
 
Tabelle 1: Artenliste der potenziellen Vogelarten halboffener Lebens-
räume am Wegesrand 
Status: b = Brutvogel; ng = Nahrungsgast; Rote-Liste-Status NI nach KRÜGER & SANDKÜHLER 
(2022) und DE nach RYSLAVY et al. (2020). - = ungefährdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet; Trend 
nach KRÜGER & SANDKÜHLER (2022): - = Bestand abnehmend, / = Bestand stabil, + = Bestand zu-
nehmend. 
 

Art NI DE Trend 
Bachstelze Motacilla alba - - - 
Dorngrasmücke Sylvia communis - - + 
Goldammer Emberiza citrinella V - - 
Grünspecht Picus viridis - - + 
Schwarzkehlchen Saxicola rubicola - - + 
Stieglitz Carduelis carduelis V - / 

 
Alle Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG als „europäische Vogelarten“ besonders 
geschützt.  
Aufgrund der linienförmigen Form des Weges bzw. Trassenverlaufes ist nicht zu 
erwarten, dass ein Vogelrevier genau dem Trassenverlauf folgt. In der Regel wer-
den Vogelreviere von ihm nur angeschnitten. Von entscheidender Bedeutung für 
das Vorkommen der jeweiligen Arten sind die benachbarten Biotope, die den ei-
gentlichen Lebensraum darstellen. Der Trassenbereich ist somit kein eigenständi-
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ger Lebensraum für Vögel, sondern stets ein Ausschnitt aus einem größeren, be-
nachbarten Lebensraum. Die potenziell im Trassenverlauf vorkommenden Vogel-
arten werden von der Qualität der umgebenden Biotope bestimmt. Aus diesen Be-
reichen kommen Vögel in den Trassenraum, in dem die Baumaßnahme stattfinden 
wird und nutzen ihn ergänzend zu ihren eigentlichen Kernlebensräumen in den 
benachbarten Lebensräumen. 

• Goldammern brüten an Saumstrukturen der offenen Feldlandschaft und 
suchen Nahrung in Ruderalstreifen, Ackerrändern und Grünland. Sie leiden 
wie die meisten Vögel der Kulturlandschaft an der Intensivierung der 
Landwirtschaft, der Monotonisierung der Fruchtfolgen und finden in den 
Grasfluren des Straßenrandes zusätzlich zu den benachbarten landwirt-
schaftlichen Flächen Nahrungsflächen. 

• Der Grünspecht tritt im Untersuchungsgebiet potenziell als Nahrungsgast 
auf. Diese Spechtart sucht ihre Hauptnahrung Ameisen zu großen Teilen auf 
dem Boden. Dafür werden auch Grünland- und Ruderalflächen wie hier die 
Gehölzränder am Straßenrand aufgesucht. Er leidet unter der zunehmenden 
Verbuschung und dem „dichter werden“ der Vegetation in Folge von Eutro-
phierungen, dem Verlust von Magerrasen und nährstoffarmen Flächen ent-
lang von Randstrukturen. In dichter, hochwüchsiger Vegetation wird für ihn 
die Ameisenjagd schwieriger (NLWKN 2010). Die Brutvorkommen sind an 
starkstämmiges Laubholz gebunden. Die Großbäume im Untersuchungsge-
biet weisen keine Spechthöhlen auf, die vom Grünspecht angelegt sein kön-
nen. Diese Art hat ein sehr großes Revier (2-5 km2 BAUER et al. 2005). 

• Stieglitze brüten in Bäumen und nutzen wie Goldammern Ruderalstreifen, 
Ackerränder und Grünland zur Nahrungssuche. Sie nutzen im Schwarm ein 
relativ großes Nahrungsgebiet. Hier sind die Gehölzrandstreifen um Bereich 
der Offenlandabschnitte potenzieller Nahrungsraum.  

Alle Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG als „europäische Vogelarten“ besonders 
geschützt. 
 
 

5 Beschreibung des Vorhabens und seiner Wirkungen 

5.1 Vorhabensbeschreibung  

Zwischen dem Kreisverkehrsplatz L 221 und Nutzfelde soll eine ca. 1,5 km lange 
straßenunabhängige Radwegeverbindung gebaut werden. Der geplante Radweg 
wird nur außerorts hergestellt. Die Radwegbreite beträgt 2,50 m. Dazu kommt 
beiderseitig je 0,75 m Bankett.  
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Die Straßenbäume im Ackerland bei Nutzfelde bleiben bis auf eine relativ kleine 
Eiche erhalten und stehen künftig zwischen Radweg und Straße.  

Der wegbegleitende, wertvolle Baumbestand am Waldrand vom Kreisverkehrsplatz 
L 221 bis Nutzfelde wird bei der Planung und beim Bau eine besondere Berück-
sichtigung erfahren und soweit wie möglich geschont werden. Die großen Bäume 
werden so weit wie möglich von der Trassenführung individuell umfahren, so dass 
es im Wesentlichen zum Verlust von Stangenholz und gebüschartigem Jungwuchs 
am Rand der Straße kommt. 
Die Wirkungen des Baubetriebes werden im Rahmen des im Hoch- und Tiefbau 
üblichen liegen. Spezielle Arbeiten, die besonderen Lärm oder Schadstoffemissio-
nen verursachen, sind nicht vorgesehen. Die Schadstoffbelastung durch die Emis-
sionen des Baubetriebes wird sich nach dem Stand der Technik im bei modernen 
Baumaschinen üblichen Rahmen halten und daher keine merklichen Veränderun-
gen an der Vegetation oder der Gesundheit von Tieren im Umfeld der Baustelle 
hervorrufen.  

Zum Brutvogelschutz wird ein eventuell zu entnehmender Gehölzbestand gemäß 
der allgemein gültigen Regelung des § 39 BNatSchG in der Zeit nach dem 30. Sep-
tember und vor dem 01. März beseitigt.  

Insgesamt kommt es zu einer Neuversiegelung von ca. 3.600 m2 Fläche. Auf diesen 
Flächen geht der Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt verloren. Neben der 
Radweg-Fahrbahn werden die Bankette in einer Breite von ca. 75 cm je Seite neu 
mit Oberboden angedeckt und angesät. 

Grundsätzlich sollen keine Überfahrungen von Wurzelbereichen, z.B. zum Auswei-
chen bei Begegnungen von Fahrzeugen, das Fahren zwischen Bäumen hindurch 
und Lagerungen von Baumaterialien an Bäumen erfolgen. 

Es ist davon auszugehen, dass Ausläufer der Baumwurzeln der an der Trasse ste-
henden Bäume in den neuen Radwegebereich hineingewachsen sind. Zur Vermei-
dung von Wurzelschäden wird es keine Auskofferungen zur Herstellung des Un-
terbaus geben, sondern der neue Weg baut auf dem vorhandenen Boden auf, um 
Auskofferungen in möglichen Wurzelbereichen zu vermeiden. 

Es werden zukünftig Radfahrende und Wandernde (mit Hund) den Weg nutzen. 

Zur Erhaltung der Verkehrssicherheit werden voraussichtlich vermehrt baumpfle-
gerische Maßnahmen zum Entfernen von Totholz über dem Weg durchgeführt 
werden. Totholz hat eine besondere Bedeutung für den Artenschutz, da Insekten, 
Vögel und auch Fledermäuse hier einen Lebens- und Nahrungsraum finden. 

Eine Beleuchtung des Weges ist nicht geplant. Ebenso wird auf dem Weg kein 
Tausalz bei Glätte eingesetzt. 
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Kompensationsmaßnahmen konnten noch nicht benannt werden bzw. sollen ggf. 
in Form einer Ausgleichszahlung erfolgen. 

 

5.2 Wirkungen auf Fledermäuse  

Da keine potenziellen Quartierbäume im Abschnitt vom Kreisverkehrsplatz bis 
Nutzfelde gerodet werden, gehen keine potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten von Fledermäusen verloren. 

Die potenzielle Nahrungsfläche von Fledermäusen wird nur sehr geringfügig ver-
kleinert. Angesichts der größeren Gehölz- und Waldbereiche in der Umgebung 
(Abbildung 1) ist der Verlust wenig bedeutend. Zudem gelten solche Nahrungs-
räume nicht als Lebensstätten im Sinne des § 44 BNatSchG (vgl. Kap. 6.1.1). Fle-
dermäuse haben große Aktionsradien von, je nach Art unterschiedlich, mehreren 
Kilometern (DIETZ et al. 2005), so dass auch lokale graduelle Verluste für die po-
tenziell vorhandenen Arten zu einer nur geringen Verschlechterung ihres Lebens-
raumes führt. Die potenziell vorhandenen Arten können ausweichen. Dass damit 
Quartiere außerhalb des Untersuchungsgebietes einen wichtigen Teil ihrer Nah-
rungsquellen verlieren und somit so beschädigt werden, dass sie ihre Funktion 
verlieren, ist nicht zu erwarten. 

 

5.3 Wirkungen auf Vögel  

Von Bedeutung für Vögel ist der Flächenverlust an Gehölzen durch die Versiege-
lung der Fläche des zukünftigen Radweges und die etwas schlechtere Nutzbarkeit 
des Saumes durch verstärkte Störungen durch Erholungssuchende und deren 
Hunde. Durch die straßennahe Lage haben diese Gehölze allerdings bereits unter-
durchschnittliche Lebensraumqualität. Die Verluste verteilen sich zudem auf einen 
sehr langgestreckten Bereich, so dass einzelne betroffene Vogelreviere nur sehr 
kleine Anteile ihrer Reviere verlieren. Der reine Flächenverlust durch den Radweg 
ist aus diesem Grunde ebenfalls unbedeutend. 

Deshalb verlieren die Vögel der Gruppe „Gehölzbrüter“ nur sehr geringe Teile ih-
res Lebensraums. Die Arten können in die Umgebung ausweichen.  

Die Arten der halboffenen Kulturlandschaft (Tabelle 1) verlieren ebenfalls nur ge-
ringe Teile ihres Lebensraumes, da nur ein schmales Band ihres Lebensraumes 
überbaut wird und durch die Seitenstreifen des neuen Fahrradweges eine (wenn 
auch geringe) Strukturbereicherung auf ehemaliger Ackerfläche entsteht, die die-
sen Verlust ungefähr ausgleicht oder zumindest vermindert. Die Ränder und Säu-
me bleiben in der Summe erhalten. Durch das schmale Bankett am Rande des 
Radweges bekommen sie sogar in geringem Umfang eine neue, tendenziell berei-
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chernde Habitatstruktur hinzu. Grünspecht und Goldammern profitieren gering-
fügig von dieser kleinflächigen Zunahme kurzrasiger Flächen, die zudem etwas 
weiter vom gefährlichen Straßenrand entfernt liegen. 
In Tabelle 2 sind in einer tabellarischen Übersicht die Wirkungen auf die Vogelar-
ten dargestellt. 
 
Tabelle 2: 
Wirkungen des Vorhabens auf Vögel. Begründung der Folgen der Vor-
habenswirkungen im Text (siehe Nr. I - II). 

Art (Anzahl) Wirkung des Vorha-
bens 

Folgen der  
Vorhabenswirkungen 

Gehölzvögel der  
angrenzenden Wälder 

Kein bedeutender Einfluss 
des Vorhabens, da nur 
sehr geringe Revierteile 
angeschnitten werden. 

Ausweichen in  
benachbartes Gelände 
möglich (I) 

Arten der halboffenen 
Kulturlandschaft 
(Tabelle 1; Bachstelze – 
Neuntöter und Grün-
specht) 

Kein Verlust von Teilen 
des Brut- und Nahrungs-
habitats. 

Die für diese Arten  
bedeutenden Säume  
bleiben erhalten (II) 

 
I. Kein Verlust von Revieren. Ausweichen möglich. Die hier betroffenen 

Arten sind Baum- oder Gebüschbrüter, die auch ihre Nahrungsreviere in oder 
in der Nähe der Gehölze haben. Sie verlieren geringe Möglichkeiten zur Nest-
anlage und nur kleine Teile ihres Nahrungsreviers. Die Arten sind wenig an-
fällig gegenüber Störungen. 
Alle in dieser Weise betroffenen Arten sind weit verbreitet und ungefährdet. 
Selbst der Verlust einzelner Brutreviere durch Störungen würde nicht den 
Erhaltungszustand dieser Arten gefährden. Die weniger anspruchsvollen Ge-
hölzvogelarten haben zudem in den letzten Jahrzehnten durch die Zunahme 
der Waldflächen und der Gehölze im Siedlungsbereich in Norddeutschland 
im Bestand zugenommen. Selbst ein eventueller Verlust der Reviere wird 
nicht zu einem ungünstigen Erhaltungszustand und damit Gefährdung der 
Arten im Raume des Kreises Lüneburg führen. 

II. Verlust von Revieren. Ausweichen möglich. Der Lebensraum der  
Arten der halboffenen Kulturlandschaft der Tabelle 1 wird nicht entscheidend 
verändert, denn die von diesen Arten genutzten Säume können weiter genutzt 
werden bzw. werden sogar durch das Bankett des Radweges geringfügig er-
weitert. Insgesamt bleiben die Revierpotenziale erhalten. 
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6 Artenschutzprüfung  
Im Kapitel 5 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die Bestimmungen zum Schutz 
und zur Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten festgelegt. Neben dem all-
gemeinen Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen (§ 39) sind im § 44 strengere 
Regeln zum Schutz besonders und streng geschützter Arten festgelegt.  

In diesem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden die Bestimmungen des be-
sonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG behandelt. 

 

6.1 Zu berücksichtigende Arten 

Bei der Feststellung der vorkommenden und zu betrachtenden betroffenen Arten 
wird unterschieden, ob sie nach europäischem (FFH-RL, VSchRL) oder nur deut-
schem Recht geschützt sind. Nach der neuen Fassung des BNatSchG ist klarge-
stellt, dass für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe sowie für Vorhaben in Ge-
bieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB, während der Planaufstellung nach 
§ 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB die artenschutzrechtlichen 
Verbote nur noch bezogen auf die europäisch geschützten Arten, also die Arten des 
Anhang IV der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten, gelten. Für Arten, 
die nur nach nationalem Recht (z.B. Bundesartenschutzverordnung) besonders ge-
schützt sind, gilt der Schutz des § 44 (1) BNatSchG nur für Handlungen außerhalb 
von nach § 15 BNatSchG zugelassenen Eingriffen. Eine Verordnung nach § 54 (1) 
Nr. 2, die weitere Arten benennen könnte, ist bisher nicht erlassen. 

Im hier vorliegenden Fall betrifft das Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
(Fledermäuse) und alle Vogelarten.  

6.1.1 Zu berücksichtigende Lebensstätten von Fledermäusen  
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen sind ihre Quartiere. Jagdge-
biete gehören nicht zu den in § 44 aufgeführten Lebensstätten, jedoch können sie 
für die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungsstätten Bedeutung 
erlangen. Das trifft dann zu, wenn es sich um besonders herausragende und für 
das Vorkommen wichtige limitierende Nahrungsräume handelt.  

Durch das Vorhaben gehen keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fleder-
mäusen verloren (Kap. 5.2).  

Es gehen keine Nahrungsräume in so bedeutendem Umfang verloren, dass es zum 
Funktionsverlust eventuell vorhandener, benachbarter Fortpflanzungsstätten 
kommt. 
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6.1.2 Zu berücksichtigende Lebensstätten von europäischen Vogelar-
ten  

Nach § 44 BNatSchG ist es verboten, europäischen Vogelarten nachzustellen, sie 
zu fangen, zu verletzen, zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Entwicklungs-
formen, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören.  

Fortpflanzungsstätten sind die Nester der Vögel incl. eventueller dauerhafter Bau-
ten, z.B. Spechthöhlen. Für Brutvögel, die sich jedes Jahr einen neuen Nistplatz 
suchen, ist das Nest nach dem Ausfliegen der letzten Jungvögel funktionslos ge-
worden und eine Zerstörung des alten Nestes somit kein Verbotstatbestand. In 
diesen Fällen ist das gesamte Brutrevier mit seinen relevanten Strukturen (Nist-
plätze, Nahrungsflächen, Ruheplätze) als relevante Lebensstätte heranzuziehen: 
Trotz eventueller Inanspruchnahme eines Brutplatzes (z.B. altes Nest) kann von 
der Erhaltung der Brutplatzfunktion im Brutrevier ausgegangen werden, wenn 
sich innerhalb des Reviers weitere vergleichbare Brutmöglichkeiten finden, an de-
nen die Brutvögel ihr neues Nest bauen können. In diesem Fall ist die Gesamtheit 
der geeigneten Strukturen des Brutreviers, in dem ein Brutpaar regelmäßig seinen 
Brutplatz sucht, als relevante Lebensstätte (Fortpflanzungs- und Ruhestätte) anzu-
sehen. Soweit diese Strukturen ihre Funktionen für das Brutgeschäft trotz einer 
teilweisen Inanspruchnahme weiter erfüllen, liegt keine nach § 44 relevante Be-
schädigung vor. Vogelfortpflanzungs- und Ruhestätten sind also dann betroffen, 
wenn ein ganzes Brutrevier so beeinträchtigt wird, dass es in seiner Funktion z.B. 
durch geringeren Bruterfolg (Reproduktion - Fortpflanzungsstätte) gemindert ist. 
Zu betrachten ist also, ob Brutreviere von europäischen Vogelarten beschädigt 
werden. Diese Frage wird in Kap. 5.3 (S. 13) beantwortet: Es werden keine Brutre-
viere von mit Fortpflanzungsstätten vorkommenden Arten beseitigt oder beschä-
digt.  

 

6.2 Prüfung des Eintretens der Verbote nach § 44 
Die zutreffenden Sachverhalte werden dem Wortlaut des § 44 (1) BNatSchG stich-
wortartig gegenübergestellt. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten (Zugriffsverbote): 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
a. Dieses Verbot wird nicht verletzt, wenn die Fällung von Gehölzen au-

ßerhalb der Brutzeit der Vögel stattfindet (01.März – 30. September; 
allgemein gültige Regelung § 39 BNatSchG).  
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2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-
gelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 
liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert, 
b. Dieser Tatbestand wird nicht erfüllt, da die Arbeiten zur Baufeldräu-

mung keine Störungen verursacht, die nicht schon unter Nr. 1 (oben) 
oder Nr. 3 (unten) behandelt werden. Der Baubetrieb führt nicht zu 
erheblichen Störungen der umgebenden Tierwelt, die über die Baustel-
len hinausreichen. 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 
c. Potenzielle Fortpflanzungsstätten von Vögeln und Fledermäusen wer-

den nicht beschädigt oder zerstört. Die ökologischen Funktionen blei-
ben erhalten (Kap. 5.2 u. 5.3). 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu be-
schädigen oder zu zerstören. 
d. Solche Pflanzen kommen hier potenziell nicht vor (Kap. 4.2).  

Bei einer Verwirklichung des Vorhabens kommt es demnach nicht zum Eintreten 
eines Verbotes nach § 44 (1) BNatSchG. 

Unüberwindliche Hindernisse zur Verwirklichung des Vorhabens liegen somit 
durch die Bestimmungen des § 44 BNatSchG nicht vor. 
 
 

7 Zusammenfassung  
Es ist beabsichtigt, einen neuen Radweg zwischen Nutzfelde und dem Kreisver-
kehrsplatz an der L 221 zu bauen. Eine Potenzialanalyse ergibt das potenzielle 
Vorkommen von Vogelarten, die hier Teile ihres Nahrungsgebietes haben (Kap. 
4.3). Fledermäuse haben keine Quartiere in den Bäumen am Rand (Kap. 4.1.2.1). 
Weitere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten (Kap. 
4.2). 
Für die Arten, die nach den europäischen Richtlinien (FFH-RL, Anh. IV [Fleder-
mäuse] und europ. Vogelarten) geschützt sind, wird eine artenschutzrechtliche Be-
trachtung vorgenommen. 
Es werden bei keiner Art potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten beschädigt. 
Durch die Bauarbeiten kommt es bei der Einhaltung der Schutzfrist (keine Gehölz-
rodungen von 01. März bis 30. September; allgemein gültige Regelung § 39 
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BNatSchG) nicht zu Verletzungen oder Tötungen von Fledermäusen oder Vögeln 
(Kap. 5.2 und 5.3). 
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